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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Stadtentwicklung 084/21 

Geschäftszeichen: 

61 - KH 

Beteiligte Ämter:   

 

Datum: 

22.05.2021 

 

    
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Ausschuss für Technik, Umwelt und 
Stadtentwicklung 

Ö Vorberatung 09.06.2021 

Ortschaftsrat Lützelsachsen Ö Anhörung 10.06.2021 

Ortschaftsrat Sulzbach Ö Anhörung 10.06.2021 

Ortschaftsrat Hohensachsen Ö Anhörung 15.06.2021 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar – Anhörung 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die Stellungnahme (Anlage 4) und beauftragt die Verwaltung, 
diese im Rahmen der Anhörung zur 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-
Neckar an den Verband Region Rhein-Neckar zu senden. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Dez. II 
1 x Amt 61, z.d.A. 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

1. Anlass 

Nach einem mehrjährigen Planungsverfahren wurde der Einheitliche Regionalplan Rhein-
Neckar am 15.12.2014 verbindlich. Es ist der erste Regionalplan, der für die gesamte 
Metropolregion Rhein-Neckar und damit jeweils über die Landesgrenzen von Baden-
Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz hinaus gilt. Der für Weinheim bis dahin 
maßgebliche Regionalplan Unterer Neckar von 1992 wurde damit abgelöst. 

In seiner Sitzung am 9.12.2020 hat die Verbandsversammlung die Durchführung des 
Beteiligungsverfahrens und der Offenlage zur 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans 
Rhein-Neckar, Kapitel 1.4 „Wohnbauflächen“ und 1.5 „Gewerbliche Bauflächen“ 
beschlossen. Die Offenlage findet vom 20.04. bis 15.06.2021 statt, Stellungnahmen können 
bis spätestens 29.06.2021 an den Regionalverband gerichtet werden. 

2. Gegenstand der 1. Änderung des Regionalplans und deren Bedeutung 
für die kommunale Planungshoheit 

Die 1. Änderung des Regionalplans Rhein-Neckar hat die Kapitel „Wohnbauflächen“ und 
„Gewerbliche Bauflächen“ zum Gegenstand. D.h. es geht in erster Linie um den künftigen 
Bedarf an Siedlungsflächen und deren Verortung. Zielstellung ist dabei „zukünftig verstärkt 
auf eine quantitativ und qualitativ bedarfsgerechte Versorgung mit Wohnungen“ hinzuwirken 
bzw. den prognostizierten Mehrbedarf an Gewerbeflächen abzudecken. 

Mit der Festlegung von Bauflächen, in denen die Entwicklung von Baugebieten grundsätzlich 
ermöglicht wird, auf der einen Seite und der Festlegung von vorrangigen Freiraumfunktionen 
auf der anderen Seite, die einer Siedlungsentwicklung regelmäßig entgegenstehen, erfolgt 
auf Ebene der Regionalplanung eine verbindliche Rahmensetzung, die von den Gemeinden 
im Zuge ihrer Planungen zu beachten ist. Konkret bedeutet dies: Innerhalb von im 
Regionalplan festgelegten Bauflächen kann eine Gemeinde im Rahmen ihrer Planungshoheit 
selbst entscheiden, ob sie dort eine Baugebietsentwicklung vornehmen möchte. Sie kann 
also auch von einer Entwicklung absehen, sie für spätere Generationen „aufsparen“ oder, 
z.B. über den Flächennutzungsplan weitere Vorgaben für eine etwaige 
Baugebietsentwicklung definieren. Außerhalb der im Regionalplan festgelegten Bauflächen 
wird regelmäßig anderen Zielen ein Vorrang eingeräumt. Erwägt eine Gemeinde dort z.B. 
eine Siedlungsentwicklung anzustrengen, so kann sie nicht selbstständig darüber 
entscheiden. Sie ist dann abhängig von der Zustimmung der Raumordnungsbehörde z.B. im 
Wege eines so genannten Zielabweichungsverfahrens oder eines eigenständigen 
Regionalplanänderungsverfahrens.  
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Der Entwurf zur 1. Änderung des Regionalplans sieht vielfältige verbindliche 
Nutzungszuordnungen vor und schränkt damit die Spielräume einer Gemeinde deutlich ein. 
Damit folgt der Entwurf einer bundesweit feststellbaren und nachvollziehbaren Tendenz. 
Hintergrund der immer restriktiveren und umfänglicheren Regionalplanung ist die immer 
stärker zu Tage tretende Flächenkonkurrenz z.B. zwischen Natur- und Landschaftsschutz, 
Siedlungstätigkeit, Verkehrsinfrastruktur, Rohstoffabbau und landwirtschaftlicher Nutzung. 
Durch eine verstärkte und verbindlichere Koordination der unterschiedlichen Ansprüche auf 
regionaler Ebene soll eine bedarfsgerechtere und insgesamt flächenschonendere 
Ausweisung von Siedlungs- und sonstigen Nutzflächen erreicht werden. Daraus folgt, wie 
dargestellt, dass im Vergleich zu früheren Regionalplänen die Spielräume der Gemeinden 
zur Ausübung ihrer Planungshoheit geringer werden bzw. gemeindliche Zielstellungen 
häufiger aufgrund der Vorgaben der Raumordnung nicht umsetzbar sind.  

Viele Gemeinden sind daher bestrebt, Siedlungsflächen in einem Umfang zugeordnet zu 
bekommen, der auch für eine mittelfristige Perspektive ausreichende 
Entwicklungsspielräume belässt, über welche die Gemeinde im Rahmen ihrer 
Planungshoheit selbstständig entscheiden kann. So ist z.B. aus dem aktuellen Entwurf zur 1. 
Änderung des Regionalplans erkennbar, dass für Laudenbach (ca. 6.000 EW) zusätzliche 
Wohnbauflächen im Umfang von 13,8 ha in Rede stehen, Viernheim (ca. 34.000 EW) 
insgesamt 12,4 ha zusätzliche Wohnbauflächen anstrebt und im Bereich 
Heddesheim/Hirschberg (ca. 11.500/10.000 EW) insgesamt zusätzlich 63,7 ha 
Gewerbeflächen vorgesehen sind. 

Für Weinheim ist im aktuellen Entwurf für die 1. Änderung des Regionalplans eine 
zusätzliche Wohnbaufläche mit einer Größe von 2,4 ha (südlich von Sulzbach, Fläche RNK-
24(siehe Anlage 1)) vorgesehen. Abgesehen von dieser Fläche sind gegenüber dem aktuell 
gültigen Regionalplan und dem Flächennutzungsplan der Stadt Weinheim von 2004 bislang 
keine zusätzlichen Siedlungsflächen vorgesehen. Gleichzeitig ergibt die mit der 1. 
Regionalplanänderung neu eingeführte Berechnungsformel zur Prognose des 
Wohnflächenbedarfs für Weinheim, das im Regionalplan als Schwerpunktgemeinde für das 
Wohnen festgelegt ist, einen erheblichen Mehrbedarf an Potenzialflächen für das Wohnen. 

Zusammengefasst sind für die Stadt Weinheim folgende Eckdaten vom Belang, die 
nachfolgend ausführlicher erläutert werden: 

Flächenbedarf für den Planungshorizont von 20 Jahren (Berechnungsformel 
siehe unter 4.2.1) 

64 ha 

Bestehende Wohnbaupotenzialflächen inkl. Innenentwicklungspotenziale in 
Weinheim (ohne 1. Änderung des Regionalplans) 

33 ha 

Mehrbedarf für einen Planungshorizont von 20 Jahren 31 ha 

Zusätzliche Ausweisung von Siedlungsflächen (Fläche RNK-24) im Entwurf 
der 1. Änderung des Regionalplans 

2,4 ha 

Mehrbedarf für eine Planungshorizont von 20 Jahren mit Berücksichtigung 
der zusätzlichen vorgesehenen Siedlungsfläche RNK-24 

28,6 ha 

 

Für die Stadt ergibt sich daraus ein Dilemma, denn bisher wurde gegenüber dem 
Regionalverband Rhein Neckar stets zurückgemeldet, dass die Stadt Weinheim erst dann 
aussagefähig in der Frage weiterer Wohnbaupotentialflächen ist, wenn die Zukunftswerkstatt 
abgeschlossen ist. Da diese pandemiebedingt aber bisher leider nicht durchgeführt werden 
konnte, muss sich die Stadt nun mit Blick auf die Stellungnahme zum Entwurf der 1. 
Regionalplanänderung einer Grundsatzfrage stellen:  
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 Soll aus taktischen Gründen und zum Erhalt einer möglichst großen Ergebnisoffenheit für 
die Zukunftswerkstatt vorsorglich auf die Festlegung zusätzlicher Potenzialflächen 
Wohnen hingewirkt werden?  

 Oder verzichtet die Stadt Weinheim bereits zum jetzigen Zeitpunkt auf dieses Vorgehen 
und nimmt damit in Kauf, dass sie in absehbarer Zeit von der Zustimmung der 
Raumordnungsbehörde abhängig ist, wenn sie bestimmte Entwicklungen ins Auge fassen 
möchte?  

3. Entwicklungen von Zielvorstellungen in der Zukunftswerkstatt 

Der Gemeinderat hat im Oktober 2019 beschlossen, eine breit angelegt Zukunftswerkstatt 
durchzuführen. Im Rahmen dieser Zukunftswerkstatt sollen grundlegende Entwicklungsziele 
für die Stadt Weinheim diskutiert, Leitlinien für die zukünftige Entwicklung Weinheims 
formuliert sowie als Ergebnis ein städtebaulicher Rahmenplan erarbeitet werden. Die 
planerische Perspektive soll einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren abdecken. 
Pandemiebedingt konnte die Zukunftswerkstatt bislang noch nicht gestartet werden. 
Entgegen der ursprünglichen Erwartung ist es somit leider nicht möglich, aus der 
Zukunftswerkstatt Zielstellungen zu ermitteln, die als Grundlage für eine Stellungnahme an 
den Regionalverband Rhein-Neckar dienen können. Der Regionalverband hat gegenüber der 
Verwaltung bereits deutlich gemacht, dass er im Zuge der aktuell laufenden Beteiligung, d.h. 
bis spätestens 29.06.2021, von der Stadt Weinheim konkrete Aussagen über potenzielle 
weitere Bauflächen benötigt, damit diese im weiteren Verfahren berücksichtigt werden 
können. Andernfalls müsste die Stadt Weinheim nach dem Wirksamwerden der 1. 
Regionalplanänderung bei Bedarf im Rahmen eines Zielabweichungsverfahrens versuchen, 
ihre Ziele durchzusetzen. 

Die Zukunftswerkstatt bietet die Möglichkeit, weiträumig und umfassend unterschiedliche 
Zielstellungen und Anforderungen einander gegenüberzustellen und unter breiter Beteiligung 
der Stadtgesellschaft zu diskutieren. Aus Sicht der Verwaltung ist es wichtig und für den 
Erfolg der Zukunftswerkstatt entscheidend, im Vorfeld der Zukunftswerkstatt irreversible 
Festlegungen jedweder Art möglichst zu vermeiden, um für die Zukunftswerkstatt die 
angestrebte Ergebnisoffenheit so weit wie möglich erhalten zu können. Dabei ist zu 
bedenken, dass die meisten Themen, die in der Zukunftswerkstatt auf dem Weg zu einem 
städtebaulichen Rahmenplan zur Diskussion stehen werden, raumwirksam sind, sich also in 
einem Flächenbedarf niederschlagen können, wie z.B. alternative Verkehrskonzepte, 
qualitativ hochwertige Erholungsräume, landwirtschaftliche Nutzungen und Infrastrukturen, 
erneuerbare Energien etc. Daraus folgt, selbst wenn in der Zukunftswerkstatt originäre 
Siedlungserweiterungen wie Wohngebiete und die damit verknüpften sozialen Fragen (neuer 
sozialer Wohnungsbau, Entspannung auf dem Wohnungsmarkt) keine große Rolle spielen 
sollten, werden Fragen der Flächenverfügbarkeit zumindest für andere Fragestellungen 
relevant sein.  

Innerhalb von im Regionalplan festgelegten Siedlungsflächen besteht für die kommunale 
Ebene die Möglichkeit, sehr frei über die zukünftigen Nutzungen zu entscheiden. Das kann 
z.B. auch bedeuten, dass eine Fläche nicht für Siedlungszwecke genutzt werden soll, aber 
z.B. als Standort für eine regenerative Energiegewinnung mit umgebenden 
Erholungsflächen. Außerhalb der Siedlungsflächen bestehen in der Regel eindeutige 
Nutzungsvorgaben, welche von der Stadt zu beachten sind. So sind z.B. in einem regionalen 
Grünzug auch planungsrechtlich privilegierte Vorhaben der Landwirtschaft nicht ohne 
Einschränkung zulässig. 
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Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass die Spielräume für künftige städtische 
Zielstellungen und damit auch die Ergebnisoffenheit für die Zukunftswerkstatt umso größer 
sind, je mehr Siedlungsfläche gemäß der Funktion Weinheims und dem Berechnungsmodell 
des Regionalverbands im Regionalplan enthalten sind, ohne dass damit bereits eine 
Festlegung erfolgt, diese Potenzialflächen auch tatsächlich zu nutzen. Die Frage, ob 
überhaupt und für welche Nutzungen konkret die Spielräume genutzt werden sollen, obliegt 
der Zukunftswerkstatt bzw. den daran anknüpfenden Gemeinderatsentscheidungen. Der 
Verwaltung ist wichtig zu betonen: Eine Vorfestlegung oder ein Wunsch der Verwaltung nach 
Ausnutzen dieser Spielräume besteht darin nicht. 

Die mit Blick auf das laufende Verfahren zur 1. Änderung des Regionalplans möglichen 
Handlungsoptionen werden in den folgenden Kapiteln dargestellt und erläutert.  

4. Inhalte des Entwurfs für die 1. Änderung des Regionalplans 

4.1 Gewerbliche Bauflächen 

Die der 1. Regionalplanänderung zu Grunde liegende „Regionale Gewerbeflächenstudie 
Metropolregion Rhein-Neckar“ kommt zu dem Ergebnis, dass in der Metropolregion bis zum 
Jahr 2035 rund 500 ha zusätzliche Gewerbeflächen benötigt werden. Aus diesem Grund 
erhält der Änderungsentwurf eine Vielzahl zusätzlicher gewerblicher Bauflächen. Für 
Weinheim ist gegenüber der derzeitigen Planfassung des Regionalplans keine 
flächenmäßige Ausdehnung von gewerblichen Bauflächen vorgesehen. Die Planinhalte 
stimmen auch mit denen des Flächennutzungsplans von 2004 überein. Die einzige Neuerung 
ist die Umfirmierung des Industrieparks von einer einfachen „Siedlungsfläche Industrie und 
Gewerbe“ zu einem „Vorranggebiet für Gewerbe und Dienstleistung“. Die so bezeichneten 
Gebiete sollen insbesondere für nicht wesentlich störendes Gewerbe, Dienstleistungen sowie 
Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung vorgehalten werden. Denn eine im Zuge der 
Regionalplanänderung erstellte „Regionale Gewerbeflächenstudie Metropolregion Rhein-
Neckar“ hat ergeben, dass in der Region erhebliche Flächendefizite insbesondere bei den 
Standorttypen „Klassisches Gewerbe“ sowie „Wissensintensives Gewerbe und 
forschungsnahe Dienstleistungen“ bestehen. 

Aus dem Sachstandbericht zum Flächennutzungsplan, den die Verwaltung im Oktober 2019 
dem Gemeinderat vorgelegt hatte, ergibt sich, dass von den im Flächennutzungsplan (FNP) 
2004 neu ausgewiesenen ca. 62 ha gewerblicher Baufläche bislang ca. 23 ha entwickelt 
wurden bzw. gerade entwickelt werden (Gewerbegebiet-Nord, Gewerbegebiet Hintere Mult). 
Damit verbleibt ein noch ungenutztes Potenzial von rund 40 ha. Ob dieses Flächenpotenzial 
überhaupt in Form einer Baugebietsentwicklung genutzt wird, entscheidet der Gemeinderat. 
Durch den Regionalplan entsteht keine Verbindlichkeit, die Flächenpotenziale zu nutzen. 
Auch die konkrete Ausgestaltung im Fall einer Entwicklung obliegt allein der gemeindlichen 
Planungshoheit. 

Der Entwurf der 1. Regionalplanänderung sieht für Weinheim keine zusätzlichen 
Siedlungsflächen Industrie und Gewerbe vor. In der Tat sollte die bestehende 
Flächenreserve ausreichen, um etwaigen zukünftigen Entwicklungszielen auch mit einer 
mittelfristigen Perspektive entsprechen zu können. Damit ist auch für die Zukunftswerkstatt 
ein adäquater Planungshorizont gegeben. 
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4.2 Wohnbauflächen 

Schon bislang ist das Mittelzentrum Weinheim im Regionalplan als eine 
Schwerpunktgemeinde für das Wohnen festgelegt. Diese, im Regionalplan als 
„Siedlungsbereich Wohnen“ bezeichneten Gemeinden sollen über die Eigenentwicklung 
hinaus auch den Flächenbedarf decken, der aus Wanderungsgewinnen, also dem Zuzug in 
die Region, entsteht. Für Weinheim ist also ein Bevölkerungswachstum zu erwarten und 
durch den Regionalplan auch so vorgesehen. Zur Prognose des zusätzlichen 
Wohnraumbedarfs soll mit der 1. Regionalplanänderung eine Berechnungsformel eingeführt 
werden. Diese gewährleistet in der gesamten Metropolregion (und damit über Ländergrenzen 
hinweg) eine einheitliche und leicht überprüfbare Ermittlung des Wohnraumbedarfs und soll 
vermeiden, dass einzelne Gemeinden entgegen ihrer Bedeutung überproportionale 
Flächenzuwächse reklamieren. 

4.2.1 Berechnungsformel für den Wohnbauflächenbedarf 

Mit der Berechnungsformel kann jede Gemeinde leicht ihren individuellen 
Wohnflächenbedarf prognostizieren. Der Bedarf an zusätzlichen Wohnbauflächen steht dabei 
im Verhältnis zu den in der Regionalplanänderung verankerten Funktionszuweisungen. Es 
wird unterschieden zwischen: 

 Gemeinden mit der Funktionszuweisung „Eigenentwicklung Wohnen“. Das sind 
Gemeinden, die auf ihre Eigenentwicklung beschränkt sind, also nicht auf Zuzug 
ausgelegt sind. Diesen Gemeinden wird ein zusätzlicher Bedarf an Wohneinheiten von 
0,8 % des Bestands je 5 Jahre zugestanden. Damit wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass selbst stagnierende Gemeinden einen wachsenden Flächenbedarf haben, 
weil die Wohnfläche, die jeder Mensch für sich in Anspruch nimmt, im Durchschnitt seit 
Jahren stetig wächst (in Weinheim von 24 m²/EW (1968) auf aktuell 50 m²/EW). 

 Gemeinden mit der Funktionszuweisung „Eigenentwicklung Wohnen mit Zusatzbedarf“. 
Hierbei handelt es sich Kommunen, die vorrangig auf die Eigenentwicklung beschränkt 
sind, jedoch im Fall einer über den Eigenbedarf hinausgehenden Nachfrage einen 
Zusatzbedarf an Wohnbauflächen geltend machen können. Diesen Gemeinden wird ein 
zusätzlicher Bedarf an Wohneinheiten von 1,8 % des Bestands je 5 Jahre zugestanden. 

 Gemeinden mit der Funktionszuweisung „Siedlungsbereich Wohnen“, wie z.B. Weinheim, 
sollen über die Eigenentwicklung hinaus auch den Flächenbedarf decken, der aus 
Wanderungsgewinnen, also dem Zuzug in die Region, entsteht. Diesen Gemeinden wird 
ein zusätzlicher Bedarf an Wohneinheiten von 2,8 % des Bestands je 5 Jahre 
zugestanden. 

Die rechnerische Ermittlung des zukünftigen Wohnbauflächenbedarfs erfolgt in drei Schritten:  

1. Ermittlung der Anzahl von Wohneinheiten im Bestand. Hierzu wird die aktuelle 
Bevölkerungszahl durch 2,0 dividiert. Das entspricht der durchschnittlichen 
Haushaltsgröße von 2,0 Einwohnern gemäß Bevölkerungs- und Haushaltsprognose des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSW). 

2. Ermittlung des Zuwachswerts, bezogen auf den zeitlichen Planungshorizont. 
Üblicherweise wird bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen eine Perspektive von 
mindestens 15 Jahren (ab Wirksamwerden) unterstellt. Da in Weinheim jedoch vor dem 
Einstieg in ein ggf. erforderliches Verfahren zur Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans die Zukunftswerkstatt abgeschlossen sein soll (ca. 2023) und das 
Verfahren zur Aufstellung des Flächennutzungsplans ca. zwei bis drei Jahre in Anspruch 
nehmen wird, sollte von heute angerechnet ein Zeitraum von 20 Jahren in den Blick  
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genommen werden. Dies geht mit den Prämissen für die Zukunftswerkstatt einher, die 
eine zeitliche Perspektive von 20 bis 30 Jahren zum Gegenstand haben soll.  

3. Umrechnung von der Anzahl zusätzlicher Wohneinheiten auf die Flächengröße. Hierbei 
sind in Abhängigkeit von den regionalplanerischen Festlegungen unterschiedliche 
Bebauungsdichten zu Grunde zu legen. Für Weinheim (Mittelzentrum im 
hochverdichteten Kernraum) gilt ein Wert von 40 WE/ha. 

Beispielrechnung für Weinheim zum Stand 31.12.2020 und einem Planungshorizont von 20 
Jahren: 

 Rechenoperation Ergebnis 

Bevölkerungszahl (Bestand)  45.497 

Anzahl der Wohneinheiten (WE) (Bestand) 45.497 / 2 22.749 

Zahl der WE in 20Jahren  
(Wachstumsfaktor 2,8 % / 5 Jahre) 

22.749 * 2,8% * 4 2.548 WE 

Flächenbedarf insgesamt ohne 
Berücksichtigung bestehender ungenutzter 
Potenzialflächen 

2548 / 40  64 ha. 

4.2.2 Siedlungsflächen Wohnen in Weinheim 

Wie dem Sachstandsbericht zum Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2019 zu entnehmen 
ist, verfügt die Stadt Weinheim aktuell über ungenutzte Wohnbauflächenpotenziale (Innen- 
und Außenentwicklung) von insgesamt ca. 33 ha. Auch der Regionalverband hat bei seiner 
Arbeit an der Frage künftiger Wohnbauflächenpotentiale die Innenentwicklungspotentiale der 
Gemeinden berücksichtigt, denn in den letzten Jahren wurden die 
Innenentwicklungspotenziale über eine für die gesamte Metropolregion eingeführte Plattform 
vom Verband erfasst. Es erfolgt jährlich eine Überprüfung und bei Bedarf eine Aktualisierung 
der Einträge. 

Im Entwurf zur 1. Änderung des Regionalplans ist für Weinheim gegenüber dem bisherigen 
Flächennutzungsplan eine zusätzliche „Siedlungsfläche Wohnen“ mit einer Fläche von 2,4 ha 
vorgesehen. Dabei handelt es sich um eine Arrondierung der Potenzialfläche „Dornäcker“ 
(südlich von Sulzbach). Sie ist im Entwurf der „Raumnutzungskarte Ost“ mit „RNK-24“ 
bezeichnet (siehe Anlage 1). Mit dieser Fläche würde sich das Wohnflächenpotenzial 
Weinheims auf insgesamt ca. 35,4 ha erhöhen.  

Beim Vergleich der bisherigen Flächenausweisungen (33 ha) mit dem quantitativen 
Mehrbedarf, der sich bei Anwendung der Berechnungsformel ergibt (64 ha), wird eine 
beachtliche Differenz von 31 ha offenkundig. Eine Lücke wäre aber auch schon dann zu 
konstatieren, wenn die Stadt Weinheim zum heutigen Tage einen neuen 
Flächennutzungsplan mit dem üblichen Horizont von 15 Jahren verabschieden würde. Eine 
Prognose des Wohnflächenbedarfs für die nächsten 15 Jahre gemäß der Berechnungsformel 
führt zu einem Bedarf von 48 ha und somit zu einem zusätzlichen 15 ha gegenüber den 
aktuell gültigen Regionalplaninhalten. Es ist somit ein Widerspruch festzustellen zwischen 
der regionalplanerischen Funktionszuweisung als „Siedlungsbereich Wohnen“ und den 
bisher bestehenden Festlegungen konkreter Siedlungsflächen.  
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Die Stadtverwaltung hat den Verband Region Rhein-Neckar bereits auf diesen Widerspruch 
hingewiesen. Der Verband sieht zwei Möglichkeiten, mit dieser Problematik umzugehen.  

1. Die Stadt meldet rechtzeitig zusätzliche Bedarfe in Form konkret bezeichneter Flächen 
an. In diesem Fall könnten diese Anregungen im Zuge des laufenden 
Änderungsverfahrens bewertet und unter Umständen berücksichtigt werden. D.h. es 
würden möglicherweise zusätzliche Siedlungsflächen Wohnen auf Weinheimer Gebiet in 
den Regionalplan aufgenommen. Die Stadt könnte dann zu gegebener Zeit selbst 
entscheiden, ob bzw. wann und wie sie die Flächenpotenziale nutzen möchte.  

2. Die Stadt nimmt die aktuell vorgesehenen Planinhalte hin und befasst sich erst zu einem 
späteren Zeitpunkt mit möglichen zusätzlichen Siedlungsflächen. Ob dann im Bedarfsfall 
eine Bauflächenentwicklung tatsächlich erfolgen kann, wird regelmäßig in einem 
Zielabweichungsverfahren zu klären sein. Die Stadt ist dann von der positiven 
Entscheidung der Raumordnungsbehörde abhängig und entscheidet nicht selbstständig, 
über ihre weitere Entwicklung.  

Eine im Verhältnis zur regionalplanerischen Funktionszuweisung als Schwerpunktgemeinde 
für das Wohnen unzureichende Ausstattung mit Wohnbauflächen kann unterschiedliche 
Folgewirkungen haben. In erster Linie wird auf diese Weise offenkundig das 
Siedlungswachstum eingeschränkt, was z.B. aus ökologischer Sicht oder landwirtschaftlicher 
Sicht positive Effekte hat. Die steigende Nachfrage nach Wohnraum wirkt sich aber auch auf 
den Wohnungsmarkt aus, der bereits heute als sehr angespannt angesehen werden kann. 
Sofern die Nachfrage noch deutlicher das Angebot übersteigt, sind weiter steigende Preise 
und damit einhergehende noch stärkere soziale Verdrängungseffekte zu erwarten. Auch die 
Frage nach Möglichkeiten, neuen sozialen Wohnungsbau zu errichten, spielt hier eine Rolle. 
Insofern gibt es direkte Wechselwirkungen zwischen Fragen der Stadtentwicklung und zu 
erwartenden sozialen Herausforderungen. 

Daraus ist erkennbar, mit der Positionierung im derzeit laufenden Verfahren zur 1. Änderung 
des Regionalplans gehen grundlegende Weichenstellungen einher, die sich in den nächsten 
Jahren spürbar auswirken können. 

5. Empfehlungen zum weiteren Vorgehen 

Wie unter 4.1 dargestellt, empfiehlt die Verwaltung im Hinblick auf gewerbliche Bauflächen 
keine weitergehenden Schritte. 

Sofern die Möglichkeit offengehalten werden soll, dass sich Weinheim als Wohnstandort 
entsprechend der regionalplanerischen Zielvorgaben entwickelt, besteht jedoch ein 
Handlungsbedarf in Bezug auf das Thema „Wohnen“. Dieser besteht auch, wenn für die 
Zukunftswerkstatt eine möglichst große Bandbreite an tatsächlich umsetzbaren 
Entwicklungszielen erhalten werden soll (siehe auch unter 3.).  

Denn in umgekehrter Anwendung der Berechnungsformel ergibt sich für die aktuell noch 
vorhandenen Potenzialflächen von 33 ha ein Planungshorizont von ca. 10 Jahren, für den 
der rechnerische Wohnflächenbedarf gedeckt werden kann. Unter Berücksichtigung der 
zusätzlichen 2,4 ha in der Fläche RNK-24 ergibt sich eine Zeitspanne von ca. 11 Jahren. 
Damit wird der für die Zukunftswerkstatt avisierte Planungshorizont von 20 bis 30 Jahren 
deutlich unterschritten. In Anwendung der Berechnungsformel ergibt sich für diesen Zeitraum 
ein zusätzlicher Wohnbauflächenbedarf (ohne die zusätzliche Fläche RNK-24 südlich von 
Sulzbach) von 31 ha bis ca. 62 ha.  

Möchte man für die Zukunftswerkstatt und sonstige künftige Überlegungen eine 
größtmögliche Offenheit gewährleisten, müsste die Stadt im Zuge der Regionalplanänderung 
auf eine Ausweitung der „Siedlungsflächen Wohnen“ hinwirken, um auf diese Weise das  
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Spektrum denkbarer Entwicklungsziele für die Zukunftswerkstatt offen zu halten und der 
Stadt auch mit einem Horizont von mehr als 10 Jahren eigenständige Entscheidungen über 
die weitere Entwicklung zu ermöglichen. Die Stadt kann dann im Rahmen ihrer 
Planungshoheit selbst entscheiden, ob bzw. inwieweit eine bauliche Entwicklung angestrebt 
wird. Dabei ist es durchaus denkbar und sinnvoll, die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt dann 
in der Form umzusetzen, dass durch Willenserklärungen des Gemeinderats bestimmte 
Fläche keiner Bebauung zugeführt werden sollen bzw. bestimmte Nutzungsziele auf einer 
Zeitachse (z.B. in 5, 10, 20 Jahren) eingeordnet werden. 

Grundsätzlich sind zwei Vorgehensweisen denkbar, mit denen Spielräume für die künftige 
Entwicklung erhalten werden können. 

1) Die erste Option besteht darin, dem Verband Region Rhein-Neckar im Zuge der derzeit 
laufenden Anhörung konkrete Flächenumgriffe zu melden, die als Siedlungsbereich 
Wohnen in den Regionalplan aufgenommen werden sollen (denkbare Flächenoptionen 
werden im nachfolgenden Kapitel 6 dargestellt). Nur in dieser Variante würde sich die 
Stadt Weinheim eigenständige Spielräume sicher erhalten, innerhalb der sie auch in der 
Zukunft im Rahmen der Planungshoheit alleine entscheiden könnte.  

Sollten die Flächenvorschläge der Stadt in den Regionalplan aufgenommen werden, wäre 
damit eine Entwicklung dieser Flächen nicht vorprogrammiert, sondern lediglich die 
Option einer Baugebietsausweisung an dieser Stelle gegeben. Ob diese Potentialflächen 
tatsächlich für eine Bebauung zur Verfügung gestellt werden sollen, müsste in jedem Fall 
der Gemeinderat entscheiden, der im Rahmen der zwingend erforderlichen Verfahren zur 
Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung von Bebauungsplänen jeweils 
über die einzelnen Verfahrensschritte beschließt.  

Des Weiteren war es bislang stets möglich, bei Bedarf mit dem Regionalverband über 
den Tausch von Flächen zu sprechen. Sofern dies regionalplanerisch vertretbar war, 
wurde diesem Wunsch entsprochen. D.h. eine spätere Verschiebung von 
Siedlungsflächen wird grundsätzlich möglich sein. Auf diese Weise konnte z.B. die 
erforderliche regionalplanerische Grundlage für den Nahversorgungsmarkt in Sulzbach 
geschaffen werden. Hierzu wurden Siedlungsflächen, die im östlichen Bereich der 
„Dornäcker“ festgelegt waren zurückgenommen und im Gegenzug an dem geplanten 
Standort die erforderliche Bauoption geschaffen. 

Auch wenn die Meldung konkreter Gebiete zur Ausweisung als Siedlungsbereich Wohnen 
zum jetzigen Zeitpunkt, insbesondere mit Blick auf die Zukunftswerkstatt, äußerst 
ungelegen kommt, ist es aus Sicht der Verwaltung grundsätzlich sinnvoll so zu verfahren, 
weil die Stadt nur dann mit einem Planungshorizont von 20 Jahren selbstständig über ihre 
Entwicklung entscheiden kann. Denn während das „Liegenlassen“ einer Potenzialfläche 
also die bewusste Entscheidung der Stadt, diese Potentialflächen nicht auszuschöpfen, 
dennoch möglich ist, ist das nachträgliche Hinzufügen einer Siedlungsfläche nur mit 
Zustimmung der Raumordnungsbehörde im Rahmen eines aufwendigen förmlichen 
Verfahrens denkbar und keineswegs sicher zu erwarten. 

2) Alternativ könnte die Stadt in ihrer Stellungnahme an den Regionalverband darauf 
abzielen, dass im Zuge der 1. Regionalplanänderung zwar keine zusätzlichen 
Siedlungsflächen aufgenommen werden, aber gegenläufige Nutzungsfestlegungen mit 
Vorrang zurückgenommen werden, d.h., dass aus Vorrangflächen Vorbehaltsflächen 
gemacht werden. Sofern zu einem späteren Zeitpunkt weitere Siedlungsflächen 
angestrebt würden, wären deren Erfolgsaussichten, z.B. in einem 
Zielabweichungsverfahren, wahrscheinlicher, wenn den gegenläufigen 
Nutzungsfestlegungen nicht ein genereller Vorrang eingeräumt worden wäre.  
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Gleichwohl bliebe die zukünftige Entwicklung abhängig von den Entscheidungen der 
Raumordnungsbehörde; eine rein selbstständige Entscheidung der Gemeinde über ihre 
künftige Entwicklung wäre nicht mehr gegeben. 

Für die Zukunftswerkstatt würde dies bedeuten, dass für den Fall, dass z.B. 
Zielstellungen zur Wohnraumversorgung ins Auge gefasst würden, entsprechende 
Leitlinien und Inhalte des Rahmenplans ggf. nicht erfolgen könnten bzw. nur unter dem 
Vorbehalt, dass die grundsätzliche Umsetzbarkeit offen ist und nicht allein von der Stadt 
entschieden werden kann.  

Die Verwaltung empfiehlt dennoch die Variante 2, also bei den unter Punkt 6 erläuterten 
Flächenoptionen die Rücknahme von Vorrangfunktionen einzufordern, um für die Zukunft 
eine möglichst große Offenheit zu erhalten. Auf die Ausweisung von „Siedlungsflächen 
Wohnen“ bereits zum jetzigen Zeitpunkt und im Vorfeld der Zukunftswerkstatt würde damit 
verzichtet. Zwar bedeutet dies eine größere Unsicherheit, ob sich zu einem späteren 
Zeitpunkt bestimmte Flächen tatsächlich nach den Zielstellungen der Stadt entwickeln 
lassen, auf der anderen Seite wird jedoch eine Vorwegnahme der Ergebnisse der 
Zukunftswerkstatt vermieden und unterstrichen, dass die Stadt Weinheim einen möglichst 
sparsamen Umgang mit Flächen anstrebt.  

Analog dazu soll auch die im Entwurf der 1. Änderung ausgewiesenen Siedlungsfläche 
Wohnen „RNK-24“ südlich von Sulzbach zurückgenommen werden und mit einer 
Flächenausweisung ohne Vorrangfunktion belegt werden (Vorbehaltsfläche für die 
Landwirtschaft).  

6. Flächenoptionen 

Da die Festlegung Weinheims als „Siedlungsbereich Wohnen“ auf die Kernstadt beschränkt 
ist, werden auch nur denkbare Flächenoptionen im Bereich der Ebene betrachtet. Es wurden 
seitens der Verwaltung bewusst nur Arrondierungen bestehender Siedlungsgebiete in den 
Fokus genommen. Auf selbstständige neue Siedlungseinheiten, die z.B. zu einer 
Zerschneidung von Freiräumen oder dem Eindringen in bestehende Belüftungsschneisen 
führen würde, wurde verzichtet.  

Die dargestellten Gebietsvorschläge kommen sowohl für den Fall in Frage, dass die 
Aufnahme zusätzlicher Siedlungsflächen angestrebt wird, als auch für die Variante, dass 
lediglich vorrangige Nutzungszuordnungen zurückgenommen werden sollen. 
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Zwischen Sulzbach-West und Sulzbach – nördlicher Teilbereich 

 

Größe:  

Reg.-Pl.:  
 
 

FNP:  
 
 

 

Bewertung: 

ca. 7,5 ha 

Vorbehaltsfläche vorbeugender 
Hochwasserschutz, Regionaler 
Grünzug 

Grünfläche mit den Zweckbe-
stimmungen Festplatz und 
Kleingartenanlage 

Fläche für die Landwirtschaft 

Nähe zum S-Bahn-Halt Sulzbach 

Medizinische-, Bildungs- und 
Einzelhandelsangebote im 
Umfeld vorhanden. 

Lage an der Verbindungsachse 
zwischen Sulzbach und 
Sulzbach-West 

Grundsätzlich als 
Wohnbauflächenpotenzial gut 
geeignet. 

 

Zwischen Sulzbach-West und Sulzbach – südlicher Teilbereich (als mgl. Ergänzung 
des nördlichen Teilbereichs) 

 

Größe:  

Reg.-Pl.:  
 

FNP:  

Bewertung: 

ca. 16 ha  

Vorrangfläche Landwirtschaft, 
Regionaler Grünzug 

Fläche für die Landwirtschaft 

Nähe zum S-Bahn-Halt Sulzbach 

Medizinische-, Bildungs- und 
Einzelhandelsangebote im 
weiteren Umfeld vorhanden. 

Grundsätzlich als 
Wohnbauflächenpotenzial 
denkbar, würde jedoch im 
Zusammenhang mit Dornäcker 
zu einer sehr deutlichen 
Vergrößerung Sulzbachs führen. 
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Südlich Lützelsachsen Ebene 

 

Größe:  

Reg.-Pl.:  

FNP:  

Bewertung: 

ca. 8 ha  

 

Fläche für die Landwirtschaft 

Nähe zum S-Bahn-Halt 
Lützelsachsen und zur OEG 

Medizinische-, Bildungs- und 
Einzelhandelsangebote im 
weiteren Umfeld vorhanden. 

Immissionsschutzkonzept (Bahn-
trasse, B 3, Muckensturmer 
Straße) erforderlich. 

Vorbehaltlich eines Immissions-
schutzkonzepts als Wohnbau-
flächenpotenzial grundsätzlich 
geeignet. 

 

Hohensachsen West III 

 

Größe:  

Reg.-Pl.:  

FNP:  
 
 

Bewertung: 

ca. 4,8 ha  

 

Fläche für die Landwirtschaft (im 
Vorentwurf noch als 
Wohnbaufläche vorgesehen) 

Nähe zum S-Bahn-Halt 
Lützelsachsen und zur OEG 

Grundsätzlich als 
Wohnbauflächenpotenzial gut 
geeignet. 
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Hohensachsen Hinter den Zäunen 

 

Größe:  

Reg.-Pl.:  
 

FNP:  
 
 

Bewertung: 

ca. 3,7 ha 

Vorrangfläche Landwirtschaft, 
Regionaler Grünzug 

Fläche für die Landwirtschaft (im 
Vorentwurf noch als 
Wohnbaufläche vorgesehen) 

Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr nicht sehr gut.  

Grundsätzlich als 
Wohnbauflächenpotenzial 
geeignet. 

 

Hohensachsen Quentelberg 

 

Größe:  

Reg.-Pl.:  
 

FNP:  

Bewertung: 

ca. 3,7 ha 

Regionaler Grünzug 
 

Fläche für die Landwirtschaft  

Nur lose Verbindung an die 
Ortschaft Hohensachsen, 
stärkere Orientierung an 
Großsachsen 

Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr nicht sehr gut.  

Grundsätzlich als 
Wohnbauflächenpotenzial 
geeignet. 

 

Wie oben bereits dargestellt wurde, besteht nach der Berechnungsformel des Entwurfs zur 1. 
Änderung des Regionalplans ein Mehrbedarf an Wohnbauflächen, wenn man einen über 10 
Jahre hinausgehenden Planungshorizont anstrebt. Für die Zukunftswerkstatt ist eine zeitliche 
Perspektive von 20 bis 30 Jahren vorgesehen, was einem zusätzlichen Flächenbedarf von 
ca. 31 bis ca. 62 ha entspricht.  

Die Verwaltung empfiehlt zwar, für zusätzliche Potenzialflächen darauf hinzuwirken, dass 
keine Funktionszuweisung mit Vorrang ausgewiesen werden, um zumindest gewisse 
Spielräume für die zukünftige Entwicklungsüberlegungen zu bewahren, hält es aber auch 
angesichts der zunehmenden Flächenkonkurrenz und der negativen Auswirkungen von 
baulich genutzten Flächen für nachvollziehbar, sich am unteren Ende der Spanne zu 
orientieren, d.h. an einem Zielwert im Bereich von insgesamt ca. 31 ha. 
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Von den dargestellten Flächenoptionen, die zusätzlich zu dem im Entwurf zur 1. Änderung 
des Regionalplanes vorgeschlagenen Fläche südlich von Sulzbach für eine weitere 
Siedlungsflächenausweisung in Frage kämen, wird das „Gebiet zwischen Sulzbach-West und 
Sulzbach – südlicher Teilbereich“ als im Vergleich weniger günstig angesehen. Kritisch wird 
insbesondere die hohe Bedeutung für die Landwirtschaft (Vorranggebiet) gesehen. 
Außerdem würde mit diesem Gebiet, in Kombination mit der nördlichen Teilfläche und dem 
Gebiet Dornäcker, eine massive Vergrößerung der Ortschaft Sulzbach einhergehen, die im 
Verhältnis zum Altort überdimensioniert sein könnte.  

Das Gebiet „Hohensachsen Quentelberg“ weist zwar eine grundsätzlich gute Eignung auf, 
lässt sich aber siedlungsstrukturell nur eingeschränkt an die Ortschaft Hohensachsen 
anbinden. Insofern schlägt die Verwaltung vor, eher dem ansonsten ähnlich geeigneten 
Gebiet „Hohensachsen Hinter den Zäunen“ den Vorzug zu geben. 

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, in der Stellungnahme zur 1. Änderung des 
Regionalplans für die Gebiete 

 Zwischen Sulzbach-West und Sulzbach – nördlicher Teilbereich 

 Südlich Lützelsachsen-Ebene 

 Hohensachsen West III 

 Hohensachsen Hinter den Zäunen  

die Rücknahme des Regionalen Grünzugs in den Bereichen „Zwischen Sulzbach-West und 
Sulzbach – nördlicher Teilbereich“ und „Hohensachsen Hinter den Zäunen“ sowie die 
Rücknahme der Vorrangfläche für die Landwirtschaft im Bereich „Hohensachsen Hinter den 
Zäunen“ anzuregen. 

Zudem soll in der Stellungnahme darauf hingewirkt werden, dass die vorgeschlagene 
Ausweisung des „Siedlungsgebietes Wohnen“  

 südlich von Sulzbach (Fläche RNK-24)  

nicht -wie vom Verband Region Rhein-Neckar vorgesehen- als Siedlungsfläche ausgewiesen 
wird, sondern auch hier eine Ausweisung ohne Nutzungsvorrang eingetragen wird.  

Wie bereits ausgeführt wurde (siehe Kapitel 5), würde dadurch die Möglichkeit einer 
Ausweisung als Siedlungsfläche voraussichtlich erleichtert, auch wenn dies keineswegs 
sichergestellt werden kann.  

Der Flächenumfang der so möglichen restriktionsarmen „Potential“flächen beträgt mit 
insgesamt ca. 26,4 ha zwar etwas weniger als der prognostizierte Bedarfswert von 31 ha, 
was aufgrund der in der Maßstabsebene des Regionalplans ohnehin gegebenen 
Ungenauigkeit als nicht problematisch eingeschätzt wird. Sofern größere Spielräume 
gewünscht sind, bestünde die Möglichkeit, in der Stellungnahme an den Regionalverband die 
Aufnahme weiterer Flächen vorzuschlagen. 

 
 

Alternativen: 

Alternativ könnte in der Stellungnahme statt lediglich einer Rücknahme der Vorrangflächen 
bzw. des Regionalen Grünzuges auf den oben aufgelisteten Flächen eine Festlegung als 
„Siedlungsfläche Wohnen“ vorgeschlagen werden. Auf diese Weise würde wie oben 
ausgeführt sichergestellt, dass die Gemeinde im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit 
selbstständig über die Flächenentwicklung entscheiden kann.  
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Weitere Alternativen sind: 

 Vorschlag anderer Flächen als die in Kapitel 6 benannten. Entweder zur Aufnahme als 
Siedlungsfläche Wohnen oder zur Rücknahme ggf. vorgesehener vorrangiger 
Nutzungen.  

 Gänzlicher Verzicht auf Änderungen des Regionalplanentwurfs hinzuwirken. Damit 
einhergehend würden die sich aus der aktuellen Entwurfsfassung ergebenden 
Restriktionen vollständig hingenommen. Auch würde in Kauf genommen, dass 
Weinheim in absehbarer Zeit seiner Funktion als Schwerpunktgemeine für Wohnen 
nicht mehr hinreichend entsprechen kann und sich die Wohnungsmarkt- bzw. die 
damit einhergehende soziale Situation weiter zuspitzt. Für die Zukunftswerkstatt 
ergeben sich Einschränkungen im Hinblick auf das Spektrum möglicher, umsetzbarer 
Ergebnisse. 

  
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Keine 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Entwurf zur 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar – 
Auszug aus der „Raumnutzungskarte Ost“ 

2 Entwurf zur 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar – 
Plansätze und Begründung 

3 Entwurf zur 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar – 
Auszug aus dem Umweltbericht (Steckbrief Gebiet RNK-24) 

4 Stellungnahme der Stadt Weinheim zur 1. Änderung des Einheitlichen 
Regionalplans Rhein-Neckar an den Verband Region Rhein-Neckar 
(Entwurf) 

  
 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die Stellungnahme (Anlage 4) und beauftragt die Verwaltung, 
diese im Rahmen der Anhörung zur 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-
Neckar an den Verband Region Rhein-Neckar zu senden. 

gezeichnet gezeichnet 

Manuel Just Dr. Torsten Fetzner  
Oberbürgermeister Erster Bürgermeister  
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E-Mail Adresse vorerst nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur  

 
 
 
 
 
Stadt Weinheim . Postfach 10 09 61 . 69449 Weinheim 

 
Verband Region Rhein-Neckar 
Herr Trinemeier 
Postfach 10 26 36 
68026 Mannheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhörung und Offenlage der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans 
Rhein-Neckar, Kapitel 1.4 „Wohnbauflächen“ und 1.5 „Gewerbeflächen“ 
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange so-
wie Personen des Privatrechts im Sinne des § 6 Abs. 3 i.V.m. § 10 Abs. 1 Lan-
desplanungsgesetz Rheinland-Pfalz 
 
 
Sehr geehrter Herr Trinemeier, 
 
der Gemeinderat der Stadt Weinheim hat in seiner Sitzung am 16.06.2021 über den 
Entwurf zur 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar beraten und 
die nachfolgende Stellungnahme beschlossen.  
 
Die Stadt Weinheim beabsichtigt die Durchführung einer breit angelegten Zukunftswerk-
statt als deren Ergebnis Leitlinien und ein Rahmenplan für die künftige städtebauliche 
Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten entstehen sollen. Aufgrund der Covid-19-
Pandemie war es, entgegen der ursprünglichen Planung, bisher leider nicht möglich, die 
Zukunftswerkstatt durchzuführen. Derzeit wird ein Start in der zweiten Jahreshälfte 2021 
angestrebt. Die Durchführung der Zukunftswerkstatt könnte dann schwerpunktmäßig in 
den Jahren 2022 und 2023 erfolgen. Sie soll eine zeitliche Perspektive von 20 bis 30 Jah-
ren zum Gegenstand haben. Aufbauend und damit im Nachgang zur Zukunftswerkstatt ist 
bei Bedarf die Fortschreibung des Flächennutzungsplans vorgesehen.   
 
Dem Gemeinderat ist es mit Blick auf das derzeit laufende Verfahren zur Änderung des 
Regionalplans wichtig, keine Festlegungen zu treffen, die sich als irreversible Einschrän-
kungen auf die noch ausstehende Zukunftswerkstatt auswirken könnten. Insbesondere 
sollen ausreichende Spielräume erhalten werden, die es der Stadt Weinheim auch mittel-
fristig, das heißt mit einer Perspektive von ca. 20 Jahren, ermöglichen, ihrer im Regional-
plan zugeordneten Funktionen als Schwerpunktgemeinde für das Wohnen zu entspre-
chen.  

STADT WEINHEIM 
DER OBERBÜRGERMEISTER 

Dienstgebäude: Obertorstraße 9 
69469 Weinheim 
Telefon: 06201/ 82 206 
Telefax: 06201/ 13880   
e-mail: oberbuergermeister@weinheim.de 

 

Datum: 

XX.XX.XXXX 

Datum u. Zeichen Ihres Schreibens: 

14.04.2021, 214 04 – 03109/2021 
43.20.6.4.5.1.2 
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In diesem Zusammenhang wird von unserer Seite ein Widerspruch gesehen zwi-
schen dem mittelfristig zu erwartenden Wohnbauflächenbedarf und dem Umfang der 
im Änderungsentwurf enthaltenen Siedlungsflächen Wohnen. 
 
Der voraussichtliche Wohnflächenbedarf ergibt sich aus der Berechnungsformel (Ziel 
1.4.2.6). Mit Stand vom 31.12.2020 hatte Weinheim 45.497 Einwohner. Das ent-
spricht laut Berechnungsmodell des vorliegenden Regionalplanentwurfs 22.749 
Haushalten. Für eine 20jährige Perspektive ist gemäß Berechnungsmodell ein 
Wachstum von 4 x 2,8 % = 11,2 % anzunehmen. Dies ergibt einen zusätzlichen Be-
darf von 2.548 Wohneinheiten bzw. ca. 64 ha Wohnbauland bei einer Dichte von 40 
WE/ha gemäß Ziel 1.4.2.8. Diesem rechnerischen Bedarf stehen bislang ungenutzte 
Potenziale im Umfang von 33 ha (bisheriger Planstand) bzw. 35,4 ha (Entwurf 1. Re-
gionalplanänderung) gegenüber. Es ist offenkundig, dass der 20jährige Bedarf bei 
Weitem nicht gedeckt werden kann. Es besteht ein Mehrbedarf von rechnerisch ca. 
28,6 ha. Eine Lücke wäre aber auch schon dann zu konstatieren, wenn die Stadt 
Weinheim zum heutigen Tage einen neuen Flächennutzungsplan mit dem üblichen 
Horizont von 15 Jahren verabschieden würde. Eine Prognose des Wohnflächenbe-
darfs für die nächsten 15 Jahre gemäß der Berechnungsformel führt zu einem Bedarf 
von 48 ha und somit zu einem zusätzlichen Bedarf von 13,6 ha bzw. 15 ha gegen-
über den aktuell gültigen Regionalplaninhalten. Aus der umgekehrten Anwendung 
des Rechenmodells ergibt sich, dass die vorgesehenen Flächenreserven im Umfang 
von ca. 35,4 ha den voraussichtlichen Bedarf für nur ca. 11 Jahre decken. 
 
Es ist damit absehbar, dass die Stadt Weinheim durch die Festlegungen des Regional-
plans gehindert wird, über den Zeitraum von gut 10 Jahren hinaus ihre Funktion als „Sied-
lungsbereich Wohnen“ zu erfüllen. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten, im Rahmen der 
kommunalen Planungshoheit eigenständige Entwicklungsperspektiven zu entwickeln und 
bei Bedarf auf zukünftige Herausforderungen zu reagieren, deutlich eingeschränkt. Dies ist 
auch im Hinblick auf die im Entwurf zur 1. Änderung des Regionalplans abgebildeten er-
heblichen Siedlungsflächenzuwächse an anderer Stelle nicht nachvollziehbar. 
 
Die Stadt Weinheim regt daher an, für die folgenden Bereiche auf Funktionszuordnungen 
mit Vorrang zu verzichten und somit die grundsätzliche Option zu erhalten, bei Bedarf zu 
einem späteren Zeitpunkt dort Siedlungsflächen vorzusehen. 
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Zwischen Sulzbach-West und Sulzbach – 
nördlicher Teilbereich (ca. 7,5 ha) 

 

Südlich Lützelsachsen-Ebene (ca. 8 ha) 
 

 

 

Hohensachsen West III (ca. 4,8 ha) 
 

 

Hohensachsen Hinter den Zäunen  
(ca. 3,7 ha) 

 

Da wir ergebnisoffen in die Zukunftswerkstatt gehen möchten, bitten wir Sie zudem 
die Ausweisung der Siedlungsfläche Wohnen auf der Fläche RNK-24 im Bereich 
Sulzbach zurückzunehmen und auch diese Fläche ohne Zuordnung einer Vorrang-
fläche auszuweisen.  
 
Im Hinblick auf gewerbliche Bauflächen in der Stadt Weinheim besteht aus unserer 
Sicht kein Anpassungsbedarf. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Manuel Just 
Oberbürgermeister 
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Datum: 
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Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Kinder- und Jugendbeirat Ö Vorschlag 19.05.2021 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Örtliche Bedarfsplanung gem. § 3 Absatz 3 Kindertagesbetreuungsgesetz für Baden-
Württemberg (KiTaG) für das Kindergartenjahr 2021/2022 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die örtliche Bedarfsplanung gem. § 3 Abs. 3 KiTaG für das 
Kindergartenjahr 2021/2022 wie in der Vorlage und den Anlagen 1 - 2 dargestellt. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
je 1 x Ämter 11, 14, 20, 50 
1 x Amt 40 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

SD-Nr. 032/19, 148/19, 036/20, 074/20, 138/20 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Die Stadt Weinheim hat nach § 3 des KiTaG unbeschadet der Verpflichtung des örtlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe darauf hinzuwirken, dass für alle Kinder vom vollendeten 
dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt ein Kindergartenplatz oder ein Platz in einer 
Tageseinrichtung mit altersgemischten Gruppen zur Verfügung steht. Für Kinder im Alter 
zwischen einem und drei Jahren besteht seit August 2013 ebenfalls ein Rechtsanspruch auf 
ein Betreuungsangebot. Für Kinder unter einem Jahr sowie für schulpflichtige Kinder sind 
Plätze bedarfsgerecht vorzuhalten. Auch ist darauf hinzuwirken, dass ein bedarfsgerechtes 
Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht (§ 24 SGB VIII).  

Die Bedarfsplanung bildet nach § 8 des KiTaG die Grundlage für die Förderung von 
Einrichtungen der freien Träger. 

Wegen der außergewöhnlichen Arbeitsbelastung im Amt 40 aufgrund der Corona-Pandemie 
wurde in diesem Jahr auf die Erstellung des sonst als Anlage 2 der Beschlussvorlage 
beigefügten Heftes mit ausführlichen Erläuterungen zur Bedarfsplanung ausnahmsweise 
verzichtet. Dafür wurden zentrale Aspekte der Bedarfsplanung in dieser Beschlussvorlage 
dargestellt. Für das kommende Jahr ist das Heft wieder vorgesehen. 

Ergänzend zu den Ausführungen in dieser Vorlage ist ein mündlicher Vortrag, insbesondere 
zur mittelfristigen Bedarfsplanung (Kapitel 4 dieser Vorlage) im Kinder- und Jugendbeirat 
vorgesehen.  

 

1. Rückblick auf das Kindergartenjahr 2020/2021 

Für das Kindergartenjahr 2020/2021 wurde die örtliche Bedarfsplanung gem. § 3 Abs. 3 
KiTaG nach Vorberatung im Kinder- und Jugendbeirat vom Gemeinderat am 01.04.2020 
beschlossen.  

Das Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen im Kindergartenjahr 2020/2021 blieb 
gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert. Im Evangelischen Kindergarten 
„Sonne“ wurden zwölf zusätzliche VÖ-Plätze geschaffen. 

Im zentralen Vormerksystem waren zum 26.04.2021 49 Kinder registriert, die bis zum Ende 
des laufenden Kindergartenjahrs noch einen Betreuungsplatz benötigen und aktuell keine 
Platzzusage haben. Davon waren 28 U3-Kinder und 21 Ü3-Kinder.  

Die Ü3-Plätze werden bis zum Ende des Kindergartenjahres nahezu voll belegt sein. In den 
Kindertagesstätten können daher bis dahin voraussichtlich nicht alle 21 Ü3-Kinder, die 
derzeit noch ohne Platzzusage sind, aufgenommen werden. Die konkrete Entwicklung der 
Angebots- und Belegungssituation in den Weinheimer Kindertageseinrichtungen im 
laufenden Kindergartenjahr 2020/2021 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 
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Tabelle 1: Belegung der Weinheimer Kindertageseinrichtungen im Kindergartenjahr 2020/2021 
 

Stichtag 
Betriebs-
erlaubnis 

31.12.2020 01.03.2021 30.06.2021 

Kindergarten   Kinder 
Plätze 
belegt 

Kinder 
Plätze 
belegt 

Kinder 
Plätze 
belegt 

Evangelisch               

Baumhaus 50 45 46 47 49 47 47 

Hohensachsen 66 57 58 60 60 64 65 

Kindernest 64 57 61 59 63 61 63 

Löwenzahn 88 72 75 76 79 81 84 

Lützelsachsen 66 65 65 66 66 66 66 

Markusturm 44 34 36 36 40 38 44 

Pusteblume 83 68 68 75 75 77 78 

Regenbogenland 44 34 35 36 38 39 43 

Schatzinsel 44 39 41 41 42 41 42 

Sonne 44 49 51 53 55 56 58 

Wurzel-Kiga 44 41 46 42 47 43 47 

Katholisch               

Herz Jesu 50 40 40 45 45 50 50 

St. Josef 82 77 81 88 91 89 91 

St. Laurentius 54 47 52 49 53 54 60 

St. Marien 134 93 95 105 106 117 119 

Sta. Maria 47 36 40 40 44 42 46 

Städtisch               

Bürgerpark 104 96 99 100 101 105 106 

Kinderland 50 40 42 41 41 45 45 

Kuhweid 108 98 98 99 99 101 101 

Mäusenest 44 45 54 41 51 54 64 

Nordlicht 44 40 41 44 45 44 45 

Rasselbande 47 41 42 44 44 44 44 

Waid 46 39 43 43 46 44 45 

Sonstige               

Bärenbande 90 73 73 77 77 83 83 

Freudenberg 20 20 20 20 20 20 20 

Kinderhaus  15 15 15 15 15 15 15 

Sport-Kita 32 31 31 32 32 32 32 

Sternschnuppe 20 18 18 20 20 20 20 

Waldorf-Kiga 44 41 41 41 41 41 41 

 
1668 1451 1507 1535 1585 1613 1664 

 

In den Kinderkrippen waren zum Stichtag 01.03.2021 198 von 240 Plätzen tatsächlich belegt. 
Die jetzt noch auf der Warteliste befindlichen U3-Kinder können daher voraussichtlich bis 
zum Ende des Kindergartenjahrs noch in einer der gewählten Wunscheinrichtungen 
aufgenommen werden. 

 



Drucksache: Seite 4 von 14 

077/21 
00011048.doc 

2. Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2021/2022 

Die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2021/2022 wurde vor dem Hintergrund 
steigender Kinderzahlen in Weinheim erstellt.  

 

2.1. Bedarfsplanung Ü3-Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt) 2021/2022 

Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich, leben zum Stichtag 30.06.2022 voraussichtlich 
1.706 Kinder zwischen drei Jahren und Schuleintritt (+12 Kinder gegenüber 30.06.2021) in 
Weinheim.  

 

Tabelle 2: „Weinheimer Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt“ 
 

Weinheimer Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt 

Stadtgebiet Weinheim  

  2020/2021 2021/2022 

Stichtag 31.12. 1.471 1.503 

Stichtag 01.03. 1.557 1.571 

Stichtag 30.06. 1.694 1.706 

Platzzahl Kitas (lt. Bedarfsplanung): 1.609 1.630 
Quelle: Einwohnermeldestatistik für Weinheim 

 

Die Kinderzahlen sind somit in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen (2018/2019: 1.595 
Kinder, 2019/2020: 1.608 Kinder, 2020/2021: 1.694 Kinder).  

Wie aus der Kindergartenbedarfsplanung für 2021/2022 hervorgeht (s. Anlage 1), stehen für 
die 1.706 Kindergartenkinder (3 Jahre – Schuleintritt) im nächsten Kindergartenjahr 
2021/2022 1.630 Kindergartenplätze (79 Gruppen) zur Verfügung (Vorjahr: 1.609 Plätze in 
78 Gruppen). Da der konkrete Zeitpunkt der Inbetriebnahme noch nicht feststeht, wurde die 
vom Gemeinderat beschlossene 5-gruppige Kindertagesstätte in der jetzigen Johann-
Sebastian-Bachschule in der Bedarfsplanung 2021/2022 noch nicht berücksichtigt. 

Das Angebot an Ganztagsplätzen in den Kindergärten wird in 2021/2022 geringfügig steigen 
(574 Plätze, Vorjahr: 564 Plätze). Die Platzzahl in der Betreuungsform „Verlängerte 
Öffnungszeit“ erhöht sich von 970 Plätzen auf 981 Plätze. Im Katholischen Kindergarten „St. 
Marien“ werden weiterhin 75 Plätze in der „Regelbetreuung“ angeboten. 

Die Zahl der altersgemischten Plätze für Kinder zwischen zwei und drei Jahren bleibt in 
2021/2022 gegenüber dem Vorjahr mit 95 Plätzen unverändert. 

Rund 60 Kinder mit Fluchthintergrund werden in 15 Kindertageseinrichtungen betreut. 
Angebote für U3-Kinder werden von diesen bislang noch nicht in Anspruch genommen. 

Von großer Bedeutung für den Zuwachs an Kindergartenkindern in den letzten Jahren ist die 
Vorverlegung des Einschulungsstichtags. Dieser wird in drei Schritten bis zum 
Kindergartenjahr 2022/2023 vom 30.09. auf den 30.06. vorverlegt. Dadurch verbleibt dann 
rund ein Viertel der Kinder, die bislang eingeschult wurden, ein Jahr länger im Kindergarten.  

Wie aus Tabelle 2 ersichtlich, werden die Kindergartenplätze bis im Frühjahr 2022 
ausreichen (Stichtag 01.03.22: 1.571 Kinder gegenüber 1.630 Plätzen). Bis zum Ende des 
Kindergartenjahrs steigt der Fehlbedarf dann aber deutlich an (-76 Plätze).  
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Dies kann dadurch aufgefangen werden, dass die geplante Kindertagesstätte in der jetzigen 
Johann-Sebastian-Bachschule bis spätestens Juni 2022 in Betrieb genommen wird. 
Insgesamt wird aber die Situation in der ersten Jahreshälfte 2022 angespannt bleiben 
(nähere Erläuterungen dazu s.u.). 

Wie schon in den letzten Jahren wurden deshalb auch in diesem Jahr nur Kinder mit 
Erstwohnsitz in Weinheim im Zentralen Vormerksystem zur Bearbeitung freigeschaltet.  

 

2.2. Bedarfsplanung U3-Kinder (0 - 3 Jahre) 2021/2022 

Bezogen auf die Geburtenjahre 2018 – 2020 leben in Weinheim 1.229 Kinder (Vorjahre: 
1.281 Kinder) unter drei Jahren. Einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben 
gemäß § 24 SGB VIII alle Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben. Zum 31.12.2021 
wären dies 800 Kinder (Geburtenjahre 2019 und 2020).  

Demgegenüber sind gemäß der Bedarfsplanung für die 0- bis 3-jährigen Kinder für das 
Kindergartenjahr 2021/2022 insgesamt 482 Plätze vorhanden, davon 220 Plätze in 
Krippengruppen, 95 Plätze in altersgemischten Kindergartengruppen und 167 Plätze in der 
Kindertagespflege. Verglichen mit dem laufenden Kindergartenjahr wird das 
Betreuungsangebot also etwas zurückgehen. 

Die Versorgungsquote bezogen auf die 0- bis 3-jährigen Kinder liegt bei 39,2%. Bezogen auf 
die 800 Kinder, die zum 31.12.2021 einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben, 
beträgt diese 60,2%. Angesichts dieser Quote und unter Berücksichtigung der aktuellen 
Nachfrage nach Kleinkindbetreuung in Weinheim kann der Bedarf an Betreuungsplätzen für 
U3-Kinder im nächsten Kindergartenjahr trotz rückläufiger Zahl der Betreuungsplätze gut 
gedeckt werden. Auch das Verhältnis von VÖ- und Ganztagsplätzen entspricht derzeit dem 
Bedarf der Eltern. 

 

Tabelle 3: Betreuungsplätze und Versorgungsquoten in der U3-Betreuung 2019/2020 bis 2021/2022 
 

 19/20 20/21 21/22 

Kinderkrippen 240 240 220 

Altersmischung 97 95 95 

Kindertagespflege 173 179 167 

Summe Betreuungsplätze U3 510 514 482 

Versorgungsquote U3 39,3 % 40,1 % 39,2 % 
 
 

3. Geplante Änderungen in der Angebotsstruktur 2021/2022 

Nach Beteiligung und in Abstimmung mit den Trägern der konfessionellen und sonstigen 
Einrichtungen in Weinheim legt die Verwaltung in Anlage 1 den Entwurf der örtlichen 
Bedarfsplanung 2021/2022 vor. In diesem sind die Kapazitäten angegeben, die sich ergeben, 
wenn alle zur Verfügung stehenden Plätze für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr 
auch tatsächlich so belegt werden können wie geplant bzw. angedacht.  
Im Kindergartenjahr 2021/2022 wird es im Platzangebot zu folgenden Veränderungen 
kommen: 

 In der Evangelischen Interims-KiTa „Am Markusturm“ wird eine zusätzliche Ü3-Gruppe 
(20 Plätze) geschaffen. 
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 Die Johann-Sebastian-Bachschule wird zu einer 5-gruppigen Kindertagesstätte 
umgebaut. Die Inbetriebnahme ist für Juni 2022 geplant, die Trägerauswahl wird im 
Herbst 2021 erfolgen. 

 Dagegen musste die geplante Inbetriebnahme einer Naturgruppe am städtischen 
Kinderhaus „Rasselbande“ aufgrund von Bedenken der Forstbehörde bzgl. des 
Waldabstands und der Nutzung des vorgesehenen Waldgrundstücks zunächst 
zurückgestellt werden. Es wird geprüft, ob eine Inbetriebnahme zum Kindergartenjahr 
2022/2023 möglich ist, evtl. auch an einem anderen Standort in Rippenweier. In 
Rippenweier selbst können im Kindergartenjahr 2021/2022 alle dort wohnhaften Ü3-
Kinder im bestehenden Kinderhaus einen Platz bekommen. 

 Bei den Kinderkrippen fallen durch die Schließung der Krippe des Trägers Postillion e.V. 
in der Mannheimer Straße zum 31.08.2021 zwei Gruppen weg. Ein Ersatz ist aktuell nicht 
erforderlich, die dann noch zur Verfügung stehenden 220 Krippenplätze sind zusammen 
mit der Kindertagespflege ausreichend, um den Bedarf an Betreuungsplätzen vollständig 
zu decken. 

 Bei den übrigen Trägern und Einrichtungen kommt es zu keinen Angebotsveränderungen 
im nächsten Kindergartenjahr. 

 

 

4. Mittelfristige Entwicklung der Kinderzahlen und daraus resultierender 
Bedarf an Kindergartenplätzen 

Wie im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung in den letzten Jahren bereits dargestellt, ist 
in Weinheim bis etwa Mitte der 2020er Jahre von einem weiter zunehmenden Bedarf 
insbesondere an Kindergartenplätzen auszugehen. Zur Deckung des Bedarfs an Ü3-Plätzen 
sind in den nächsten Jahren weitere Anstrengungen erforderlich. Krippenplätze sind in 
geringerem Umfang betroffen, hier erwartet die Verwaltung aktuell und perspektivisch keine 
Engpässe. 

Grundlage für die Berechnung der zusätzlich benötigten Kindergartenplätze sind die 
Geburtenzahlen zu den verschiedenen Stichtagen in den Kindergartenjahren, außerdem die 
Biregio-Studie aus dem Jahr 2018, die sowohl die Entwicklung der Bevölkerungspyramide 
als auch die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter berücksichtigt. Die geplanten 
Neubaugebiete wie z.B. Allmendäcker und Westlich Hauptbahnhof sind in den Zahlen 
ebenso berücksichtigt wie die Vorverlegung des Einschulungsstichtags (2021/2022: 31.07.; 
2022/2023: 30.06.). 
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Abbildung 1: Fehlbestand Ü3-Plätze (2021/22 – 2030) 
 

 
 

Wie in Abbildung 1 dargestellt, fehlen im Laufe des kommenden Kindergartenjahres 
2021/2022 96 Ü3-Plätze. Ohne die Schaffung weiterer Plätze würde der Fehlbestand nach 
einem kurzen Rückgang in 2022/2023 (77 fehlende Plätze) bis 2025/2026 kontinuierlich auf 
169 fehlende Plätze ansteigen. Anschließend sinken die Kinderzahlen wieder, bis 2030 
würde der Platzbedarf wieder dem des nächsten Kindergartenjahres entsprechen und sich 
auf diesem Niveau einpendeln. 
Um den steigenden Platzbedarf decken zu können, hat der Gemeinderat im Dezember 2019 
und im Juli 2020 eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, die zum Teil bereits in der 
Realisierungsphase sind oder demnächst begonnen werden. Zu nennen sind der Neubau der 
Evangelischen Kindertagesstätte „Am Markusturm“ sowie der Umbau der Johann-Sebastian-
Bachschule zur KiTa. (vgl. „Bedarfsplanung Kindertagesstätten - aktueller Stand. Geplante 
Maßnahmen zur Sicherung des Rechtsanspruchs“, SD-Nr. 148/19 und „Nutzung der Johann-
Sebastian-Bach-Schule als Kindergartenstandort“, SD-Nr. 074/20) 
Die KiTa „Am Markusturm“ hat aktuell zwei Gruppen, in der Interimslösung werden jedoch 
bereits jetzt, wie später auch im Neubau, drei Gruppen geschaffen. Es ist davon 
auszugehen, dass der Betrieb in der Interimslösung spätestens zu Beginn des neuen 
Kindergartenjahres 2021 aufgenommen wird. Hier steht dann eine zusätzliche Gruppe zur 
Verfügung. 
Ab Sommer 2021 kann auch mit dem Umbau der Johann-Sebastian-Bach-Schule begonnen 
werden. Dort werden bereits zum Ende des nächsten Kindergartenjahres (voraussichtlich 
Juni 2022) fünf zusätzliche Gruppen entstehen.  

Wie aus Tabelle 1 (sh. Seite 2) ersichtlich, werden die bestehenden Plätze bis März 2022 
ausreichen, um alle bis dahin drei Jahre alten Kinder zu versorgen. Der genannte 
Fehlbestand entsteht erst danach, weil weitere Kinder das dritte Lebensjahr vollenden. Über 
eine vertretbare Wartezeit können diese ab Sommer 2022 aber ebenfalls einen Platz 
bekommen und der Fehlbestand kann ausgeglichen werden. 

Aufgrund des baulichen Zustands muss noch in diesem Jahr - wie bekannt - für die KiTa 
Kuhweid eine Interimslösung mit sechs Gruppen an der Albert-Schweitzer-Schule realisiert 
werden. Dies hat keine Auswirkungen auf die Platzzahlen.  
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Die KiTa selbst soll abgerissen und am gleichen Standort mit gleicher Gruppenzahl neu 
gebaut werden. Hierzu legt die Verwaltung dem Gemeinderat eine Beschlussvorlage zur 
Entscheidung vor. Es ist mit einer Bauzeit von drei Jahren zu rechnen, so dass ein Rückzug 
der Einrichtung aus der Interimslösung zum ursprünglichen Standort voraussichtlich im 
Kindergartenjahr 2024/2025 möglich sein wird. 

Im Kindergartenjahr 2024/2025 soll nach jetzigem Planungsstand die Sport-Kita der TSG 
Weinheim mit drei Kindergarten- und einer Krippengruppe in Betrieb gehen. Die bereits vom 
Verein betriebene „kleine“ Sport-Kita „Purzel“ könnte dann in eine Regeleinrichtung 
umgewandelt werden und stünde insbesondere für die Deckung des Bedarfs für das 
Neubaugebiet Allmendäcker zur Verfügung. Ein Neubau einer KiTa in den Allmendäckern zur 
Erfüllung des Rechtsanspruchs wäre somit nicht erforderlich. Dies wäre aus 
Kapazitätsgründen (Amt 65) in dieser Zeitschiene auch nicht als städtisches Projekt zu 
realisieren. Das hierfür vorgesehene Grundstück könnte vermarktet werden.  

Wie bekannt, ist ein Neubau des städtischen Kindergartens Waid dringend erforderlich. Mit 
dem Neubau (2 Kindergarten-, 1 Krippengruppe) könnte im Kindergartenjahr 2024/2025 
begonnen werden. Der Neubau hätte keine Auswirkung auf die Platzzahlen im Ü3-Bereich. 
Während der Bauzeit könnten die beiden Kindergartengruppen in die dann freie 
Interimslösung für die KiTa „Am Markusturm“ umziehen. Mit der Fertigstellung des Neubaus 
auf der Waid wäre im Kindergartenjahr 2026/2027 zu rechnen.  
Die Maßnahmen, mit denen zusätzliche Plätze geschaffen werden, sind in nachfolgender 
Abbildung 2 dargestellt. 

 
Abbildung 2: Maßnahmen zur Deckung des Platzbedarfs (2021/22 – 2030) 
 

 
 

Da ab 2026/27 die Kinderzahlen rückläufig sind, könnten dann, wie nachstehend 
beschrieben und in Abbildung 2 dargestellt, Gruppen schrittweise zurückgebaut bzw. 
Einrichtungen geschlossen werden: 

 Erste Gruppen in der Johann-Sebastian-Bach-Schule könnten wieder schließen. 
Aufgrund des hohen Instandhaltungsaufwands sollte diese Einrichtung nicht länger als 10 
Jahre betrieben werden. 
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 Im Kindernest könnte mit der Schließung von Gruppen begonnen werden  
(3 Gruppen). Die Evangelische Kirche will diese Einrichtung bereits seit längerem 
aufgeben. 

 Die Kita „Purzel“ könnte geschlossen werden (1,5 Gruppen) 

 

2026/27 würde dies eine Gruppe betreffen, es bestünde dann noch ein Überhang von einer 
halben Gruppe. Bei Schließung einer weiteren Gruppe in 2027/28 wäre wieder ein Überhang 
von einer halben Gruppe vorhanden. In 2030 könnten zwei weitere Gruppen schließen.  

Nachfolgende Übersicht zeigt die Veränderung der Standorte bis 2030 in den jeweiligen 
Kindergartenjahren:  

 
Abbildung 3: Veränderung an den KiTa-Standorten in der Übersicht (2021/22 – 2030) 
 

 
 
 

5. Weitere Aspekte der Bedarfsplanung 

Neben einer rein quantitativen Betrachtung der Nachfrage und des Platzangebots insgesamt 
spielen bei der Planung auch die Bedarfe besonderer Zielgruppen und qualitative Aspekte 
eine Rolle.  

 

5.1. Corona-Pandemie 

Generell lässt sich festhalten, dass sich die pädagogische Arbeit in der frühkindlichen 
Bildung seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 sehr schwierig gestaltet. 
Aufgrund der erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen sind z.B. offene Konzepte 
nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt durchführbar. Durch die langen Phasen der KiTa-
Schließungen war ein Kontakt zu den Kindern nur begrenzt möglich. Zudem fehlten den 
Kindern die regelmäßige Auseinandersetzung und der Austausch mit anderen Kindern.  
Die pädagogischen Fachkräfte haben dennoch eine Reihe von Angeboten entwickelt und 
umgesetzt, um mit „ihren Schützlingen“ in Kontakt zu bleiben und anregende 
Bildungsangebote zu unterbreiten.  
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Dazu gehörten u.a. „Bildungspäckchen“, die zu den Kindern nach Hause gebracht wurden, 
aber auch KiTa-Padlets mit entsprechenden Angeboten für die Kinder und Informationen für 
die Eltern.  

 

Abbildung 4: Padlet des Kinderhauses Rasselbande 
 

 
 

Seit dem 22.02.2021 sind die Kindertageseinrichtungen in Weinheim wieder im sog. 
„Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ geöffnet. Gemäß den Bestimmungen der 
„Corona-Notbremse“ ist dies solange möglich, wie die 7-Tage-Inzidenz unter dem Wert von 
165 bleibt. Dennoch ist die Pandemie, z.B. durch regelmäßige Schnelltests, den 
Hygienebestimmungen aber auch der Sorgen und Ängste von Eltern und Fachkräften, nach 
wie vor für den KiTa-Alltag prägend. 

 

5.2. Personalsituation und Ausbildung 

Wesentlich für die pädagogische Qualität ist eine gute Personalausstattung in den 
Kindertageseinrichtungen. Bedingt durch den permanenten Ausbau der Betreuungsplätze in 
den letzten Jahren wird es immer schwerer, gutes Personal zu finden.  
Längerfristige Erkrankungen einzelner Mitarbeiter/innen sowie Schwangerschaften führten 
auch im laufenden Kindergartenjahr vermehrt zu Personalengpässen in den städtischen 
Einrichtungen. Aufgrund der Corona-Bestimmungen war der Einsatz von Springkräften nur 
bedingt möglich.  

Nach wie vor steht die Stadt Weinheim im Vergleich zu vielen anderen Städten in Baden-
Württemberg und auch zu anderen Kindergartenträgern immer noch gut da. Trotz der 
schwierigen Gesamtsituation ist es durchweg gelungen, in allen Einrichtungen den gesetzlich 
geforderten Mindestpersonalschlüssel zu erfüllen. 

Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. So hat die Stadt Weinheim die Zahl ihrer 
Ausbildungsplätze (PiA, Anerkennungspraktikanten/innen) in den letzten Jahren erhöht. 
Außerdem besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Helen-Keller-Schule.  

Leider konnte das bisherige, umfangreiche Fortbildungsprogramm für pädagogische 
Fachkräfte (geplant waren 2020 insgesamt 21 Fortbildungen) im vergangenen Jahr 
pandemiebedingt nur teilweise realisiert werden). Die Möglichkeit zur Durchführung von 
Teamfortbildungen, Planungstagen usw. wird von den Fachkräften aber weiterhin sehr 
geschätzt; die Stadt Weinheim wird auch deshalb als ein attraktiver Arbeitgeber für 
Pädagogische Fachkräfte wahrgenommen. 
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5.3. Sprachförderung 

Der Spracherwerb ist Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und ein entscheidender 
Schlüssel zur Bildungsgerechtigkeit. Die Unterstützung der Sprachentwicklung von Kindern 
ist im Orientierungsplan Baden-Württemberg fest verankert. Insofern stellt die Förderung der 
Sprachbildung aller Kinder einen Schwerpunkt in Weinheimer Kindertageseinrichtungen dar. 

Neben Deutsch als Erstsprache sprechen zahlreiche Krippen- und Kindergartenkinder 
andere Erstsprachen. Als Erstsprache wird die Sprache bezeichnet, mit der das Kind 
hauptsächlich aufwächst. Die folgende Grafik gibt eine Übersicht der gesprochenen 
Erstsprachen in allen Weinheimer KiTas.  

 

Abbildung 5: Erstsprachen in Weinheimer Kindertageseinrichtungen (Stand: 31.12.2020) 
 

 

 

Fast 30% der Kinder haben eine andere Erstsprache als Deutsch. Nach Deutsch (71%) ist 
Türkisch mit 7% die am meisten gesprochene Erstsprache. Insgesamt werden in den 
Familien der Kinder 32 weitere Erstsprachen gesprochen. 

 

Entsprechend der Rückmeldungen der Einrichtungsleitungen der Weinheimer 
Kindertageseinrichtungen haben rd. 35% der Kinder Sprachförderbedarf (Vorjahr: 26%). 
Dieser ist bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache mit rd. 68% (Vorjahr: rd. 61%) 
erwartungsgemäß höher, als bei Kindern, deren Muttersprache Deutsch ist (rd. 19%, Vorjahr: 
rd. 16%). Es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend durch die Coronapandemie weiter 
verstärkt. Sowohl alltagsintegrierte Sprachförderung als auch spezielle 
Sprachförderprogramme werden von den Trägern daher verstärkt eingesetzt, um die 
Sprachkompetenz der betreffenden Kinder zu verbessern. 
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Abbildung 6: Sprachförderbedarf Weinheimer KiTa-Kinder 
 

 
 

Neben alltagsintegrierten, sprachanregenden Angeboten setzen Weinheimer 
Kindertageseinrichtungen das Landeprogramm „Kompetenzen verlässlich voranbringen“ 
(KOLIBRI) um. Unter dem Dach von KOLIBRI können die Einrichtungen zwei Förderwege 
wählen: die intensive Sprachförderung (ISF+) und Singen-Bewegen-Sprechen (SBS).  
Zusätzlich werden in der städtischen Kindertagesstätte Kuhweid sowie neu seit Anfang 2021 
in der Kindertagesstätte Bürgerpark das vom BMFSFJ geförderte Projekt „Sprach-Kitas: Weil 
Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ umgesetzt. Hierzu ist je eine zusätzliche Fachkraft mit 
einem Stellenanteil von 50 % angestellt, die aus Programmmitteln finanziert wird. 

 

5.4. Inklusion 

Das Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg (KiTaG) enthält unter § 2 Abs. 2 die 
Regelung, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden sollen, 
soweit der Hilfebedarf dies zulässt. Der integrativen bzw. inklusiven Erziehung, Bildung und 
Betreuung von Kindern mit Behinderung wird damit ein großer Stellenwert eingeräumt.  
Auch aus Sicht der Eingliederungshilfe wirkt der gemeinsame Besuch von Kindern mit und 
ohne Behinderung der Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung entgegen. 

Die Aufnahme von Kindern mit Behinderung ist in Weinheimer Einrichtungen inzwischen eine 
Selbstverständlichkeit. Zurzeit werden 33 Kinder mit Behinderung in Weinheimer 
Einrichtungen (Stand: 31.12.2020) betreut, für die vom Rhein-Neckar-Kreis eine 
Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII oder SGB XII gewährt wird. 

 

5.5. Kinder mit Fluchterfahrung 

Die Aufnahme von Kinder mit Fluchthintergrund erfolgt in Weinheim wie bei allen anderen 
Kindern über das zentrale, trägerübergreifende Vormerkverfahren und nach den für 
Weinheim festgelegten Platzvergabekriterien. Die Kinder werden von ihren Eltern oder den 
zuständigen Sozialarbeitern/innen des Rhein-Neckar-Kreises im Vormerksystem erfasst. 
Anschließend prüfen die ausgewählten Einrichtungen, ob ein Betreuungsplatz vorhanden ist 
und erteilen ggf. eine Platzzusage.  
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Stand Herbst 2020 besuchen rd. 60 Kinder mit Fluchthintergrund Weinheimer 
Kindertageseinrichtungen, die meisten davon werden in Kindertageseinrichtungen in der 
Weststadt betreut.  

Seit 01.08.2017 nimmt die Stadt Weinheim am Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken 
bauen in frühe Bildung“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
teil. Das Programm ist derzeit befristet bis 31.12.2022 (vgl. SD-Nr. 138/20). Mit dem 
Programm werden eine Netzwerk-/Koordinierungsstelle sowie drei sog. „Kita-Lotsinnen“ mit 
einem Stellenumfang von je 50% im Amt für Bildung und Sport finanziert. Diese führen 
Familien mit Fluchterfahrung sowie mit besonderen Zugangsschwierigkeiten an das System 
der frühkindlichen Bildung heran. Zudem unterstützen und begleiten sie die pädagogischen 
Fachkräfte bei der Entwicklung und Umsetzung pädagogischer Angebote zur Integration 
geflüchteter Kinder in den Kindertageseinrichtungen. Ein dritter Angebotsbaustein ist die 
Weiterqualifizierung der Erzieher/innen. KiTa-Einstieg Weinheim hat viele Informationen und 
Angebote auf einem Padlet (https://de.padlet.com/chschmitt1/ysq6ja8nth28rklz) dargestellt. 

Das Programm bietet somit die Chance, die Integration dieser Kinder in das frühkindliche 
Bildungssystem aktiv zu gestalten. Es unterstützt die Zielsetzung der Weinheimer 
Bildungskette und fügt sich in die bestehende Förder-, Beratungs- und 
Unterstützungsstruktur in Weinheim ein. 

 

5.6. Digitalisierung 

Bereits seit Herbst 2019 beschäftigen sich die städtischen KiTas mit der Frage, mit welcher 
pädagogischen Zielsetzung und mit welcher Intensität digitale Medien im Kindergartenalltag 
Anwendung finden sollen. 2019 fand der pädagogische Fachtag zu diesem Thema statt. Die 
Corona-Pandemie hat diesen Prozess in verschiedener Hinsicht beschleunigt. So werden 
aktuell die städtischen KiTas an das städtische IT-Netz angeschlossen und die 
Internetausstattung verbessert. Zudem wurden alle Einrichtungen mit zwei Tablets 
ausgestattet, um damit pädagogische Angebote mit Kindergartenkindern zu erproben. Wie 
bereits dargestellt, haben verschiedene Einrichtungen während der Pandemie zum Teil sehr 
umfangreiche Padlets entwickelt und dort Angebote für Kinder und Informationen für Kinder 
bereitgestellt.  

Die jetzt in der Praxis erfolgte digitale Mediennutzung wird im kommenden Jahr auch 
konzeptionell gefasst und wird dann in die Träger- und Einrichtungskonzeptionen einfließen. 

 
 

Alternativen: 

Keine 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Die finanziellen Auswirkungen 2021 können der Anlage 2 entnommen werden.  

Die FAG-Zuweisung pro U3-Platz ist von bisher 15.443 € (2020) auf 16.302 € (2021) 
gestiegen, die Zuweisung pro Ü3-Platz erhöhte sich von bisher 3.275 € (2020) auf 3.572 € 
(2021). Die FAG-Einnahmen für die seit 2020 geltende Förderung der pädagogischen 
Leitungszeit sind mit 571.000 € enthalten.  
 

https://de.padlet.com/chschmitt1/ysq6ja8nth28rklz
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Nach Verabschiedung des Haushalts 2021 wurde der Zuweisungsbetrag pro U3-Platz 
aktualisiert. Dadurch ergeben sich Mehreinnahmen von rd. 280.000 € gegenüber der 
Planung. 

Der steigende Zuschussbedarf für das Jahr 2021 ist auf allgemeine Kostensteigerungen 
zurückzuführen. 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Entwurf Örtliche Bedarfsplanung 2021/2022 

2 Tageseinrichtungen für Kinder - Finanzbedarf 2021/2022 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die örtliche Bedarfsplanung gem. § 3 Abs. 3 KiTaG für das 
Kindergartenjahr 2021/2022 wie in der Vorlage und den Anlagen 1 - 2 dargestellt. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
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Beschlussvorlage Beschlusslauf 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Bildung und Sport 077/21 

Geschäftszeichen: 

40 - Hal 

Beteiligte Ämter: 

Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren 
Personal- und Organisationsamt 
Rechnungsprüfungsamt 
Stadtkämmerei 

Datum: 

28.04.2021 

 

   
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Kinder- und Jugendbeirat Ö Vorschlag 19.05.2021 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Örtliche Bedarfsplanung gem. § 3 Absatz 3 Kindertagesbetreuungsgesetz für Baden-
Württemberg (KiTaG) für das Kindergartenjahr 2021/2022 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die örtliche Bedarfsplanung gem. § 3 Absatz 3 KiTaG für das 
Kindergartenjahr 2021/2022 wie in der Vorlage und den Anlagen 1 - 2 dargestellt. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
je 1 x Ämter 11, 14, 20, 50 
1 x Amt 40 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

SD-Nr. 032/19, 148/19, 036/20, 074/20, 138/20 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Die Stadt Weinheim hat nach § 3 des KiTaG unbeschadet der Verpflichtung des örtlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe darauf hinzuwirken, dass für alle Kinder vom vollendeten 
dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt ein Kindergartenplatz oder ein Platz in einer 
Tageseinrichtung mit altersgemischten Gruppen zur Verfügung steht. Für Kinder im Alter 
zwischen einem und drei Jahren besteht seit August 2013 ebenfalls ein Rechtsanspruch auf 
ein Betreuungsangebot. Für Kinder unter einem Jahr sowie für schulpflichtige Kinder sind 
Plätze bedarfsgerecht vorzuhalten. Auch ist darauf hinzuwirken, dass ein bedarfsgerechtes 
Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht (§ 24 SGB VIII).  

Die Bedarfsplanung bildet nach § 8 des KiTaG die Grundlage für die Förderung von 
Einrichtungen der freien Träger. 

Wegen der außergewöhnlichen Arbeitsbelastung im Amt 40 aufgrund der Corona-Pandemie 
wurde in diesem Jahr auf die Erstellung des sonst als Anlage 2 der Beschlussvorlage 
beigefügten Heftes mit ausführlichen Erläuterungen zur Bedarfsplanung ausnahmsweise 
verzichtet. Dafür wurden zentrale Aspekte der Bedarfsplanung in dieser Beschlussvorlage 
dargestellt. Für das kommende Jahr ist das Heft wieder vorgesehen. 

Ergänzend zu den Ausführungen in dieser Vorlage ist ein mündlicher Vortrag, insbesondere 
zur mittelfristigen Bedarfsplanung (Kapitel 4 dieser Vorlage) im Kinder- und Jugendbeirat 
vorgesehen.  

 

1. Rückblick auf das Kindergartenjahr 2020/2021 

Für das Kindergartenjahr 2020/2021 wurde die örtliche Bedarfsplanung gem. § 3 Absatz 3 
KiTaG nach Vorberatung im Kinder- und Jugendbeirat vom Gemeinderat am 01.04.2020 
beschlossen.  

Das Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen im Kindergartenjahr 2020/2021 blieb 
gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert. Im Evangelischen Kindergarten 
„Sonne“ wurden zwölf zusätzliche VÖ-Plätze geschaffen. 

Im zentralen Vormerksystem waren zum 26.04.2021 49 Kinder registriert, die bis zum Ende 
des laufenden Kindergartenjahrs noch einen Betreuungsplatz benötigen und aktuell keine 
Platzzusage haben. Davon waren 28 U3-Kinder und 21 Ü3-Kinder.  

Die Ü3-Plätze werden bis zum Ende des Kindergartenjahres nahezu voll belegt sein. In den 
Kindertagesstätten können daher bis dahin voraussichtlich nicht alle 21 Ü3-Kinder, die 
derzeit noch ohne Platzzusage sind, aufgenommen werden. Die konkrete Entwicklung der 
Angebots- und Belegungssituation in den Weinheimer Kindertageseinrichtungen im 
laufenden Kindergartenjahr 2020/2021 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 
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Tabelle 1: Belegung der Weinheimer Kindertageseinrichtungen im Kindergartenjahr 2020/2021 
 

Stichtag 
Betriebs-
erlaubnis 

31.12.2020 01.03.2021 30.06.2021 

Kindergarten   Kinder 
Plätze 
belegt 

Kinder 
Plätze 
belegt 

Kinder 
Plätze 
belegt 

Evangelisch               

Baumhaus 50 45 46 47 49 47 47 

Hohensachsen 66 57 58 60 60 64 65 

Kindernest 64 57 61 59 63 61 63 

Löwenzahn 88 72 75 76 79 81 84 

Lützelsachsen 66 65 65 66 66 66 66 

Markusturm 44 34 36 36 40 38 44 

Pusteblume 83 68 68 75 75 77 78 

Regenbogenland 44 34 35 36 38 39 43 

Schatzinsel 44 39 41 41 42 41 42 

Sonne 44 49 51 53 55 56 58 

Wurzel-Kiga 44 41 46 42 47 43 47 

Katholisch               

Herz Jesu 50 40 40 45 45 50 50 

St. Josef 82 77 81 88 91 89 91 

St. Laurentius 54 47 52 49 53 54 60 

St. Marien 134 93 95 105 106 117 119 

Sta. Maria 47 36 40 40 44 42 46 

Städtisch               

Bürgerpark 104 96 99 100 101 105 106 

Kinderland 50 40 42 41 41 45 45 

Kuhweid 108 98 98 99 99 101 101 

Mäusenest 44 45 54 41 51 54 64 

Nordlicht 44 40 41 44 45 44 45 

Rasselbande 47 41 42 44 44 44 44 

Waid 46 39 43 43 46 44 45 

Sonstige               

Bärenbande 90 73 73 77 77 83 83 

Freudenberg 20 20 20 20 20 20 20 

Kinderhaus  15 15 15 15 15 15 15 

Sport-Kita 32 31 31 32 32 32 32 

Sternschnuppe 20 18 18 20 20 20 20 

Waldorf-Kiga 44 41 41 41 41 41 41 

 
1668 1451 1507 1535 1585 1613 1664 

 

In den Kinderkrippen waren zum Stichtag 01.03.2021 198 von 240 Plätzen tatsächlich belegt. 
Die jetzt noch auf der Warteliste befindlichen U3-Kinder können daher voraussichtlich bis 
zum Ende des Kindergartenjahrs noch in einer der gewählten Wunscheinrichtungen 
aufgenommen werden. 
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2. Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2021/2022 

Die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2021/2022 wurde vor dem Hintergrund 
steigender Kinderzahlen in Weinheim erstellt.  

 

2.1. Bedarfsplanung Ü3-Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt) 2021/2022 

Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich, leben zum Stichtag 30.06.2022 voraussichtlich 
1.706 Kinder zwischen drei Jahren und Schuleintritt (+12 Kinder gegenüber 30.06.2021) in 
Weinheim.  

 

Tabelle 2: „Weinheimer Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt“ 
 

Weinheimer Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt 

Stadtgebiet Weinheim  

  2020/2021 2021/2022 

Stichtag 31.12. 1.471 1.503 

Stichtag 01.03. 1.557 1.571 

Stichtag 30.06. 1.694 1.706 

Platzzahl Kitas (lt. Bedarfsplanung): 1.609 1.630 
Quelle: Einwohnermeldestatistik für Weinheim 

 

Die Kinderzahlen sind somit in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen (2018/2019: 1.595 
Kinder, 2019/2020: 1.608 Kinder, 2020/2021: 1.694 Kinder).  

Wie aus der Kindergartenbedarfsplanung für 2021/2022 hervorgeht (s. Anlage 1), stehen für 
die 1.706 Kindergartenkinder (3 Jahre – Schuleintritt) im nächsten Kindergartenjahr 
2021/2022 1.630 Kindergartenplätze (79 Gruppen) zur Verfügung (Vorjahr: 1.609 Plätze in 
78 Gruppen). Da der konkrete Zeitpunkt der Inbetriebnahme noch nicht feststeht, wurde die 
vom Gemeinderat beschlossene 5-gruppige Kindertagesstätte in der jetzigen Johann-
Sebastian-Bachschule in der Bedarfsplanung 2021/2022 noch nicht berücksichtigt. 

Das Angebot an Ganztagsplätzen in den Kindergärten wird in 2021/2022 geringfügig steigen 
(574 Plätze, Vorjahr: 564 Plätze). Die Platzzahl in der Betreuungsform „Verlängerte 
Öffnungszeit“ erhöht sich von 970 Plätzen auf 981 Plätze. Im Katholischen Kindergarten „St. 
Marien“ werden weiterhin 75 Plätze in der „Regelbetreuung“ angeboten. 

Die Zahl der altersgemischten Plätze für Kinder zwischen zwei und drei Jahren bleibt in 
2021/2022 gegenüber dem Vorjahr mit 95 Plätzen unverändert. 

Rund 60 Kinder mit Fluchthintergrund werden in 15 Kindertageseinrichtungen betreut. 
Angebote für U3-Kinder werden von diesen bislang noch nicht in Anspruch genommen. 

Von großer Bedeutung für den Zuwachs an Kindergartenkindern in den letzten Jahren ist die 
Vorverlegung des Einschulungsstichtags. Dieser wird in drei Schritten bis zum 
Kindergartenjahr 2022/2023 vom 30.09. auf den 30.06. vorverlegt. Dadurch verbleibt dann 
rund ein Viertel der Kinder, die bislang eingeschult wurden, ein Jahr länger im Kindergarten.  

Wie aus Tabelle 2 ersichtlich, werden die Kindergartenplätze bis im Frühjahr 2022 
ausreichen (Stichtag 01.03.22: 1.571 Kinder gegenüber 1.630 Plätzen). Bis zum Ende des 
Kindergartenjahrs steigt der Fehlbedarf dann aber deutlich an (-76 Plätze).  
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Dies kann dadurch aufgefangen werden, dass die geplante Kindertagesstätte in der jetzigen 
Johann-Sebastian-Bachschule bis spätestens Juni 2022 in Betrieb genommen wird. 
Insgesamt wird aber die Situation in der ersten Jahreshälfte 2022 angespannt bleiben 
(nähere Erläuterungen dazu s.u.). 

Wie schon in den letzten Jahren wurden deshalb auch in diesem Jahr nur Kinder mit 
Erstwohnsitz in Weinheim im Zentralen Vormerksystem zur Bearbeitung freigeschaltet.  

 

2.2. Bedarfsplanung U3-Kinder (0 - 3 Jahre) 2021/2022 

Bezogen auf die Geburtenjahre 2018 – 2020 leben in Weinheim 1.229 Kinder (Vorjahre: 
1.281 Kinder) unter drei Jahren. Einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben 
gemäß § 24 SGB VIII alle Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben. Zum 31.12.2021 
wären dies 800 Kinder (Geburtenjahre 2019 und 2020).  

Demgegenüber sind gemäß der Bedarfsplanung für die 0- bis 3-jährigen Kinder für das 
Kindergartenjahr 2021/2022 insgesamt 482 Plätze vorhanden, davon 220 Plätze in 
Krippengruppen, 95 Plätze in altersgemischten Kindergartengruppen und 167 Plätze in der 
Kindertagespflege. Verglichen mit dem laufenden Kindergartenjahr wird das 
Betreuungsangebot also etwas zurückgehen. 

Die Versorgungsquote bezogen auf die 0- bis 3-jährigen Kinder liegt bei 39,2%. Bezogen auf 
die 800 Kinder, die zum 31.12.2021 einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben, 
beträgt diese 60,2%. Angesichts dieser Quote und unter Berücksichtigung der aktuellen 
Nachfrage nach Kleinkindbetreuung in Weinheim kann der Bedarf an Betreuungsplätzen für 
U3-Kinder im nächsten Kindergartenjahr trotz rückläufiger Zahl der Betreuungsplätze gut 
gedeckt werden. Auch das Verhältnis von VÖ- und Ganztagsplätzen entspricht derzeit dem 
Bedarf der Eltern. 

 

Tabelle 3: Betreuungsplätze und Versorgungsquoten in der U3-Betreuung 2019/2020 bis 2021/2022 
 

 19/20 20/21 21/22 

Kinderkrippen 240 240 220 

Altersmischung 97 95 95 

Kindertagespflege 173 179 167 

Summe Betreuungsplätze U3 510 514 482 

Versorgungsquote U3 39,3 % 40,1 % 39,2 % 
 
 

3. Geplante Änderungen in der Angebotsstruktur 2021/2022 

Nach Beteiligung und in Abstimmung mit den Trägern der konfessionellen und sonstigen 
Einrichtungen in Weinheim legt die Verwaltung in Anlage 1 den Entwurf der örtlichen 
Bedarfsplanung 2021/2022 vor. In diesem sind die Kapazitäten angegeben, die sich ergeben, 
wenn alle zur Verfügung stehenden Plätze für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr 
auch tatsächlich so belegt werden können wie geplant bzw. angedacht.  
Im Kindergartenjahr 2021/2022 wird es im Platzangebot zu folgenden Veränderungen 
kommen: 

 In der Evangelischen Interims-KiTa „Am Markusturm“ wird eine zusätzliche Ü3-Gruppe 
(20 Plätze) geschaffen. 
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 Die Johann-Sebastian-Bachschule wird zu einer 5-gruppigen Kindertagesstätte 
umgebaut. Die Inbetriebnahme ist für Juni 2022 geplant, die Trägerauswahl wird im 
Herbst 2021 erfolgen. 

 Dagegen musste die geplante Inbetriebnahme einer Naturgruppe am städtischen 
Kinderhaus „Rasselbande“ aufgrund von Bedenken der Forstbehörde bzgl. des 
Waldabstands und der Nutzung des vorgesehenen Waldgrundstücks zunächst 
zurückgestellt werden. Es wird geprüft, ob eine Inbetriebnahme zum Kindergartenjahr 
2022/2023 möglich ist, evtl. auch an einem anderen Standort in Rippenweier. In 
Rippenweier selbst können im Kindergartenjahr 2021/2022 alle dort wohnhaften Ü3-
Kinder im bestehenden Kinderhaus einen Platz bekommen. 

 Bei den Kinderkrippen fallen durch die Schließung der Krippe des Trägers Postillion e.V. 
in der Mannheimer Straße zum 31.08.2021 zwei Gruppen weg. Ein Ersatz ist aktuell nicht 
erforderlich, die dann noch zur Verfügung stehenden 220 Krippenplätze sind zusammen 
mit der Kindertagespflege ausreichend, um den Bedarf an Betreuungsplätzen vollständig 
zu decken. 

 Bei den übrigen Trägern und Einrichtungen kommt es zu keinen Angebotsveränderungen 
im nächsten Kindergartenjahr. 

 

 

4. Mittelfristige Entwicklung der Kinderzahlen und daraus resultierender 
Bedarf an Kindergartenplätzen 

Wie im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung in den letzten Jahren bereits dargestellt, ist 
in Weinheim bis etwa Mitte der 2020er Jahre von einem weiter zunehmenden Bedarf 
insbesondere an Kindergartenplätzen auszugehen. Zur Deckung des Bedarfs an Ü3-Plätzen 
sind in den nächsten Jahren weitere Anstrengungen erforderlich. Krippenplätze sind in 
geringerem Umfang betroffen, hier erwartet die Verwaltung aktuell und perspektivisch keine 
Engpässe. 

Grundlage für die Berechnung der zusätzlich benötigten Kindergartenplätze sind die 
Geburtenzahlen zu den verschiedenen Stichtagen in den Kindergartenjahren, außerdem die 
Biregio-Studie aus dem Jahr 2018, die sowohl die Entwicklung der Bevölkerungspyramide 
als auch die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter berücksichtigt. Die geplanten 
Neubaugebiete wie z.B. Allmendäcker und Westlich Hauptbahnhof sind in den Zahlen 
ebenso berücksichtigt wie die Vorverlegung des Einschulungsstichtags (2021/2022: 31.07.; 
2022/2023: 30.06.). 
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Abbildung 1: Fehlbestand Ü3-Plätze (2021/22 – 2030) 
 

 
 

Wie in Abbildung 1 dargestellt, fehlen im Laufe des kommenden Kindergartenjahres 
2021/2022 96 Ü3-Plätze. Ohne die Schaffung weiterer Plätze würde der Fehlbestand nach 
einem kurzen Rückgang in 2022/2023 (77 fehlende Plätze) bis 2025/2026 kontinuierlich auf 
169 fehlende Plätze ansteigen. Anschließend sinken die Kinderzahlen wieder, bis 2030 
würde der Platzbedarf wieder dem des nächsten Kindergartenjahres entsprechen und sich 
auf diesem Niveau einpendeln. 
Um den steigenden Platzbedarf decken zu können, hat der Gemeinderat im Dezember 2019 
und im Juli 2020 eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, die zum Teil bereits in der 
Realisierungsphase sind oder demnächst begonnen werden. Zu nennen sind der Neubau der 
Evangelischen Kindertagesstätte „Am Markusturm“ sowie der Umbau der Johann-Sebastian-
Bachschule zur KiTa. (vgl. „Bedarfsplanung Kindertagesstätten - aktueller Stand. Geplante 
Maßnahmen zur Sicherung des Rechtsanspruchs“, SD-Nr. 148/19 und „Nutzung der Johann-
Sebastian-Bach-Schule als Kindergartenstandort“, SD-Nr. 074/20) 
Die KiTa „Am Markusturm“ hat aktuell zwei Gruppen, in der Interimslösung werden jedoch 
bereits jetzt, wie später auch im Neubau, drei Gruppen geschaffen. Es ist davon 
auszugehen, dass der Betrieb in der Interimslösung spätestens zu Beginn des neuen 
Kindergartenjahres 2021 aufgenommen wird. Hier steht dann eine zusätzliche Gruppe zur 
Verfügung. 
Ab Sommer 2021 kann auch mit dem Umbau der Johann-Sebastian-Bach-Schule begonnen 
werden. Dort werden bereits zum Ende des nächsten Kindergartenjahres (voraussichtlich 
Juni 2022) fünf zusätzliche Gruppen entstehen.  

Wie aus Tabelle 1 (sh. Seite 2) ersichtlich, werden die bestehenden Plätze bis März 2022 
ausreichen, um alle bis dahin drei Jahre alten Kinder zu versorgen. Der genannte 
Fehlbestand entsteht erst danach, weil weitere Kinder das dritte Lebensjahr vollenden. Über 
eine vertretbare Wartezeit können diese ab Sommer 2022 aber ebenfalls einen Platz 
bekommen und der Fehlbestand kann ausgeglichen werden. 

Aufgrund des baulichen Zustands muss noch in diesem Jahr - wie bekannt - für die KiTa 
Kuhweid eine Interimslösung mit sechs Gruppen an der Albert-Schweitzer-Schule realisiert 
werden. Dies hat keine Auswirkungen auf die Platzzahlen.  
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Die KiTa selbst soll abgerissen und am gleichen Standort mit gleicher Gruppenzahl neu 
gebaut werden. Hierzu legt die Verwaltung dem Gemeinderat eine Beschlussvorlage zur 
Entscheidung vor. Es ist mit einer Bauzeit von drei Jahren zu rechnen, so dass ein Rückzug 
der Einrichtung aus der Interimslösung zum ursprünglichen Standort voraussichtlich im 
Kindergartenjahr 2024/2025 möglich sein wird. 

Im Kindergartenjahr 2024/2025 soll nach jetzigem Planungsstand die Sport-Kita der TSG 
Weinheim mit drei Kindergarten- und einer Krippengruppe in Betrieb gehen. Die bereits vom 
Verein betriebene „kleine“ Sport-Kita „Purzel“ könnte dann in eine Regeleinrichtung 
umgewandelt werden und stünde insbesondere für die Deckung des Bedarfs für das 
Neubaugebiet Allmendäcker zur Verfügung. Ein Neubau einer KiTa in den Allmendäckern zur 
Erfüllung des Rechtsanspruchs wäre somit nicht erforderlich. Dies wäre aus 
Kapazitätsgründen (Amt 65) in dieser Zeitschiene auch nicht als städtisches Projekt zu 
realisieren. Das hierfür vorgesehene Grundstück könnte vermarktet werden.  

Wie bekannt, ist ein Neubau des städtischen Kindergartens Waid dringend erforderlich. Mit 
dem Neubau (2 Kindergarten-, 1 Krippengruppe) könnte im Kindergartenjahr 2024/2025 
begonnen werden. Der Neubau hätte keine Auswirkung auf die Platzzahlen im Ü3-Bereich. 
Während der Bauzeit könnten die beiden Kindergartengruppen in die dann freie 
Interimslösung für die KiTa „Am Markusturm“ umziehen. Mit der Fertigstellung des Neubaus 
auf der Waid wäre im Kindergartenjahr 2026/2027 zu rechnen.  
Die Maßnahmen, mit denen zusätzliche Plätze geschaffen werden, sind in nachfolgender 
Abbildung 2 dargestellt. 

 
Abbildung 2: Maßnahmen zur Deckung des Platzbedarfs (2021/22 – 2030) 
 

 
 

Da ab 2026/27 die Kinderzahlen rückläufig sind, könnten dann, wie nachstehend 
beschrieben und in Abbildung 2 dargestellt, Gruppen schrittweise zurückgebaut bzw. 
Einrichtungen geschlossen werden: 

 Erste Gruppen in der Johann-Sebastian-Bach-Schule könnten wieder schließen. 
Aufgrund des hohen Instandhaltungsaufwands sollte diese Einrichtung nicht länger als 10 
Jahre betrieben werden. 
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 Im Kindernest könnte mit der Schließung von Gruppen begonnen werden  
(3 Gruppen). Die Evangelische Kirche will diese Einrichtung bereits seit längerem 
aufgeben. 

 Die Kita „Purzel“ könnte geschlossen werden (1,5 Gruppen) 

 

2026/27 würde dies eine Gruppe betreffen, es bestünde dann noch ein Überhang von einer 
halben Gruppe. Bei Schließung einer weiteren Gruppe in 2027/28 wäre wieder ein Überhang 
von einer halben Gruppe vorhanden. In 2030 könnten zwei weitere Gruppen schließen.  

Nachfolgende Übersicht zeigt die Veränderung der Standorte bis 2030 in den jeweiligen 
Kindergartenjahren:  

 
Abbildung 3: Veränderung an den KiTa-Standorten in der Übersicht (2021/22 – 2030) 
 

 
 
 

5. Weitere Aspekte der Bedarfsplanung 

Neben einer rein quantitativen Betrachtung der Nachfrage und des Platzangebots insgesamt 
spielen bei der Planung auch die Bedarfe besonderer Zielgruppen und qualitative Aspekte 
eine Rolle.  

 

5.1. Corona-Pandemie 

Generell lässt sich festhalten, dass sich die pädagogische Arbeit in der frühkindlichen 
Bildung seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 sehr schwierig gestaltet. 
Aufgrund der erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen sind z.B. offene Konzepte 
nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt durchführbar. Durch die langen Phasen der KiTa-
Schließungen war ein Kontakt zu den Kindern nur begrenzt möglich. Zudem fehlten den 
Kindern die regelmäßige Auseinandersetzung und der Austausch mit anderen Kindern.  
Die pädagogischen Fachkräfte haben dennoch eine Reihe von Angeboten entwickelt und 
umgesetzt, um mit „ihren Schützlingen“ in Kontakt zu bleiben und anregende 
Bildungsangebote zu unterbreiten.  
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Dazu gehörten u.a. „Bildungspäckchen“, die zu den Kindern nach Hause gebracht wurden, 
aber auch KiTa-Padlets mit entsprechenden Angeboten für die Kinder und Informationen für 
die Eltern.  

 

Abbildung 4: Padlet des Kinderhauses Rasselbande 
 

 
 

Seit dem 22.02.2021 sind die Kindertageseinrichtungen in Weinheim wieder im sog. 
„Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ geöffnet. Gemäß den Bestimmungen der 
„Corona-Notbremse“ ist dies solange möglich, wie die 7-Tage-Inzidenz unter dem Wert von 
165 bleibt. Dennoch ist die Pandemie, z.B. durch regelmäßige Schnelltests, den 
Hygienebestimmungen aber auch der Sorgen und Ängste von Eltern und Fachkräften, nach 
wie vor für den KiTa-Alltag prägend. 

 

5.2. Personalsituation und Ausbildung 

Wesentlich für die pädagogische Qualität ist eine gute Personalausstattung in den 
Kindertageseinrichtungen. Bedingt durch den permanenten Ausbau der Betreuungsplätze in 
den letzten Jahren wird es immer schwerer, gutes Personal zu finden.  
Längerfristige Erkrankungen einzelner Mitarbeiter/innen sowie Schwangerschaften führten 
auch im laufenden Kindergartenjahr vermehrt zu Personalengpässen in den städtischen 
Einrichtungen. Aufgrund der Corona-Bestimmungen war der Einsatz von Springkräften nur 
bedingt möglich.  

Nach wie vor steht die Stadt Weinheim im Vergleich zu vielen anderen Städten in Baden-
Württemberg und auch zu anderen Kindergartenträgern immer noch gut da. Trotz der 
schwierigen Gesamtsituation ist es durchweg gelungen, in allen Einrichtungen den gesetzlich 
geforderten Mindestpersonalschlüssel zu erfüllen. 

Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. So hat die Stadt Weinheim die Zahl ihrer 
Ausbildungsplätze (PiA, Anerkennungspraktikanten/innen) in den letzten Jahren erhöht. 
Außerdem besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Helen-Keller-Schule.  

Leider konnte das bisherige, umfangreiche Fortbildungsprogramm für pädagogische 
Fachkräfte (geplant waren 2020 insgesamt 21 Fortbildungen) im vergangenen Jahr 
pandemiebedingt nur teilweise realisiert werden). Die Möglichkeit zur Durchführung von 
Teamfortbildungen, Planungstagen usw. wird von den Fachkräften aber weiterhin sehr 
geschätzt; die Stadt Weinheim wird auch deshalb als ein attraktiver Arbeitgeber für 
Pädagogische Fachkräfte wahrgenommen. 
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5.3. Sprachförderung 

Der Spracherwerb ist Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und ein entscheidender 
Schlüssel zur Bildungsgerechtigkeit. Die Unterstützung der Sprachentwicklung von Kindern 
ist im Orientierungsplan Baden-Württemberg fest verankert. Insofern stellt die Förderung der 
Sprachbildung aller Kinder einen Schwerpunkt in Weinheimer Kindertageseinrichtungen dar. 

Neben Deutsch als Erstsprache sprechen zahlreiche Krippen- und Kindergartenkinder 
andere Erstsprachen. Als Erstsprache wird die Sprache bezeichnet, mit der das Kind 
hauptsächlich aufwächst. Die folgende Grafik gibt eine Übersicht der gesprochenen 
Erstsprachen in allen Weinheimer KiTas.  

 

Abbildung 5: Erstsprachen in Weinheimer Kindertageseinrichtungen (Stand: 31.12.2020) 
 

 

 

Fast 30% der Kinder haben eine andere Erstsprache als Deutsch. Nach Deutsch (71%) ist 
Türkisch mit 7% die am meisten gesprochene Erstsprache. Insgesamt werden in den 
Familien der Kinder 32 weitere Erstsprachen gesprochen. 

 

Entsprechend der Rückmeldungen der Einrichtungsleitungen der Weinheimer 
Kindertageseinrichtungen haben rd. 35% der Kinder Sprachförderbedarf (Vorjahr: 26%). 
Dieser ist bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache mit rd. 68% (Vorjahr: rd. 61%) 
erwartungsgemäß höher, als bei Kindern, deren Muttersprache Deutsch ist (rd. 19%, Vorjahr: 
rd. 16%). Es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend durch die Coronapandemie weiter 
verstärkt. Sowohl alltagsintegrierte Sprachförderung als auch spezielle 
Sprachförderprogramme werden von den Trägern daher verstärkt eingesetzt, um die 
Sprachkompetenz der betreffenden Kinder zu verbessern. 
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Abbildung 6: Sprachförderbedarf Weinheimer KiTa-Kinder 
 

 
 

Neben alltagsintegrierten, sprachanregenden Angeboten setzen Weinheimer 
Kindertageseinrichtungen das Landeprogramm „Kompetenzen verlässlich voranbringen“ 
(KOLIBRI) um. Unter dem Dach von KOLIBRI können die Einrichtungen zwei Förderwege 
wählen: die intensive Sprachförderung (ISF+) und Singen-Bewegen-Sprechen (SBS).  
Zusätzlich werden in der städtischen Kindertagesstätte Kuhweid sowie neu seit Anfang 2021 
in der Kindertagesstätte Bürgerpark das vom BMFSFJ geförderte Projekt „Sprach-Kitas: Weil 
Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ umgesetzt. Hierzu ist je eine zusätzliche Fachkraft mit 
einem Stellenanteil von 50 % angestellt, die aus Programmmitteln finanziert wird. 

 

5.4. Inklusion 

Das Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg (KiTaG) enthält unter § 2 Absatz 2 
die Regelung, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden sollen, 
soweit der Hilfebedarf dies zulässt. Der integrativen bzw. inklusiven Erziehung, Bildung und 
Betreuung von Kindern mit Behinderung wird damit ein großer Stellenwert eingeräumt.  
Auch aus Sicht der Eingliederungshilfe wirkt der gemeinsame Besuch von Kindern mit und 
ohne Behinderung der Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung entgegen. 

Die Aufnahme von Kindern mit Behinderung ist in Weinheimer Einrichtungen inzwischen eine 
Selbstverständlichkeit. Zurzeit werden 33 Kinder mit Behinderung in Weinheimer 
Einrichtungen (Stand: 31.12.2020) betreut, für die vom Rhein-Neckar-Kreis eine 
Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII oder SGB XII gewährt wird. 

 

5.5. Kinder mit Fluchterfahrung 

Die Aufnahme von Kinder mit Fluchthintergrund erfolgt in Weinheim wie bei allen anderen 
Kindern über das zentrale, trägerübergreifende Vormerkverfahren und nach den für 
Weinheim festgelegten Platzvergabekriterien. Die Kinder werden von ihren Eltern oder den 
zuständigen Sozialarbeitern/innen des Rhein-Neckar-Kreises im Vormerksystem erfasst. 
Anschließend prüfen die ausgewählten Einrichtungen, ob ein Betreuungsplatz vorhanden ist 
und erteilen ggf. eine Platzzusage.  
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Stand Herbst 2020 besuchen rd. 60 Kinder mit Fluchthintergrund Weinheimer 
Kindertageseinrichtungen, die meisten davon werden in Kindertageseinrichtungen in der 
Weststadt betreut.  

Seit 01.08.2017 nimmt die Stadt Weinheim am Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken 
bauen in frühe Bildung“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
teil. Das Programm ist derzeit befristet bis 31.12.2022 (vgl. SD-Nr. 138/20). Mit dem 
Programm werden eine Netzwerk-/Koordinierungsstelle sowie drei sog. „Kita-Lotsinnen“ mit 
einem Stellenumfang von je 50% im Amt für Bildung und Sport finanziert. Diese führen 
Familien mit Fluchterfahrung sowie mit besonderen Zugangsschwierigkeiten an das System 
der frühkindlichen Bildung heran. Zudem unterstützen und begleiten sie die pädagogischen 
Fachkräfte bei der Entwicklung und Umsetzung pädagogischer Angebote zur Integration 
geflüchteter Kinder in den Kindertageseinrichtungen. Ein dritter Angebotsbaustein ist die 
Weiterqualifizierung der Erzieher/innen. KiTa-Einstieg Weinheim hat viele Informationen und 
Angebote auf einem Padlet (https://de.padlet.com/chschmitt1/ysq6ja8nth28rklz) dargestellt. 

Das Programm bietet somit die Chance, die Integration dieser Kinder in das frühkindliche 
Bildungssystem aktiv zu gestalten. Es unterstützt die Zielsetzung der Weinheimer 
Bildungskette und fügt sich in die bestehende Förder-, Beratungs- und 
Unterstützungsstruktur in Weinheim ein. 

 

5.6. Digitalisierung 

Bereits seit Herbst 2019 beschäftigen sich die städtischen KiTas mit der Frage, mit welcher 
pädagogischen Zielsetzung und mit welcher Intensität digitale Medien im Kindergartenalltag 
Anwendung finden sollen. 2019 fand der pädagogische Fachtag zu diesem Thema statt. Die 
Corona-Pandemie hat diesen Prozess in verschiedener Hinsicht beschleunigt. So werden 
aktuell die städtischen KiTas an das städtische IT-Netz angeschlossen und die 
Internetausstattung verbessert. Zudem wurden alle Einrichtungen mit zwei Tablets 
ausgestattet, um damit pädagogische Angebote mit Kindergartenkindern zu erproben. Wie 
bereits dargestellt, haben verschiedene Einrichtungen während der Pandemie zum Teil sehr 
umfangreiche Padlets entwickelt und dort Angebote für Kinder und Informationen für Kinder 
bereitgestellt.  

Die jetzt in der Praxis erfolgte digitale Mediennutzung wird im kommenden Jahr auch 
konzeptionell gefasst und wird dann in die Träger- und Einrichtungskonzeptionen einfließen. 

 
 

Alternativen: 

Keine 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Die finanziellen Auswirkungen 2021 können der Anlage 2 entnommen werden.  

Die FAG-Zuweisung pro U3-Platz ist von bisher 15.443 € (2020) auf 16.302 € (2021) 
gestiegen, die Zuweisung pro Ü3-Platz erhöhte sich von bisher 3.275 € (2020) auf 3.572 € 
(2021). Die FAG-Einnahmen für die seit 2020 geltende Förderung der pädagogischen 
Leitungszeit sind mit 571.000 € enthalten.  
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Nach Verabschiedung des Haushalts 2021 wurde der Zuweisungsbetrag pro U3-Platz 
aktualisiert. Dadurch ergeben sich Mehreinnahmen von rd. 280.000 € gegenüber der 
Planung. 

Der steigende Zuschussbedarf für das Jahr 2021 ist auf allgemeine Kostensteigerungen 
zurückzuführen.  
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Entwurf Örtliche Bedarfsplanung 2021/2022 

2 Tageseinrichtungen für Kinder - Finanzbedarf 2021/2022 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die örtliche Bedarfsplanung gem. § 3 Absatz 3 KiTaG für das 
Kindergartenjahr 2021/2022 wie in der Vorlage und den Anlagen 1 - 2 dargestellt. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
_________________________________________________________________________________ 
 

Sitzung des Kinder- und Jugendbeirats vom 19. Mai 2021 

Ergebnis: Einstimmige Zustimmung 



Amt für Bildung und Sport
40 - SB

Träger und Anschrift der Einrichtung Schul- Anzahl der Plätze Anzahl der Plätze
bezirk Plätze* Gruppen RG VÖ GT AM Plätze* Gruppen RG VÖ GT AM

Katholisch Kindertagesstätte "St. Laurentius" 01 54 3 34 20 12 54 3 34 20 12
Kindergarten "St. Marien" 04 135 6 75 40 20 4 135 6 75 40 20 4
Kindergarten "Herz Jesu" 05 50 2 50 50 2 50
Kindergarten "St. Josef" 06 82 4 72 10 10 82 4 72 10 10
Kindergarten "Sta. Maria" 07 43 2 43 3 43 2 43 3

Zwischensumme 364 17 75 239 50 29 364 17 75 239 50 29
Evangelisch Kindertagesstätte "Am Markusturm" 04 58 3 30 28 6 38 2 20 18 6

Kindergarten "Regenbogenland" 01 38 2 38 6 38 2 38 6
Kindergarten "Sonne" 01 52 3 52 4 52 3 52 4
Kindergarten "Kindernest" 04 58 3 40 18 6 58 3 40 18 6
Kindergarten "Schatzinsel" 05 38 2 20 18 6 38 2 20 18 6
Kindertagesstätte "Pusteblume" 01 76 4 36 40 7 76 4 36 40 7
Kindergarten "Baumhaus" 02 50 2 30 20 50 2 30 20
Kindertagesstätte "Hohensachsen" 10 66 3 46 20 66 3 46 20
Kindergarten "Wurzelkindergarten" 07 38 2 21 17 6 38 2 21 17 6
Kindergarten "Löwenzahn" 08 83 4 63 20 5 83 4 63 20 5
Kindergarten "Lützelsachsen" 06 66 3 36 30 66 3 36 30

Zwischensumme 623 31 0 412 211 46 603 30 0 402 201 46
Kita Lützelsachsen
Ebene Kindertagesstätte "KiKu Bärenbande" 06 85 4 25 60 85 4 25 60
Betriebsn. Kita der
Fa. Freudenberg Kindergarten "Freudenberg Weinheim" 01 20 1 20 20 1 20
TSG Weinheim Sport - Kindertagesstätte** 03 32 2 12 20 35 2 15 20
Postillion e.V. Kindergarten "Kinderhaus Weinheim" 01 15 1 15 15 1 15
Postillion e.V. Kindergarten "Sternschnuppe" 04 20 1 20 20 1 20
Waldorf Waldorf-Kindergarten 04 44 2 24 20 44 2 24 20
Zwischensumme 216 11 0 61 155 0 219 11 0 64 155 0
Städtisch Kindertagesstätte "Bürgerpark" 01 98 5 38 60 6 98 5 38 60 6

Kindertagesstätte "Kuhweid" 04 108 5 68 40 108 5 68 40
Kindertagesstätte "Nordlicht" 05 40 2 20 20 4 40 2 20 20 4
Kindergarten "Kinderland" 01 50 2 50 50 2 50
Kindergarten "Waid" 03 40 2 40 6 40 2 40 6
Kindertagesstätte "Mäusenest" 10 44 2 24 20 44 2 24 20
Kinderhaus "Rasselbande" 09 47 2 29 18 4 43 2 25 18 4

Zwischensumme 427 20 0 269 158 20 423 20 0 265 158 20
Gesamtsumme 1630 79 75 981 574 95 1609 78 75 970 564 95
*Die Platzzahl für zweijährige Kinder auf Plätzen in altersgemischten Gruppen ist bereits abgezogen.
**TSG hat gem.  Betriebserlaubnis 11-12 Plätze VÖ und 20 GT

Erläuterungen: RG = Regel-Kindergarten AM  = Einrichtung mit Altersmischung
VÖ = Einrichtung mit verlängerter Öffnungszeit
GT = Einrichtung mit Ganztagsbetreuung
grau hinterlegt: Änderungen

A
nlage

1
-Seite

1

Örtliche Bedarfsplanung gemäß § 3 Abs. 3 KiTaG

Kindergartenjahr 2021/2022
KiJuBei 19.05.2021, GR 16.06.2021

Kindergartenjahr 2020/2021
KiJuBei 18.03.2020, GR 01.04.2020

Kindertageseinrichtungen einschließlich Altersmischung

Anl1_örtliche Bedarfsplanung.xlsx

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 077/21



Amt für Bildung und Sport
40 - SB

Träger und Anschrift der Einrichtung Schul- Anzahl der Anzahl der
bezirk Plätze Gruppen VÖ GT Plätze Gruppen VÖ GT

Evangelisch Krippengruppe Kiga "Sonne" 01 10 1 x 10 1 x
Krippengruppe Kiga "Kindernest" 04 10 1 x x 10 1 x x

Zwischensumme 20 2 20 2
Postillion e.V. betriebsnahe Krippe "Freudenberg" 01 40 4 x x 40 4 x x
Lützels. Ebene Krippe "KiKu Bärenbande" 06 20 2 x x 20 2 x x
MZ-Concept GmbH & Co.KG Kinderbetreuung "Mäusezauber" 06 30 3 x x 30 3 x x
Postillion e.V. * Kinderkrippe "Postillion"* 01 0 0 20 2 x x
AWO Kinderkrippe "AWOs Wichtelstübchen" 06 20 2 x x 20 2 x x
AWO Kinderkrippe "AWOs Zwergeninsel" 02 20 2 x x 20 2 x x
Waldorf Krippengruppe Waldorf-Kindergarten 04 10 1 x x 10 1 x x
Pilgerhaus Kinderkrippe "Mullewapp" 04 20 2 x x 20 2 x x
Zwischensumme 160 16 180 18
Städtisch Krippe "Bürgerpark" 01 20 2 x x 20 2 x x

Krippengruppe Kita "Kuhweid" 04 10 1 x x 10 1 x x
Krippengruppe Kita "Mäusenest" 10 10 1 x x 10 1 x x

Zwischensumme 40 4 40 4
Gesamtsumme 220 22 240 24
*Kinderkrippe Postillon schließt zum 31.08.2021

Erläuterungen: Krippe = Kleinkindgruppe für Kinder 0-3 Jahre
VÖ = Einrichtung mit verlängerter Öffnungszeit
GT = Einrichtung mit Ganztagsbetreuung
grau hinterlegt: Änderungen

Örtliche Bedarfsplanung gemäß § 3 Abs. 3 KiTaG
Kinderkrippen

Kindergartenjahr 2020/2021
(KiJuBei 18.03.2020, GR 01.04.2020)

A
nlage

1
-Seite

2

(KiJuBei 19.05.2021, GR 16.06.2021)
Kindergartenjahr 2021/2022

Anl1_örtliche Bedarfsplanung.xlsx

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 077/21



Amt für Bildung und Sport
40 -Rei Anlage 2

Träger und Anschrift der Einrichtung Schul- Zuschuss Zuschuss AZ HH-Ansatz
bezirk 2018 * 2019 * 2020** 2021***

AUSGABEN
Katholisch St. Laurentius, Moltkestraße 8 01

St. Marien, Lärchenweg 2 04
Herz Jesu, Johannisstraße 9 05
St. Josef, Im Langgewann 14, Lü. 06
Sta. Maria, Kleiststraße 23, Su. 07

Zwischensumme kath. Einrichtungen
Evangelisch Am Markusturm, Ahornstr. 50 04

Regenbogenland, Friedrichstraße 14 01
Sonne, A.-Ludwig-Grimm-Str. 17 - Kita 01
Sonne, A.-Ludwig-Grimm Str. 17 - Krippe 01
Kindernest, Breslauer Straße 7 - Kita 04
Kindernest, Breslauer Straße 7 - Krippe 04
Schatzinsel, Nördliche Hauptstraße 71 05
Pusteblume, Fichtestraße 16 01
Baumhaus, Müllheimer Talstraße 114 02
Sprachförderung Kernstadt
Kaiserstraße 2a, Hoh. 10
Wurzelkindergarten, Gartenstraße 8, Su. 07
Löwenzahn, In der Dell 11/1, Oberfl. 08
Kurpfalzstraße 4, Lü. 06

Zwischensumme evang. Einrichtungen

Tageseinrichtungen für Kinder / Finanzbedarf  2021/2022

Anl2_Finanzbedarf_Bedarfsplan_2021.xlsx

Anlage 2 zu Drucksache-Nr. 077/21



Amt für Bildung und Sport
40 -Rei Anlage 2

Träger und Anschrift der Einrichtung Schul- Zuschuss Zuschuss AZ HH-Ansatz
bezirk 2018 * 2019 * 2020** 2021***

Postillion Kinderhaus Fichtestraße 34 01
Postillion Sternschnuppe, Theodor-Heuss-Str. 17 04
Postillion Mannheimer Str. 11-13 01
Postillion Freudenberg, Viernheimer Straße - Kita 01
Postillion Freudenberg, Viernheimer Straße - Krippe 01
AWO Zwergeninsel, Burggasse 23 02
AWO Wichtelstübchen, Kurpfalzstraße 51, Lü. 06
Kunterbunt Kiku Bärenbande, Mirabellenstr. 4, Lü. 06
MZ-Concept GmbH Mäusezauber, Panoramastr. 23, Lü. 06
Pilgerhaus Mullewapp, DLZ, Röntgenstr. 2 04
Waldorf Kurt-Schumacher-Str. 15, Kiga 04
Waldorf Kurt-Schumacher-Str. 15, Krippe 04
TSG Sport-KiTa Purzel, Breslauer Str. 38 03 -

Zwischensumme sonstige freie Träger

Zuschüsse konfessionelle u. freie Träger insgesamt

EINNAHMEN RE 2018 RE 2019 RE 2020 HH-Ansatz 2021

Finanzausgleich Land **** unter 3

ab 3

Leitung - -

Summe

Finanzbedarf konfessionelle u. freie Träger

Anl2_Finanzbedarf_Bedarfsplan_2021.xlsx

Anlage 2 zu Drucksache-Nr. 077/21



Amt für Bildung und Sport
40 -Rei Anlage 2

Träger und Anschrift der Einrichtung Schul- Ergebnis Ergebnis Plan Plan
bezirk 2018 2019 2020 2021

Zuschussbedarf
Städtisch Kita Bürgerpark, Bismarckstraße 6a 01

Krippe Bürgerpark, Bismarckstr. 6d 01
Kinderland, Schlossgartenstraße 1 01
Nordlicht, Langmaasweg 3 05
Waid, Hammerweg 7 03
Kuhweid, Konrad-Adenauer-Straße 14 04
Mäusenest, Auf der Lind 3, Hoh. 10
Rasselbande, Pestalozzistraße 15, Ripp. 09

Finanzbedarf städt. Einrichtungen *****

EINNAHMEN RE 2018 RE 2019 RE 2020 HH-Ansatz 2021

Finanzausgleich Land **** unter 3

ab 3

Leitung - -

Summe

Finanzbedarf konfessionelle u. freie Träger

Finanzbedarf städtische Einrichtungen

Einrichtungen gesamt

* tatsächliche Zahlungen für das jeweilige Jahr nach Abrechnung (Beträge entsprechen daher nicht den Haushaltsansätzen)
** Tatsächliche Abschlagszahlungen 2020 (ohne betreute Spielgruppe Kinderkiste). Das Haushaltsjahr 2020 wurde noch nicht abgerechnet.

**** Höhe der FAG-Zahlungen für 2020 und 2021 mit Leitungszeit (ohne betreute Spielgruppe Kinderkiste)
      FAG-Zuweisungen werden nur für Betreuungsplätze gewährt, die zum 01.03. des Vorjahres bereits in Betrieb waren.
***** Finanzbedarf ohne zentrale Verwaltung, ohne Kalkulatorische Kosten und ohne Aufwendungen für interne Leistungen

nachrichtlich, bei Zuschussbedarf bereits berücksichtigt

Anl2_Finanzbedarf_Bedarfsplan_2021.xlsx

Anlage 2 zu Drucksache-Nr. 077/21
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Bildung und Sport 078/21 

Geschäftszeichen: 

40 - Rei 

Beteiligte Ämter:   

Rechnungsprüfungsamt 
Stadtkämmerei 

Datum: 

30.04.2021 

 

    
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Kinder- und Jugendbeirat Ö Vorschlag 19.05.2021 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Investitionskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen  
- Erhöhung der prozentualen Förderung 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die Erhöhung der Beteiligung der Stadt Weinheim an den 
Investitionskosten für die Träger der freien / konfessionellen Kindertageseinrichtungen in 
Weinheim ab 01.01.2021: 

1. Bei Investitionen zur Herstellung, Renovierung, Modernisierung und zum Umbau von 
bereits bestehenden Kindertageseinrichtungen beträgt der Fördersatz 70 % der 
anerkannten Kosten (wie bisher). 

2. Bei Investitionen zur Schaffung neuer, zusätzlicher und nach dem Bedarfsplan 
erforderlicher Betreuungsplätze beträgt der Fördersatz 90 % der anerkannten Kosten. 

 
 



Drucksache: Seite 2 von 5 

078/21 
00011056.doc 

Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
je 1 x Ämter 14 und 20  
1 x Amt 40 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Kinder- und Jugendbeirat am 15.06.2016, Gemeinderat am 13.07.2016 (SD-Nr. 074/16) 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Zur Finanzierung von Investitionsausgaben in Kindertageseinrichtungen leistet die Stadt 
Weinheim einen Zuschuss in Höhe von 70 % des durch sonstige öffentliche Zuschüsse nicht 
gedeckten Aufwands. Diese Regelung wurde bereits im Jahr 2004 mit den konfessionellen 
Trägern von Kindertageseinrichtungen vereinbart und gilt einheitlich für die Förderung von 
Bau-/Investitionsmaßnahmen aller in Weinheim tätigen KiTa-Träger. 

Eine von der evangelischen Kirchengemeinde Weinheim im Jahr 2016 beantragte Erhöhung 
der Investitionskostenförderung auf 80 % der förderfähigen Investitionskosten wurde vom 
Gemeinderat abgelehnt (sh. SD-Nr. 074/16)  

Nach Rückmeldung verschiedener KiTa-Träger ist die 70 %-ige Investitionskostenförderung 
aufgrund stark gestiegener Baupreise nicht mehr auskömmlich. Die erforderlichen 
Eigenmittel stehen den freien Trägern nicht zur Verfügung. Bei den konfessionellen Trägern 
hängt dies u.a. mit sinkenden Kirchensteuermitteln zusammen; andere freie Träger können 
über solche Einnahmen nicht verfügen. Dies gilt insbesondere für größere Baumaßnahmen, 
z.B. Neubauten, die mit dem aktuellen Fördersatz nicht mehr realisierbar sind. Hier erwarten 
die Träger eine Anpassung des Fördersatzes, da die Finanzierung ansonsten nicht 
gewährleistet ist. Diese Ausführungen sind für die Verwaltung grundsätzlich nachvollziehbar.  

Eine Umfrage bei Umlandgemeinden hat ergeben, dass einige Kommunen zwischenzeitlich 
abweichende Fördersätze bewilligt haben; nur bei wenigen Kommunen findet die 70%-
Förderung noch uneingeschränkt Anwendung. Dies zeigt die folgende Übersicht: 

 

Kommune Fördersatz Anwendung  / Kriterien

Heidelberg 70% förderfähige Kosten nach Kennzahlen, diese werden 

z.Zt. fortgeschrieben

Wiesloch 70% bei Sanierung/Umbau im Bestand

100% bei Neubau / Anbau von Einrichtungen

100% bei vermieteten Gebäuden im Eigentum der Stadt

Schwetzingen 70% bei Sanierung/ Umbau/ Anschaffungen im Bestand

90% erstmalig bei Neubau einer Einrichtung 

Träger erwarten generell bei künftigen 

Neubaumaßnahmen eine höhere Förderung 

Sinsheim 80% bei Sanierung/ Umbau / Anschaffungen im Bestand

Neubaumaßnahmen werden individuell verhandelt  
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Auch die Stadt Weinheim ist in der Vergangenheit in begründeten Einzelfällen von der 70%-
Förderung abgewichen (z.B. Vollfinanzierung bei der Einrichtung einer zusätzlichen 
Kindergartengruppe im Kindergarten „Kindernest“ und zusätzliche Kleingruppe im 
Kindergarten „Sonne“). Der höhere Fördersatz von 100 % wurde jeweils im konkreten 
Einzelfall vom Gemeinderat beschlossen.  

Für die künftige Förderung von Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen im 
Eigentum freier Träger werden die folgenden einheitliche Förderkriterien vorgeschlagen; 
diese Regelung soll für Maßnahmen gelten, die ab Januar 2021 umgesetzt werden.  

 

1. Investitionskostenförderung mit 70% der förderfähigen Kosten (Regelförderung) 

Die bisher geltende 70 %-ige Förderung (Bestandteil der Betriebsträgerverträge) soll im 
Regelfall weiter gelten. Dies betrifft alle Aufwendungen für die Herstellung, die Renovierung, 
die Modernisierung und den Umbau von bereits bestehenden Kindertageseinrichtungen 
einschließlich Beschaffung und Ergänzung von Inneneinrichtung und Inventar sowie 
Maßnahmen im Bereich des Außengeländes.  

2. Investitionskostenförderung mit 90% der förderfähigen Kosten für die Schaffung 
zusätzlicher Betreuungsplätze 

Eine 90 %-ige Förderung soll für Neubau- bzw. Umbaumaßnahmen gelten, bei denen neu 
entstehende zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden. Voraussetzung ist, dass 
durch die Investitionsmaßnahme die Gesamtzahl der Betreuungsplätze erhöht wird, d.h. die 
Plätze dürfen nicht an anderer Stelle wegfallen.  
Werden durch Investitionsmaßnahmen sowohl bestehende Plätze umgezogen als auch neue 
zusätzliche Plätze geschaffen, gilt der höhere Fördersatz von 90% nur anteilig für die 
zusätzlich geschaffenen Plätze. 

Diese Förderung soll für Maßnahmen gelten, die ab Januar 2021 umgesetzt werden. Unter 
diese Regelung würde u.a. der Neubau der TSG Sport KiTa fallen. Auch für den bereits 
beschlossenen Neubau der KiTa Markusturm würde dies für eine zusätzliche Gruppe in 
Betracht kommen.  

 
 

Diese höhere Förderung ist erforderlich, damit Neubaumaßnahmen freier Träger, die zur 
Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze erforderlich sind, tatsächlich realisiert werden 
können. Die Erhöhung des Fördersatzes bedeutet zwar einen erheblichen finanziellen 
Mehraufwand für die Stadt Weinheim. Bei einem Neubau durch die Stadt Weinheim müssten 
die Investitionskosten dagegen zu 100 % von der Stadt getragen werden. Im Vergleich zu 
einer 90 %-igen Investitionsförderung würde sich somit eine 10 %-ige Ersparnis ergeben.  

Im Übrigen könnte der Gemeinderat - wie bisher - in begründeten Einzelfällen über die 
Anwendung des 90%-igen (oder sogar höheren) Fördersatzes entscheiden. Eine 
Einzelfallentscheidung des Gemeinderats käme beispielsweise für Neubau-, Umbau- sowie 
Umwandlungsmaßnahmen in Betracht, bei denen zusätzliche Ganztagsplätze geschaffen 
werden, die im Rahmen der Bedarfsplanung als erforderlich angesehen werden. Je neu 
geschaffenem, zusätzlichem GT-Platz könnte dann eine anteilige Förderung mit 90 % der 
förderfähigen Kosten erfolgen.  
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Alternativen: 

 Keine Anpassung der Investitionsförderung 
Neubaumaßnahmen freier Träger können nicht mehr realisiert werden. Zur 
Gewährleistung des Rechtsanspruchs müsste die Stadt Weinheim selbst bauen, was zu 
einer 100 %-igen Kostentragung führen würde. 

 Andere Prozentsätze 

 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Zuschusserhöhung um 20% bei Investitionsmaßnahmen freier Träger, die zur Schaffung 
zusätzlicher Betreuungsplätze dienen 

Bei aktuellen Baupreisen von rd. 1 Mio € je Betreuungsgruppe würde sich der städtische 
Investitionszuschuss von aktuell rd. 700.000 € je Gruppe auf rd. 900.000 € je Gruppe 
erhöhen.  

Beim Neubau der TSG Sport KiTa würde sich der städtische Zuschuss, ausgehend von 
vorläufig geschätzten Investitionskosten von rd. 4,7 Mio €, von rd. 3.290.000 € (70%) auf rd. 
4.230.000 € (90%) erhöhen.  

Beim Neubau der KiTa Markusturm wurde ein Zuschuss von 2.991.000 € bewilligt. 
Ausgehend von der bisherigen Beschlusslage wäre mit Mehrkosten von rd. 210.000 € zu 
rechnen. Über die Zuschusserhöhung müsste der Gemeinderat gesondert Beschluss fassen. 

Die erhöhten Zuschussbeträge können frühestens in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen 
werden. Vor Rechtskraft der Haushaltssatzung 2022 kann den Trägern der freien / 
konfessionellen Kindertageseinrichtungen diesbezüglich keine rechtsverbindliche Zusage 
gegeben werden. 

Für die gewährten Investitionszuschüsse wird bei einer Bindungsfrist von 25 Jahren eine 
zusätzliche Abschreibung von jährlich 8.000 € je Gruppe ergebniswirksam.  
 
 

Anlagen: 

Keine 
 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die Erhöhung der Beteiligung der Stadt Weinheim an den 
Investitionskosten für die Träger der freien / konfessionellen Kindertageseinrichtungen in 
Weinheim ab 01.01.2021: 

1. Bei Investitionen zur Herstellung, Renovierung, Modernisierung und zum Umbau von 
bereits bestehenden Kindertageseinrichtungen beträgt der Fördersatz 70 % der 
anerkannten Kosten (wie bisher). 

2. Bei Investitionen zur Schaffung neuer, zusätzlicher und nach dem Bedarfsplan 
erforderlicher Betreuungsplätze beträgt der Fördersatz 90 % der anerkannten Kosten. 
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gezeichnet 

Manuel Just  
Oberbürgermeister 
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Beschlussvorlage Beschlusslauf 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Bildung und Sport 078/21 

Geschäftszeichen: 

40 - Rei 

Beteiligte Ämter: 

Rechnungsprüfungsamt 
Stadtkämmerei 

Datum: 

30.04.2021 

 

   
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Kinder- und Jugendbeirat Ö Vorschlag 19.05.2021 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Investitionskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen  
- Erhöhung der prozentualen Förderung 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die Erhöhung der Beteiligung der Stadt Weinheim an den 
Investitionskosten für die Träger der freien / konfessionellen Kindertageseinrichtungen in 
Weinheim ab 01.01.2021: 

1. Bei Investitionen zur Herstellung, Renovierung, Modernisierung und zum Umbau von 
bereits bestehenden Kindertageseinrichtungen beträgt der Fördersatz 70 % der 
anerkannten Kosten (wie bisher). 

2. Bei Investitionen zur Schaffung neuer, zusätzlicher und nach dem Bedarfsplan 
erforderlicher Betreuungsplätze beträgt der Fördersatz 90 % der anerkannten Kosten. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
je 1 x Ämter 14 und 20  
1 x Amt 40 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Kinder- und Jugendbeirat am 15.06.2016, Gemeinderat am 13.07.2016 (SD-Nr. 074/16) 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Zur Finanzierung von Investitionsausgaben in Kindertageseinrichtungen leistet die Stadt 
Weinheim einen Zuschuss in Höhe von 70 % des durch sonstige öffentliche Zuschüsse nicht 
gedeckten Aufwands. Diese Regelung wurde bereits im Jahr 2004 mit den konfessionellen 
Trägern von Kindertageseinrichtungen vereinbart und gilt einheitlich für die Förderung von 
Bau-/Investitionsmaßnahmen aller in Weinheim tätigen KiTa-Träger. 

Eine von der evangelischen Kirchengemeinde Weinheim im Jahr 2016 beantragte Erhöhung 
der Investitionskostenförderung auf 80 % der förderfähigen Investitionskosten wurde vom 
Gemeinderat abgelehnt (sh. SD-Nr. 074/16)  

Nach Rückmeldung verschiedener KiTa-Träger ist die 70 %-ige Investitionskostenförderung 
aufgrund stark gestiegener Baupreise nicht mehr auskömmlich. Die erforderlichen 
Eigenmittel stehen den freien Trägern nicht zur Verfügung. Bei den konfessionellen Trägern 
hängt dies u.a. mit sinkenden Kirchensteuermitteln zusammen; andere freie Träger können 
über solche Einnahmen nicht verfügen. Dies gilt insbesondere für größere Baumaßnahmen, 
z.B. Neubauten, die mit dem aktuellen Fördersatz nicht mehr realisierbar sind. Hier erwarten 
die Träger eine Anpassung des Fördersatzes, da die Finanzierung ansonsten nicht 
gewährleistet ist. Diese Ausführungen sind für die Verwaltung grundsätzlich nachvollziehbar.  

Eine Umfrage bei Umlandgemeinden hat ergeben, dass einige Kommunen zwischenzeitlich 
abweichende Fördersätze bewilligt haben; nur bei wenigen Kommunen findet die 70%-
Förderung noch uneingeschränkt Anwendung. Dies zeigt die folgende Übersicht: 

 

Kommune Fördersatz Anwendung  / Kriterien

Heidelberg 70% förderfähige Kosten nach Kennzahlen, diese werden 

z.Zt. fortgeschrieben

Wiesloch 70% bei Sanierung/Umbau im Bestand

100% bei Neubau / Anbau von Einrichtungen

100% bei vermieteten Gebäuden im Eigentum der Stadt

Schwetzingen 70% bei Sanierung/ Umbau/ Anschaffungen im Bestand

90% erstmalig bei Neubau einer Einrichtung 

Träger erwarten generell bei künftigen 

Neubaumaßnahmen eine höhere Förderung 

Sinsheim 80% bei Sanierung/ Umbau / Anschaffungen im Bestand

Neubaumaßnahmen werden individuell verhandelt  
 



Drucksache: Seite 3 von 5 

078/21 
00011195.doc 

Auch die Stadt Weinheim ist in der Vergangenheit in begründeten Einzelfällen von der 70%-
Förderung abgewichen (z.B. Vollfinanzierung bei der Einrichtung einer zusätzlichen 
Kindergartengruppe im Kindergarten „Kindernest“ und zusätzliche Kleingruppe im 
Kindergarten „Sonne“). Der höhere Fördersatz von 100 % wurde jeweils im konkreten 
Einzelfall vom Gemeinderat beschlossen.  

Für die künftige Förderung von Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen im 
Eigentum freier Träger werden die folgenden einheitliche Förderkriterien vorgeschlagen; 
diese Regelung soll für Maßnahmen gelten, die ab Januar 2021 umgesetzt werden.  

 

1. Investitionskostenförderung mit 70% der förderfähigen Kosten (Regelförderung) 

Die bisher geltende 70 %-ige Förderung (Bestandteil der Betriebsträgerverträge) soll im 
Regelfall weiter gelten. Dies betrifft alle Aufwendungen für die Herstellung, die Renovierung, 
die Modernisierung und den Umbau von bereits bestehenden Kindertageseinrichtungen 
einschließlich Beschaffung und Ergänzung von Inneneinrichtung und Inventar sowie 
Maßnahmen im Bereich des Außengeländes.  

2. Investitionskostenförderung mit 90% der förderfähigen Kosten für die Schaffung 
zusätzlicher Betreuungsplätze 

Eine 90 %-ige Förderung soll für Neubau- bzw. Umbaumaßnahmen gelten, bei denen neu 
entstehende zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden. Voraussetzung ist, dass 
durch die Investitionsmaßnahme die Gesamtzahl der Betreuungsplätze erhöht wird, d.h. die 
Plätze dürfen nicht an anderer Stelle wegfallen.  
Werden durch Investitionsmaßnahmen sowohl bestehende Plätze umgezogen als auch neue 
zusätzliche Plätze geschaffen, gilt der höhere Fördersatz von 90% nur anteilig für die 
zusätzlich geschaffenen Plätze. 

Diese Förderung soll für Maßnahmen gelten, die ab Januar 2021 umgesetzt werden. Unter 
diese Regelung würde u.a. der Neubau der TSG Sport KiTa fallen. Auch für den bereits 
beschlossenen Neubau der KiTa Markusturm würde dies für eine zusätzliche Gruppe in 
Betracht kommen.  

 
 

Diese höhere Förderung ist erforderlich, damit Neubaumaßnahmen freier Träger, die zur 
Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze erforderlich sind, tatsächlich realisiert werden 
können. Die Erhöhung des Fördersatzes bedeutet zwar einen erheblichen finanziellen 
Mehraufwand für die Stadt Weinheim. Bei einem Neubau durch die Stadt Weinheim müssten 
die Investitionskosten dagegen zu 100 % von der Stadt getragen werden. Im Vergleich zu 
einer 90 %-igen Investitionsförderung würde sich somit eine 10 %-ige Ersparnis ergeben.  

Im Übrigen könnte der Gemeinderat - wie bisher - in begründeten Einzelfällen über die 
Anwendung des 90%-igen (oder sogar höheren) Fördersatzes entscheiden. Eine 
Einzelfallentscheidung des Gemeinderats käme beispielsweise für Neubau-, Umbau- sowie 
Umwandlungsmaßnahmen in Betracht, bei denen zusätzliche Ganztagsplätze geschaffen 
werden, die im Rahmen der Bedarfsplanung als erforderlich angesehen werden. Je neu 
geschaffenem, zusätzlichem GT-Platz könnte dann eine anteilige Förderung mit 90 % der 
förderfähigen Kosten erfolgen.  
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Alternativen: 

 Keine Anpassung der Investitionsförderung 
Neubaumaßnahmen freier Träger können nicht mehr realisiert werden. Zur 
Gewährleistung des Rechtsanspruchs müsste die Stadt Weinheim selbst bauen, was zu 
einer 100 %-igen Kostentragung führen würde. 

 Andere Prozentsätze 

 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Zuschusserhöhung um 20% bei Investitionsmaßnahmen freier Träger, die zur Schaffung 
zusätzlicher Betreuungsplätze dienen 

Bei aktuellen Baupreisen von rd. 1 Mio € je Betreuungsgruppe würde sich der städtische 
Investitionszuschuss von aktuell rd. 700.000 € je Gruppe auf rd. 900.000 € je Gruppe 
erhöhen.  

Beim Neubau der TSG Sport KiTa würde sich der städtische Zuschuss, ausgehend von 
vorläufig geschätzten Investitionskosten von rd. 4,7 Mio €, von rd. 3.290.000 € (70%) auf rd. 
4.230.000 € (90%) erhöhen.  

Beim Neubau der KiTa Markusturm wurde ein Zuschuss von 2.991.000 € bewilligt. 
Ausgehend von der bisherigen Beschlusslage wäre mit Mehrkosten von rd. 210.000 € zu 
rechnen. Über die Zuschusserhöhung müsste der Gemeinderat gesondert Beschluss fassen. 

Die erhöhten Zuschussbeträge können frühestens in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen 
werden. Vor Rechtskraft der Haushaltssatzung 2022 kann den Trägern der freien / 
konfessionellen Kindertageseinrichtungen diesbezüglich keine rechtsverbindliche Zusage 
gegeben werden. 

Für die gewährten Investitionszuschüsse wird bei einer Bindungsfrist von 25 Jahren eine 
zusätzliche Abschreibung von jährlich 8.000 € je Gruppe ergebniswirksam.  
 
 

Anlagen: 

Keine 
 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die Erhöhung der Beteiligung der Stadt Weinheim an den 
Investitionskosten für die Träger der freien / konfessionellen Kindertageseinrichtungen in 
Weinheim ab 01.01.2021: 

1. Bei Investitionen zur Herstellung, Renovierung, Modernisierung und zum Umbau von 
bereits bestehenden Kindertageseinrichtungen beträgt der Fördersatz 70 % der 
anerkannten Kosten (wie bisher). 

2. Bei Investitionen zur Schaffung neuer, zusätzlicher und nach dem Bedarfsplan 
erforderlicher Betreuungsplätze beträgt der Fördersatz 90 % der anerkannten Kosten. 
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Oberbürgermeister 
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Sitzung des Kinder- und Jugendbeirats vom 19. Mai .2021 

Ergebnis: Mehrheitliche Zustimmung zu allen Punkten 
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Bildung und Sport 088/21 

Geschäftszeichen: 

40 - 472/10 - Rei 

Beteiligte Ämter:   

Rechnungsprüfungsamt 
Stadtkämmerei 

Datum: 

25.05.2021 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen  
- Erhöhung der Betriebskostenförderung an Postillion e.V. für den betriebsnahen 
Kindergarten Freudenberg, Viernheimer Str. 10 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die Erhöhung der Beteiligung der Stadt Weinheim an den 
Betriebskosten für den betriebsnahen Kindergarten Freudenberg von 63% auf 85% der 
Betriebskosten unter Berücksichtigung des Zuschusses von Freudenberg von 20.000 € für 
Kinder mit Wohnsitz Weinheim. Die Anpassung erfolgt zum Kindergartenjahr 2021/2022 ab 
01.09.2021. Die Verwaltung wird ermächtigt, den bestehenden Vertrag auf dieser Grundlage 
anzupassen. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Ämter 14, 20 und I 03 
1 x Amt 40 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Gemeinderat am 17.07.2013 (SD-Nr. 120/13) und 11.12.2019 (SD-Nr. 144/19) 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Im November 2014 hat der Träger Postillion e.V. die betriebsnahe Kita Freudenberg mit 40 
Krippen- und 20 Kindergartenplätzen neu eröffnet. Die Einrichtung wurde von der Firma 
Freudenberg auf deren Kosten errichtet. Investitionskostenzuschüsse wurden von der Stadt 
Weinheim nicht gewährt. 
Damals wurde aufgrund der zugunsten der Firma Freudenberg getroffenen Belegungsrechte 
eine Betriebskostenförderung auf der Grundlage der gesetzlichen Mindestförderung 
(Kindergarten: 63% der Ausgaben, Krippe: 68% der Ausgaben) vereinbart. 
In der Sitzung am 11.12.2019, SD-Nr. 144/19 hat der Gemeinderat den Antrag des Trägers 
Postillion e.V. auf Erhöhung der Förderung für die Kindergartengruppe abgelehnt.  
In der Zwischenzeit sind sowohl der Träger als auch Elternvertreter nochmals auf die Stadt 
Weinheim zugekommen mit dem Ziel, durch eine Anpassung der Betriebskostenförderung 
eine Angleichung der Elternbeiträge an die für alle anderen Weinheimer KiTas geltenden 
Betreuungsgebühren zu erreichen.  
Aktuelle Elternbeiträge je Monat für einen Ganztagsplatz im Vergleich: 

 

Stadt Weinheim          253 € GT, 1-Kind-Familie                                   

         193 € GT, 2-Kind-Familie

weitere Ermäßigung für 3- und 4-Kind-Familien

Freudenberg-Kita 286 €         GT, je Kind

228 €         für Freudenberg-Mitarbeiter mit Einkommen bis 35.700 €

keine Geschwisterermäßigung  
 

Belegungssituation: 

Die Kindergartengruppe wird bereits seit Jahren überwiegend von Kindern mit Wohnsitz 
Weinheim besucht. Im Durchschnitt wohnen von insgesamt 20 Kindern max. 3 Kinder 
außerhalb Weinheims. 
Das vom Träger Postillion e.V. sowie den Eltern angeführte Argument, dass es sich bei der 
Kindergartengruppe Freudenberg um eine „normale“ Kindergartengruppe handelt, lässt sich 
anhand dieser Belegungssituation nachvollziehen.  

Platzvergabekriterien: 

Aktuell sieht der zwischen der Stadt Weinheim und Postillion e.V. geschlossene 
Betriebsträgervertrag vor, dass mindestens die Hälfte der Plätze mit Kindern von 
Freudenberg-Beschäftigten mit Wohnsitz in Weinheim belegt werden, die restlichen Plätze 
können mit Kindern von Freudenberg-Beschäftigten aus anderen Gemeinden sowie 
sonstigen Kinder mit Wohnsitz Weinheim belegt werden. 
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Mögliche Veränderung 

Um das Ziel der eingangs geschilderten Gebührenanpassung zu erreichen, hat Postillion e.V. 
nun eine mögliche Änderung des Vertrags in Bezug auf die Vergabe der Plätze in der 
Kindergartengruppe vorgeschlagen. Zukünftig könnte danach die für alle Weinheimer 
Einrichtungen geltende Reihenfolge festgelegt werden: 

- Kinder mit Wohnsitz Weinheim (Vorrang) 

- Kinder aus Baden-Württemberg 

- Kinder aus anderen Bundesländern 

Ergänzend dazu könnte für die Kindergartengruppe folgender Zusatz vereinbart werden: 
In der Kindergartengruppe dürfen bis zu 3 Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen 
werden. Eine darüberhinausgehende Aufnahme von Kindern aus anderen Gemeinden wäre 
bei Leerstand von Plätzen und in begründeten Einzelfällen (bspw. Geschwisterkinder) nach 
Abstimmung mit der Stadt möglich. 
Damit könnte sichergestellt werden, dass – wie in allen anderen Einrichtungen freier Träger 
in Weinheim auch - überwiegend Weinheimer Kinder in der Einrichtung betreut werden.  

Aus Sicht der Verwaltung könnte unter dieser Voraussetzung die Betriebskostenförderung an 
die für andere Einrichtungen geltenden Fördersätze angepasst werden. Dabei wären 
nachfolgend dargestellte Varianten denkbar.  
Der Sachverhalt sowie die Fördermöglichkeiten wurden im nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
des Gemeinderats am 12.05.2021 bereits mündlich erörtert. 

Variante 1 – Förderung der Kindergartengruppe mit 85% der Kosten 

Bei dieser Variante würden die Betriebskosten mit 85% bezuschusst, unabhängig von der 
Zahl der betreuten Kinder aus auswärtigen Gemeinden.  

 

Basis: vom Träger für 2021 kalkulierte Ausgaben Betriebskostenförderung

aktuell neu Variante 1

Betriebskosten gesamt 292.500 €          292.500 €          

abzg. Anteil Freudenberg -  €                  20.000 €            

Betriebskosten, bereinigt 292.500 €          272.500 €          

Fördersatz 63% 85%

Auszahlungsbetrag Stadt 184.275 €          231.625 €          

Anteil Freudenberg 20.000 €            

verbleibende Betriebskosten (über Elternbeiträge  

zu finanzieren

88.225 €            40.875 €            

 
 

Variante 2 – Förderung der Kindergartengruppe mit 85 % der Kosten für Weinheimer 
Kinder / 63% der Kosten für auswärtige Kinder 

Bei dieser Variante würden die mit Weinheimer Kindern belegten Plätze (Stichtag 01.03.) mit 
85% bezuschusst, für die auswärtigen Kinder würde ein Fördersatz von 63 % angewandt. 
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Basis: vom Träger für 2021 kalkulierte Ausgaben Betriebskostenförderung

aktuell neu Variante 2

Betriebskosten gesamt 292.500 €          292.500 €          

abzg. Anteil Freudenberg -  €                  20.000 €            

Betriebskosten, bereinigt 292.500 €          272.500 €          

anteilige Kosten Weinheimer Kinder (Anteil 90%) * 245.250 €          

Fördersatz Weinheimer Kinder 63% 85%

Auszahlungsbetrag 1 208.463 €          

anteilige Kosten auswärtige Kinder (Anteil 10%) * 27.250 €            

Fördersatz auswärtige Kinder 63%

Auszahlungsbetrag 2 17.168 €            

Auszahlungsbetrag Stadt 184.275 €          225.630 €          

Anteil Freudenberg 20.000 €            

verbleibende Betriebskosten (über Elternbeiträge 

zu finanzieren 88.225 €            46.870 €            

*Beispiel: 20 Kinder gesamt, davon 18 aus Weinheim,  2 auswärtige Kinder  

 

Bewertung 

Mit der vorgeschlagenen Anpassung des Betriebsträgervertrags könnte der Einfluss der 
Stadt Weinheim auf die Belegung der Kindergartenplätze gewährleistet werden. Es wäre 
sichergestellt, dass in der Kindergartengruppe überwiegend Kinder mit Wohnsitz Weinheim 
betreut werden. 

Gleichzeitig könnte durch eine Erhöhung der Förderung von 63% auf 85% eine Anpassung 
der Elternbeiträge an die in Weinheim üblichen KiTa-Betreuungsgebühren erfolgen. Damit 
könnte die bestehende Ungleichbehandlung bei den Betreuungsgebühren behoben werden. 

Die Förderung nach Variante 1 findet bereits für die KiTa des Postillion e.V. in der Theodor-
Heuss-Straße und Fichtestraße sowie für die TSG Sport KiTa „Purzel“ Anwendung. Damit 
würden einheitliche Förderkriterien gelten. 
Eine Förderung nach Variante 2 würde eine Sonderregelung bedeuten. Eine vergleichbare 
Regelung ist bereits für den Waldorfkindergarten getroffen, der aufgrund seiner besonderen 
Pädagogik ein überörtliches Einzugsgebiet hat. Vorteil dieser Variante ist, dass tatsächlich 
nur für die Weinheimer Kinder der höhere Fördersatz von 85% gilt, für die max. 3 
auswärtigen Kinder würde die Mindestförderung von 63% gelten 

Die vier Krippengruppen würden weiterhin mit dem gesetzlichen Mindestzuschuss von 68 % 
der Betriebsausgaben gefördert. 

Dem Gemeinderat wird empfohlen, die Erhöhung der Betriebskostenförderung für den 
Kindergarten Freudenberg auf 85% der bereinigten Betriebskosten für Kinder mit Wohnsitz 
Weinheim nach Variante 2 zu beschließen. Die Anpassung der Förderung würde zum 
Kindergartenjahr 2021/2022 ab 01.09.2021 gelten. 
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Alternativen: 

Keine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses  
In diesem Fall könnten die Elternbeiträge nicht an die Gebühren der anderen Kindergärten in 
Weinheim angepasst werden.  
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Teilergebnishaushalt 5, Produktgruppe 3650 

Die Berechnung des städtischen Zuschusses ist auf Seite 4 der Vorlage dargestellt. 

Auf der Grundlage der für 2021 vom Träger kalkulierten Betriebskosten würde sich bei einer 
Erhöhung des Fördersatzes von 63% auf 85% für Weinheimer Kinder nach Variante 2 der 
Betriebskostenzuschuss der Stadt um 41.355 € / Jahr erhöhen. Anteilig ab dem 01.09.2021 
wären dies 13.875 €. Die in 2021 entstehenden Mehrausgaben können im Budget gedeckt 
werden. 
 
 

Anlagen: 

Keine 
 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die Erhöhung der Beteiligung der Stadt Weinheim an den 
Betriebskosten für den betriebsnahen Kindergarten Freudenberg von 63% auf 85% der 
Betriebskosten unter Berücksichtigung des Zuschusses von Freudenberg von 20.000 € für 
Kinder mit Wohnsitz Weinheim. Die Anpassung erfolgt zum Kindergartenjahr 2021/2022 ab 
01.09.2021. Die Verwaltung wird ermächtigt, den bestehenden Vertrag auf dieser Grundlage 
anzupassen. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Referat des Oberbürgermeisters 081/21 

Geschäftszeichen: 

I 01 - Lg 

Beteiligte Ämter:   

 

Datum: 

07.05.2021 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Internationaler Ausschuss Ö Vorberatung 19.05.2021 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Antrag des Jugendgemeinderats zur Bündnispartnerschaft der Stadt Weinheim mit 
„united4rescue 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat entscheidet über den Antrag des Jugendgemeinderats zur 
Bündnispartnerschaft der Stadt Weinheim mit „united4rescue“. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
je 1 x I 01, I 05, Ämter 32 und 50 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Gemeinderat am 24. Februar 2021, Drucksache-Nr. 025/21 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Der Jugendgemeinderat hat den als Anlage beigefügten Antrag zur Bündnispartnerschaft der 
Stadt Weinheim mit „united4rescue“ gestellt. 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 24. Februar 2021 über den Antrag beraten und 
das Thema zur Vorberatung in den Internationalen Ausschuss verwiesen. 

 

United4Rescue - Gemeinsam Retten e.V. ist ein gemeinnütziger, unabhängiger Verein, der 
die zivile Seenotrettung im Mittelmeer unterstützt und hilft, Leben zu retten. Gegründet wurde 
dieser Verein im November 2019 initiiert von evangelischen Christen. 

Mithilfe von Spenden wurden bereits zwei Rettungsschiffe in den Einsatz gebracht und 
mehrere Rettungseinsätze ermöglicht. 

Zugleich ist United4Rescue ein breites Bündnis hunderter Organisationen, die die 
Überzeugung eint, dass man keine Menschen ertrinken lässt. „Alle Menschen, die auf ihrem 
Weg über das Mittelmeer ertrinken, haben Schutz und eine menschenwürdige Zukunft für 
sich und ihre Familien gesucht. Verfolgung, Krieg, Armut, Unrecht und Klimawandel haben 
sie dazu gebracht, ihre Heimat zu verlassen.“ (Zitat der Internetseite 
www.united4rescue.com) 

Von der „Abendakademie Celle“ bis „Zugvögel Grenzen überwinden e.V.“ sind alle 
Bündnispartner unter www.united4rescue.com gelistet. Das Bündnis erfährt viel 
Unterstützung aus dem kirchlichen Raum. Prominente Bündnispartner aus dem 
Kommunalbereich sind die Städte Karlsruhe und Frankfurt. 

Das Bündnis setzt sich öffentlich für Seenotrettung und sichere Fluchtwege ein und vertritt 
vier Forderungen. 

I. PFLICHT ZUR SEENOTRETTUNG 
Die Pflicht zur Seenotrettung ist Völkerrecht und das Recht auf Leben nicht verhandelbar. 
Die EU und ihre Mitgliedsstaaten müssen dies auf dem Mittelmeer gewährleisten. 

II. KEINE KRIMINALISIERUNG 
Die zivile Seenotrettung darf nicht länger kriminalisiert oder behindert werden. 

III. FAIRE ASYLVERFAHREN 
Bootsflüchtlinge müssen an einen sicheren Ort gebracht werden, wo sie Zugang zu einem 
fairen Asylverfahren haben. Dazu haben sich die europäischen Staaten verpflichtet. Das 
Non-Refoulement-Gebot ist zwingendes Völkerrecht: Menschen dürfen nicht zurück in 
Länder gebracht werden, wo ihnen Gefahr droht und sie rechtlos sind.  

http://www.united4rescue.com/
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IV. SICHERE HÄFEN' ERMÖGLICHEN 
Städte und Kommunen, die zusätzliche Schutzsuchende aufnehmen möchten, sollen diese 
Möglichkeit erhalten. 

 

Was bedeutet eine Bündnispartnerschaft 

Mit einer Bündnispartnerschaft verbunden ist das Einstehen dafür, dass das Schicksal der 
Flüchtenden im Mittelmeer nicht vergessen wird. Alle Bündnispartner werden mit Logo auf 
www.united4rescue.com sichtbar gemacht und erhalten Informations- und 
Kampagnenmaterial, um das Anliegen zu verbreiten und Spenden zu sammeln. Die 
Bündnispartnerschaft ist mit keiner finanziellen Zusage verbunden. 

Wie unterscheidet sich United4Rescue von der SEEBRÜCKE? 
Die SEEBRÜCKE ist eine bundesweite Bewegung, die sich politisch für Seenotrettung und 
die kommunale Aufnahme von Bootsflüchtlingen einsetzt. United4Rescue teilt diese Ziele, 
unterstützt aber vor allem Rettungsschiffe und Rettungseinsätze mit Spenden. Mit der 
Vielzahl an Bündnispartnern macht United4Rescue zudem die breite Unterstützung für 
Seenotrettung sichtbar. 

 

Stellungnahme des Jugendgemeinderats 

Der Jugendgemeinderat hat seinen Antrag nochmals um eine Stellungnahme ergänzt. 

„Stellungnahme Antrag zur Bündnispartnerschaft der Stadt Weinheim mit 
„united4rescue“ 

Sehr geehrter Damen und Herren, 

wir als Jugendgemeinderat stehen hinter den Forderungen von united4rescue und stellen 
deswegen den Antrag für eine Bündnispartnerschaft der Stadt Weinheim.  

Zunächst möchte ich sie drauf hinweisen, dass dies nicht der erste Antrag des 
Jugendgemeinderats zu dieser Thematik ist. Im Vergangenen Jahr haben wir bereits einen 
Antrag auf sicheren Hafen in Weinheim gestellt, mit dem sich die Stadt Weinheim dazu bereit 
erklärt hätte noch zusätzlich, Geflüchtete Menschen aufzunehmen. Allerdings ist dieser 
Antrag von der Verwaltung abgelehnt worden.  

Durch die Bündnispartnerschaft mit united4rescue würde sich die Stadt Weinheim nicht nur 
solidarisch gegenüber anderen Kommunen zeigen die sich bereits als „sicherer Hafen“ 
erklärt haben, sondern würde auch als Vorbild für Weinheimer Vereine, Kirchen, 
Organisationen und BürgerInnen dienen. Hinzu kommt noch die Unterstützung der weiteren 
Forderungen, wie das Schützen von HelferInnen und AktivistInnen vor Geld- und 
Freiheitsstrafen und die Pflicht zur Seenotrettung.  

Auch wenn die Bündnispartnerschaft für die Stadt Weinheim mit keiner finanziellen Zusage 
verbunden ist, erfahren mehr WeinheimerInnen von dem Bündnis und können durch 
Spendenaktionen die Seenotrettung unterstützen. Denn die Rettungsaktionen, durch die 
tagtäglich zahlreiche Menschen im Mittelmeer gerettet werden können, brauchen so viel 
Unterstützung wie nur möglich. Erst letzte Woche ertranken 130 Menschen vor der 
Sizilianischen Küste im Mittelmeer, obwohl die europäischen Behörden und Frontex über den 
Seenotfall Bescheid wussten und nichts zur Rettung unternahmen. Schreckliche Ereignisse 
wie diese zeigen, wie wichtig die Initiativen aus der Zivilgesellschaft sind. 

https://www.united4rescue.com/www.united4rescue.com
https://seebruecke.org/
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Wir, der Jugendgemeinderat möchte sich aber nicht nur für die geflüchteten Menschen im 
Mittelmeer einsetzen, sondern möchte sich auch weiterhin Gedanken darüber machen, wie 
wir den bereits in Weinheim lebenden Geflüchteten Menschen helfen können. So möchten 
wir hier den Austausch, vor allem mit Jugendlichen vorantreiben, und uns für sie einsetzen. 
Hierfür waren Mitglieder von uns bereits in der Sitzung des Runden Tischs Integration und 
stehen im Austausch mit dem Job Central. Wir möchten den geflüchteten Weinheimer 
Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit zum Austausch und Vernetzten geben.  

Denn uns ist es sehr wichtig hier in Weinheim Menschen zu unterstützen und uns für 
Offenheit und Respekt einzusetzen.  

Wir vom Jugendgemeinderat schauen nicht weg und sind uns unserer Verantwortung 
bewusst und appellieren so auch an sie: Setzten sie sich gemeinsam mit uns für die aktive, 
zivile Seenotrettung und für bessere Lebensbedingungen für geflüchtete Menschen ein. 

Vielen Dank“ 

 
 

Alternativen: 

Zustimmung oder Ablehnung einer Bündnispartnerschaft 
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Keine 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Antrag des Jugendgemeinderats 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat entscheidet über den Antrag des Jugendgemeinderats zur 
Bündnispartnerschaft der Stadt Weinheim mit „united4rescue“. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
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Beschlussvorlage Beschlusslauf 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Referat des Oberbürgermeisters 081/21 

Geschäftszeichen: 

I 01 - Lg 

Beteiligte Ämter: 

 

Datum: 

07.05.2021 

 

   
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Internationaler Ausschuss Ö Vorberatung 19.05.2021 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Antrag des Jugendgemeinderats zur Bündnispartnerschaft der Stadt Weinheim mit 
„united4rescue 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat entscheidet über den Antrag des Jugendgemeinderats zur 
Bündnispartnerschaft der Stadt Weinheim mit „united4rescue“. 

 
 



Drucksache: Seite 2 von 4 

081/21 
00011193.doc 

Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
je 1 x I 01, I 05, Ämter 32 und 50 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Gemeinderat am 24. Februar 2021, Drucksache-Nr. 025/21 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Der Jugendgemeinderat hat den als Anlage beigefügten Antrag zur Bündnispartnerschaft der 
Stadt Weinheim mit „united4rescue“ gestellt. 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 24. Februar 2021 über den Antrag beraten und 
das Thema zur Vorberatung in den Internationalen Ausschuss verwiesen. 

 

United4Rescue - Gemeinsam Retten e.V. ist ein gemeinnütziger, unabhängiger Verein, der 
die zivile Seenotrettung im Mittelmeer unterstützt und hilft, Leben zu retten. Gegründet wurde 
dieser Verein im November 2019 initiiert von evangelischen Christen. 

Mithilfe von Spenden wurden bereits zwei Rettungsschiffe in den Einsatz gebracht und 
mehrere Rettungseinsätze ermöglicht. 

Zugleich ist United4Rescue ein breites Bündnis hunderter Organisationen, die die 
Überzeugung eint, dass man keine Menschen ertrinken lässt. „Alle Menschen, die auf ihrem 
Weg über das Mittelmeer ertrinken, haben Schutz und eine menschenwürdige Zukunft für 
sich und ihre Familien gesucht. Verfolgung, Krieg, Armut, Unrecht und Klimawandel haben 
sie dazu gebracht, ihre Heimat zu verlassen.“ (Zitat der Internetseite 
www.united4rescue.com) 

Von der „Abendakademie Celle“ bis „Zugvögel Grenzen überwinden e.V.“ sind alle 
Bündnispartner unter www.united4rescue.com gelistet. Das Bündnis erfährt viel Unterstützung 
aus dem kirchlichen Raum. Prominente Bündnispartner aus dem Kommunalbereich sind die 
Städte Karlsruhe und Frankfurt. 

Das Bündnis setzt sich öffentlich für Seenotrettung und sichere Fluchtwege ein und vertritt 
vier Forderungen. 

I. PFLICHT ZUR SEENOTRETTUNG 
Die Pflicht zur Seenotrettung ist Völkerrecht und das Recht auf Leben nicht verhandelbar. 
Die EU und ihre Mitgliedsstaaten müssen dies auf dem Mittelmeer gewährleisten. 

II. KEINE KRIMINALISIERUNG 
Die zivile Seenotrettung darf nicht länger kriminalisiert oder behindert werden. 

III. FAIRE ASYLVERFAHREN 
Bootsflüchtlinge müssen an einen sicheren Ort gebracht werden, wo sie Zugang zu einem 
fairen Asylverfahren haben. Dazu haben sich die europäischen Staaten verpflichtet. Das 
Non-Refoulement-Gebot ist zwingendes Völkerrecht: Menschen dürfen nicht zurück in 
Länder gebracht werden, wo ihnen Gefahr droht und sie rechtlos sind.  
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IV. SICHERE HÄFEN' ERMÖGLICHEN 
Städte und Kommunen, die zusätzliche Schutzsuchende aufnehmen möchten, sollen diese 
Möglichkeit erhalten. 

 

Was bedeutet eine Bündnispartnerschaft 

Mit einer Bündnispartnerschaft verbunden ist das Einstehen dafür, dass das Schicksal der 
Flüchtenden im Mittelmeer nicht vergessen wird. Alle Bündnispartner werden mit Logo auf 
www.united4rescue.com sichtbar gemacht und erhalten Informations- und Kampagnenmaterial, 
um das Anliegen zu verbreiten und Spenden zu sammeln. Die Bündnispartnerschaft ist mit 
keiner finanziellen Zusage verbunden. 

Wie unterscheidet sich United4Rescue von der SEEBRÜCKE? 
Die SEEBRÜCKE ist eine bundesweite Bewegung, die sich politisch für Seenotrettung und die 
kommunale Aufnahme von Bootsflüchtlingen einsetzt. United4Rescue teilt diese Ziele, 
unterstützt aber vor allem Rettungsschiffe und Rettungseinsätze mit Spenden. Mit der 
Vielzahl an Bündnispartnern macht United4Rescue zudem die breite Unterstützung für 
Seenotrettung sichtbar. 

 

Stellungnahme des Jugendgemeinderats 

Der Jugendgemeinderat hat seinen Antrag nochmals um eine Stellungnahme ergänzt. 

„Stellungnahme Antrag zur Bündnispartnerschaft der Stadt Weinheim mit 
„united4rescue“ 

Sehr geehrter Damen und Herren, 

wir als Jugendgemeinderat stehen hinter den Forderungen von united4rescue und stellen 
deswegen den Antrag für eine Bündnispartnerschaft der Stadt Weinheim.  

Zunächst möchte ich sie drauf hinweisen, dass dies nicht der erste Antrag des 
Jugendgemeinderats zu dieser Thematik ist. Im Vergangenen Jahr haben wir bereits einen 
Antrag auf sicheren Hafen in Weinheim gestellt, mit dem sich die Stadt Weinheim dazu bereit 
erklärt hätte noch zusätzlich, Geflüchtete Menschen aufzunehmen. Allerdings ist dieser 
Antrag von der Verwaltung abgelehnt worden.  

Durch die Bündnispartnerschaft mit united4rescue würde sich die Stadt Weinheim nicht nur 
solidarisch gegenüber anderen Kommunen zeigen die sich bereits als „sicherer Hafen“ 
erklärt haben, sondern würde auch als Vorbild für Weinheimer Vereine, Kirchen, 
Organisationen und BürgerInnen dienen. Hinzu kommt noch die Unterstützung der weiteren 
Forderungen, wie das Schützen von HelferInnen und AktivistInnen vor Geld- und 
Freiheitsstrafen und die Pflicht zur Seenotrettung.  

Auch wenn die Bündnispartnerschaft für die Stadt Weinheim mit keiner finanziellen Zusage 
verbunden ist, erfahren mehr WeinheimerInnen von dem Bündnis und können durch 
Spendenaktionen die Seenotrettung unterstützen. Denn die Rettungsaktionen, durch die 
tagtäglich zahlreiche Menschen im Mittelmeer gerettet werden können, brauchen so viel 
Unterstützung wie nur möglich. Erst letzte Woche ertranken 130 Menschen vor der 
Sizilianischen Küste im Mittelmeer, obwohl die europäischen Behörden und Frontex über den 
Seenotfall Bescheid wussten und nichts zur Rettung unternahmen. Schreckliche Ereignisse 
wie diese zeigen, wie wichtig die Initiativen aus der Zivilgesellschaft sind. 
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Wir, der Jugendgemeinderat möchte sich aber nicht nur für die geflüchteten Menschen im 
Mittelmeer einsetzen, sondern möchte sich auch weiterhin Gedanken darüber machen, wie 
wir den bereits in Weinheim lebenden Geflüchteten Menschen helfen können. So möchten 
wir hier den Austausch, vor allem mit Jugendlichen vorantreiben, und uns für sie einsetzen. 
Hierfür waren Mitglieder von uns bereits in der Sitzung des Runden Tischs Integration und 
stehen im Austausch mit dem Job Central. Wir möchten den geflüchteten Weinheimer 
Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit zum Austausch und Vernetzten geben.  

Denn uns ist es sehr wichtig hier in Weinheim Menschen zu unterstützen und uns für 
Offenheit und Respekt einzusetzen.  

Wir vom Jugendgemeinderat schauen nicht weg und sind uns unserer Verantwortung 
bewusst und appellieren so auch an sie: Setzten sie sich gemeinsam mit uns für die aktive, 
zivile Seenotrettung und für bessere Lebensbedingungen für geflüchtete Menschen ein. 

Vielen Dank“ 

 
 

Alternativen: 

Zustimmung oder Ablehnung einer Bündnispartnerschaft 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Keine 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Antrag des Jugendgemeinderats 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat entscheidet über den Antrag des Jugendgemeinderats zur 
Bündnispartnerschaft der Stadt Weinheim mit „united4rescue“. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
_________________________________________________________________________________ 
 

Sitzung des Internationalen Ausschusses vom 19. Mai 2021 

Geänderter Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Jugendgemeinderats zur Bündnispartnerschaft der 
Stadt Weinheim mit „united4rescue“ zu. 

Ergebnis: Mehrheitliche Zustimmung 



Antrag zur Bündnispartnerschaft der Stadt Weinheim mit united4rescue

Im Jahr 2019 waren rund 79,5 Millionen Menschen auf der Flucht nach Europa, unter ihnen unbegleitete
Kinder und Jugendliche, Familien, schwangere Frauen, Verletzte und Kranke. Diese Menschen flüchten vor
Krieg, Verfolgung, aber auch den Folgen des Klima-Wandels.
Als privilegierte Menschen, die zum Teil auch Fluchtursachen verursachen, ist es unsere Pflicht, uns für
alle Flüchtende und Geflüchteten einzusetzen und uns mit united4rescue  zu solidarisieren und an dieser
Initiative teilzunehmen.

Wir als Jugendgemeinderat stellen uns hinter die Forderungen des Bündnisses und fordern, dass sich auch
die Stadt Weinheim für diese einsetzt und Bündnispartner wird. Folgende Forderungen stehen bei

 vor allem im Vordergrund:

1. Die Pflicht zur Seenotrettung

Es ist ein Völkerrecht, Menschen zu retten, welche auf dem Mittelmeer in Seenot geraten.
Allen Menschen in Seenot müssen gerettet werden. Das Recht auf Leben ist nicht verhandelbar und
deshalb muss die EU und ihre Mitgliedsstaaten dies auf dem Mittelmeer gewährleisten.

2. Keine Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung

AktivistInnen und HelferInnen stehen vor Gericht, ihnen drohen Geld- und sogar Freiheitsstrafen und das,
weil sie Menschen in Not helfen. Das muss aufhören! Die zivile Seenotrettung darf nicht länger
kriminalisiert oder behindert werden.  Nicht von der EU und nicht von deren Mitgliedsstaaten.

3. Faire Asylverfahren

müssen an einen sicheren Ort gebracht werden, wo sie Zugang zu einem fairen
Asylverfahren haben. Dazu haben sich die europäischen Staaten verpflichtet.
Das Non-Refoulment-Gebot ist zwingendes Völkerrecht: Menschen dürfen nicht in Länder zurückgebracht
werden, wo ihnen Gefahr droht und sie rechtlos sind.  Jeder geflüchtete Mensch muss das Recht auf ein
faires Asylverfahren haben!

4. ermöglichen

 und Kommunen, die zusätzliche Schutzsuchende aufnehmen möchten, sollen diese Möglichkeit

Auch wenn Weinheim nicht die Kapazitäten hat, ein sicherer Hafen zu werden, fordern wir trotzdem, dass
man sich mit den Städten, welche sich zum icheren Hafen erklärt haben, solidarisiert und ein Statement
setzt. Noch viel wichtiger  man solidarisiert sich mit den Millionen Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten
und auf eine bessere und sicherer Zukunft hoffen.

Wir als Jugendgemeinderat erachten eine Teilnahme an united4rescue  als sehr wichtig und notwendig.
Der Jugendgemeinderat hat sich auch schon in der Vergangenheit für Geflüchtete eingesetzt und einen
Antrag auf einen sicheren Hafen gestellt, leider ohne Erfolg. Doch umso wichtiger ist es, sich weiterhin mit
den Menschen auf der Flucht zu solidarisieren und dafür zu sorgen, dass alle Menschen die gleichen
Rechte genießen. Die Bündnispartnerschaft ist mit keiner finanziellen Zusage verbunden.
Mit der Teilnahme am Bündnis united4rescue würde die Stadt Weinheim ein klares Zeichen setzen und
zeigen, dass wir als privilegierte Menschen, aus einem sicheren und stabilen Land, nicht wegschauen
dürfen und Menschen in Not unterstützen müssen. Gerade weil wir in einer Situation sind, in der wir helfen
können und auch müssen. Zumal die europäische Abschottungspolitik Menschen gefährdet und auf dem
Mittelmeer sogar zum Sterben bringt.

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 081/21



Deshalb schauen wir nicht weg, denn diese Menschen brauchen unsere Hilfe. Wir als Jugendgemeinderat
stehen hinter 4  und fordern, dass sich die Stadt Weinheim ebenfalls solidarisiert und an dem
Bündnis teilnimmt. Denn auch wenn die Stadt Weinheim keine Flüchtlinge mehr aufnehmen kann, so
können wir uns trotzdem für die Seenotrettung einsetzen, für faire Asylverfahren sorgen, alle HelferInnen
und AktivistInnen vor Strafen beschützen und uns mit anderen Kommunen, welche sich bereits als
Sicherer Hafen  gemeldet haben, solidarisieren.

Mit freundlichen Grüßen
Jugendgemeinderat Weinheim

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 081/21
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Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren 079/21 

Geschäftszeichen: 

560/1.1 - 50 – Job Central / Herr Ripplinger 

Beteiligte Ämter:   

Amt für Bildung und Sport 
Rechnungsprüfungsamt 
Stadtkämmerei 

Datum: 

03.05.2021 

 

    
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Kinder- und Jugendbeirat Ö Vorschlag 19.05.2021 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Lern-Praxis-Werkstatt – aktueller Stand und Fortführung 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt:  

1. Für die Weiterentwicklung und finanzielle Unterstützung der Lern-Praxis-Werkstatt in den 
Jahren 2022-2024 werden jeweils 25.000 €/Jahr zur Verfügung gestellt. 
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1 x Amt 14 
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1 x Amt 40 
1 x Amt 50 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

SD Nr. 108/19 Förderung Lern-Praxis-Werkstatt 25.09.2019 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Im Folgenden werden die Entwicklungen, der aktuelle Stand und die weiteren Perspektiven 
der Lern-Praxis-Werkstatt dargestellt. 

 

1. Entstehung und Entwicklung 

Die Lern-Praxis-Werkstatt (LPW) entstand aus der Idee heraus, geflüchteten Menschen, die 
nicht in Schule, Ausbildung oder Arbeit eingebunden sind, ein niedrigschwelliges Angebot zu 
machen. Dabei sollten Möglichkeiten geschaffen werden, um fachliche und soziale 
Kompetenzen zu erwerben und (weiter) zu entwickeln. Außerdem ist die LPW als Raum 
gedacht, in dem die Teilnehmer*innen Kontakte und Netzwerke knüpfen können.  

Im Idealfall erfolgt im Anschluss ihrer Teilnahme an der LPW eine Weitervermittlung in eine 
Maßnahme der Agentur für Arbeit, ein Programm anderer Einrichtungen (wie der HWK oder 
IHK), ein Praktikum, eine Ausbildung oder eine Arbeit.  

Im Herbst Jahr 2018 betraten die ersten Geflüchteten die LPW. Seitdem ist viel passiert. In 
der LPW gibt es mittlerweile Werkstätten in den Bereichen Holz, Metall, Fahrradreparatur, 
Handarbeit, Küche/Hauswirtschaft. Außerdem existiert ein professionalisierter Bereich mit 
Seminaren zu Deutsch, EDV und Leben in Deutschland, die in einem Ansatz des integrierten 
Lernens miteinander verknüpft werden.  
 

Lockdown 2020 und Arbeiten im Corona-Modus 

Wie die meisten Einrichtungen, musste auch die Lern-Praxis-Werkstatt (LPW) wegen der 
Corona-Pandemie ihre Pforten im Frühjahr 2020 für mehrere Wochen schließen.  

Am 20. April wurde die Arbeit im „abgesicherten Modus“ wiederaufgenommen. Ziel war eine 
stufenweise Wiederaufnahme der Arbeit mit Geflüchteten unter Einhaltung der 
infektionsschützenden Maßnahmen. Hierfür mussten zunächst vorbereitende Maßnahmen, 
wie die Beschaffung von Mund Nasen Masken und Handdesinfektionsmittel und die 
Anbringung von Abstands- und Wegemarkierungen, getroffen werden.  

Parallel zu den Vorbereitungen im Werkstatt- und Beratungsbereich wurden die bisherigen 
Teilnehmer*innen telefonisch kontaktiert und die grundsätzliche Bereitschaft der Teilnahme 
sowie der aktuelle Gesundheitszustand erfragt. Eine Selbstauskunft zu Vorerkrankungen in 
schriftlicher Form wurde ausgearbeitet und von den Interessierten ausgefüllt. Wer eine 
Vorerkrankung hatte, konnte am Werkstattbetrieb nicht teilnehmen. 
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Seit dem 04. Mai 2020 nahmen einzelne Teilnehmer*innen wieder am Werkstattbetrieb der 
LPW teil. Sie arbeiteten projektbezogen (Trennwände, Hochbeete, Parkbänke, 
Kreativwerkstatt, Fahrradwerkstatt) und in festen Teams, um wechselnde Kontakte innerhalb 
der Betriebsstätte zu reduzieren. Da es mehr Interessent*innen gab, wurde ein 
Schichtsystem eingeführt. Montags und mittwochs arbeitete eine Gruppe, dienstags und 
donnerstags eine andere. Insgesamt konnten so 12 Personen pro Woche zu 
unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Angeboten teilnehmen.  

Die Holzwerkstatt stellte ca. 80 maßgeschneiderte Spuckschutzwände für das Personalamt 
der Stadt Weinheim, verschiedene Beratungsstellen sowie Schulen in Weinheim und 
Umgebung her. Es wurden Hochbeete für ein DRK-Gartenprojekt in Hirschberg hergestellt, 
ein neues Regal für die Kleiderkammer Schwetzingen gebaut sowie mehrere 
Verkehrsaufsteller, Bänke und Tische für gemeinnützige Einrichtungen, Schulen 
Kindergärten und für den Freiwilligentag der Rhein-Neckar-Region hergestellt. 

Die Fahrradwerkstatt bot Reparaturen nach Terminvereinbarung an und vergab über 40 
verkehrstüchtige Fahrräder an Bedürftige. Zudem montierte das Team aus einem ehrenamt-
lichen Helfer und einem Teilnehmer 35 Kinder- und Jugendfahrräder für die Verkehrsschu-
lung der Weinheimer Schulen. 

Die Kreativwerkstatt nähte insgesamt über 1000 Masken für das GRN-Klinikum Weinheim 
und beteiligte sich an einem Maskenprojekt für Flüchtlingslager in Griechenland – einem 
Projekt in Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und dem 
RNK. Innerhalb von vier Wochen konnte mit der Unterstützung durch ehrenamtliche Teams 
anderer Gemeinden über 1000 Masken angefertigt und in die Flüchtlingslager gesendet 
werden. 

Da sich das Sicherheits- und Hygienekonzept gut bewährt hat, konnte auch der 
Seminarbereich ab KW 20 mit denselben Teilnehmer*innen, zeitversetzt, seine Arbeit wieder 
aufnehmen. Der EDV-Kurs konnte ebenso wie Leben in Deutschland und Deutsch als 
Fremdsprache stufenweise wieder angeboten werden. Einmal pro Woche findet ein Frauen-
EDV-Kurs statt.   

Mit IDAF (Individuelles/Intensives Deutsch als Fremdsprache) konnte ein 
niederschwelliger, intensiver und individualisierter Sprachkurs getestet und ins 
Seminarangebot aufgenommen werden. Auf die individuellen Bedürfnisse der Personen 
zugeschnitten, haben diese in dieser Unterrichtsform direkten Einfluss auf die Lerninhalte 
und das Lerntempo, basierend auf ihren Vorkenntnissen, Erfahrungen, ihrer Lebenssituation 
und ihrem Alltag. IDAF zielt auch darauf ab, den Teilnehmenden Lerntechniken näher zu 
bringen, mit denen Sprache effizienter erschlossen und erlernt werden kann. Zudem soll 
Sprache auch als Teil der Kultur und nicht zuletzt auch des hiesigen Arbeitsmarktes 
verstanden und erfahren werden. 

Auch Beratungstermine und berufliches Coaching wurden wieder nach festen Terminver-
einbarungen und unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienevorkehrungen angeboten. 
2020 wurden ca. 45 Personen (Beratungsstelle und LPW-Teilnehmer*innen) gecoacht. Ne-
ben der Akquise von Praktika bzw. Arbeitsstellen, der Anfertigung von Bewerbungsunterla-
gen und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche, erfolgte ergänzend bei vielen Teil-
nehmer*innen eine Klärung des Themas Arbeitserlaubnis und einhergehend damit die kriti-
schen Fragen nach Aufenthalt und Bleibeperspektive. Dies machte eine enge Abstimmung 
mit anderen Stellen (Integrationsmanager, Beratungsstellen, Anwälten etc.) erforderlich. 
Hinzu kamen Unterstützungsbedarfe bei gesundheitlichen und finanziellen Themen, Fragen 
des alltäglichen Lebens und der individuellen Lebenssituation. Grundsätzlich wurde ein er-
höhter und individueller Beratungsbedarf beobachtet, der über das reine Berufscoaching 
hinausgeht und den Mitarbeiter*innen eine erhöhte Resilienz verlangt. 
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Die gemeinsame Mittagspause musste in veränderter Form stattfinden. Um Kontakte bei der 
Essensaus- und Geschirrrückgabe zu vermeiden, wurde zunächst auf warme Speisen ver-
zichtet. Später erfolgte die Essenausgabe koordiniert und durch feste Küchenteams. 

Allen bisher aktiven ehrenamtlichen Helfer*innen wurde und ist es weiterhin freigestellt, die 
Tätigkeiten in der LPW ruhen zu lassen bzw. wiederaufzunehmen. Bei Vorerkrankungen 
raten wir von einer Mitarbeit ausdrücklich ab. Alle ehrenamtlichen Helfer*innen wurden 
gebeten eine Erklärung zu unterschreiben, dass sie in Bezug auf Covid-19 auf eigene 
Verantwortung in der LPW tätig sind.  

Eine weitere Neuerung 2020 war die Kooperation mit dem Jobcenter Weinheim. In enger 
und guter Abstimmung mit dem Jobcenter waren seit Juli 2020 zunächst zwei 
Teilnehmer*innen dabei. Eine Anschlussperspektive ist eine vierwöchige Kompe-
tenzfeststellung bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald (HWK) in 
den Bereichen Maler, Holz, Bäcker oder Metall. Bei guter Entwicklung und zur Vertiefung der 
Kenntnisse im Fachbereich, ist eine Verlängerung der Qualifizierungsmöglichkeit um fünf 
Monate möglich. Parallel dazu bemüht sich die HWK in ihrem Netzwerk um die Vermittlung in 
einen Arbeitsplatz. 2021 sollen vier bis sechs Personen an der Maßnahme teilnehmen.  

 

Bisheriger Stand und Ausblick 2021 

Durch die Corona Pandemie wurde die geplante Weiterentwicklung der LPW 
zurückgeworfen. Viele Interessierte mussten abgewiesen beziehungsweise vertröstet 
werden.  

Es wurden neue Konzepte für verschiedene Bereiche erarbeitet und können mit der weiteren 
Öffnung der LPW schnell umgesetzt werden. Wichtig ist jetzt, im Corona-Modus die Struktur 
der LPW zu erhalten und Angebote entsprechend anzupassen. Die Mitarbeiter*innen der 
LPW sind gut vorbereitet und freuen sich auf die Öffnung und das Hochfahren des Betriebs. 

Die Zusammenarbeit im Kooperationsnetzwerk mit vielen Institutionen wird fortgeführt.1  
 

2. Evaluation oder wie wirkt die LPW? 

Nach zweieinhalbjährigem Bestehen der LPW und insgesamt 123 Personen, die seither 
daran teilgenommen haben, stellt sich die Frage: Wie wirkt die LPW? Kann sie „einlösen“, 
was sie sich vorgenommen hat? Was funktioniert gut? Wo liegen die Herausforderungen und 
wie kann mit ihnen umgegangen werden? Gibt es möglicherweise auch unerwartete 
Wirkungsweisen? 

Zur Wirkungsanalyse gehört selbstverständlich die erfolgreiche Anschlussvermittlung, die 
sich in Zahlen gut darstellen lässt. Darüber hinaus stellten wir die Frage, wie die LPW positiv 
auf diejenigen wirkt, denen der Schritt in eine Maßnahme, ein anderes Programm, in ein 
Praktikum, eine Ausbildung oder Arbeit im direkten Anschluss an die LPW nicht gelungen ist. 
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Frage, welche Entwicklungsprozesse die 
Teilnehmer*innen in der LPW durchlaufen. Damit sind nicht nur der Zuwachs an fachlichen 
Kompetenzen und verbesserte Deutschkenntnisse gemeint, sondern auch zum Beispiel die 
Erfahrung selbstwirksam zu sein und ein größeres Vertrauen in sich und die eigenen  

                                                
1 Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, Agentur für Arbeit 

Heidelberg, Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis, Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit, Institut für 
Mittelstandsforschung – Universität Mannheim, Pädagogische Hochschule Heidelberg – Transfer Together, 
Bildungszentrum Fa. Freudenberg, AG Berufsintegration Weinheim, Stabsstelle Integration Rhein-Neckar-Kreis, Stadt 
Weinheim: Integrationsbeauftragte und Koordinierungsbüro Übergang Schule-Beruf. 
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Fähigkeiten zu entwickeln. Diese Entwicklungsprozesse – und die Rahmenbedingungen, die 
sie begünstigen oder erschweren – wurden in der Evaluation genauer betrachtet. Schließlich 
wurden auch die möglichen positiven Wirkungen für das Gemeinwesen beleuchtet.  
 

Hier die stichpunktartigen Ergebnisse der Wirkungsmatrix (siehe hierzu Anlage1): 

Wirkungsebene Erzielte Wirkung  

  

Output   123 Teilnehmer*innen seit Eröffnung der LPW 

 29 Teilnehmer*innen, die im direkten Anschluss an die 
LPW erfolgreich weitervermittelt wurden.  

  

Effect  Erfolgreiche Anschlussvermittlung  

 Zugewinn an fachlichen Kenntnissen 

 Bessere Deutschkenntnisse 

 Bessere Kenntnisse über das Leben in Deutschland 

 Emotionale Stabilisierung  

 Mehr Vertrauen in sich und die eigenen Fähigkeiten 

 Verstärktes Gefühl von Selbstwirksamkeit 

 Erhöhte Motivation  

 Stärkung des Gefühls von Gemeinschaft und 
Zugehörigkeit  

 Teamarbeit 

  

Impact  Erlernen von praktischen Fähigkeiten 

 Verbessern der deutschen Sprache und von PC-
Kenntnissen 

 Unterstützung bei der (erfolgreichen) Suche nach einem 
Praktikum, einer Ausbildung oder Arbeit 

 Tagesstruktur 

 Sinnvolle Beschäftigung 

 Im Austausch mit Anderen sein und neue Kontakte 
knüpfen  

 Sich wohl, wertgeschätzt und als Mensch betrachtet zu 
fühlen  

  

Outcome   Realisierung von Projekten für das Gemeinwesen  

 Kostenersparnis (durch die Projekte der LPW für das 
Gemeinwesen und Reduzierung von Kosten bei 
erfolgreicher Vermittlung) 

 Integrativer gesellschaftlicher Effekt  
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Der LPW ist es in der Zeit ihres noch relativ kurzen Bestehens gelungen, eine Vielzahl an 
geflüchteten und zugewanderten Menschen zu betreuen und davon einen großen Anteil im 
direkten Anschluss erfolgreich zu vermitteln. Insbesondere unter erschwerten Bedingungen 
durch das Corona-Virus ist dies ein äußerst positives Ergebnis. Besonders erfreulich ist 
auch, dass mit dem wachsenden Spektrum an Angeboten relativ viele Frauen 
hinzugewonnen werden konnten. Auch für diejenigen, bei denen eine direkte 
Anschlussvermittlung nicht gelungen ist, zeigt die Teilnahme an der LPW eine Vielzahl 
positiver objektiver und subjektiv empfundener Wirkungen. Darüber hinaus hat die 
Einrichtung einen wichtigen gesellschaftlichen Nutzen. Die Absichten mit denen die LPW ins 
Leben gerufen wurde, werden nicht nur realisiert, sondern es zeigen sich auch positive 
Wirkungen, die (zumindest in diesem Ausmaß) nicht bewusst intendiert waren: dies ist zum 
Beispiel der hohe Stellenwert, den die Teilnehmer*innen dem Umstand beimessen, dass sie 
sich in der LPW wohl und geschätzt fühlen und dort ein positiveres Lebensgefühl 
zurückgewinnen, was zu ihrer emotionalen Stabilisierung beiträgt.  
 

3. Ausblick und Weiterentwicklung 2022 - 2024 

War die Zielgruppe der Lern-Praxis-Werkstatt zu Beginn insbesondere Menschen mit 
Fluchterfahrungen, die nicht in Schule und / oder Maßnahmen des BAMF bzw. der 
Arbeitsagentur sind, gehören mittlerweile auch junge Menschen ohne Fluchterfahrung zur 
Zielgruppe der LPW. Dies soll weiter ausgebaut werden. 

Verschiedene Forschungsergebnisse (etwa des Deutschen Jugendinstituts) aber auch die 
Einschätzungen von Fachkreisen der Jugendberufshilfe gehen davon aus, dass 
niederschwellige und praxisorientierte Angebote als Ergänzung zu den bekannten und 
bewährten Unterstützungsmaßnahmen im Übergang Schule - Beruf an Bedeutung 
zunehmen werden. Die Lern-Praxis-Werkstatt bietet hierfür eine geeignete Struktur. 

 

Geplant sind ab 2022 drei Standbeine und Aufgabenschwerpunkte: 

1. Angebote für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte (neben Geflüchteten auch 
Zuwanderer aus Osteuropa) - Fortführung der bisherigen Angebote 

2. Angebote für Schüler*innen mit mangelnder Praktikumsreife insbesondere in den 
Schulformen AVdual, VABO und zweijährige Berufsfachschule – deutlicher Ausbau des 
Angebots auf dem Hintergrund bisheriger Testläufe  

3. Tagesstrukturierende Angebote für „entkoppelte Jugendliche“ und Teilnehmer*innen im 
Projekt „läuft ?!“ – Aufbau eines neuen Bereichs nach bereits erfolgtem positiven Testlauf 

 

Für die nächsten Jahre sollen hierzu verstärkt Fördermittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds, Mittel des Jobcenters sowie weitere Stiftungsmittel eingeworben werden. 

Zur Förderung der Grundstruktur der LPW (Leitung und Verwaltung) und als Signal an 
Stiftungen sind Fördermittel der Stadt Weinheim und des Rhein-Neckar-Kreises für die Jahre 
2022-2024 wichtig.  

Die finanzielle Unterstützung der Stadt Weinheim hat eine wichtige Signalwirkung für eine 
positive Bewertung von Anträgen beim Rhein-Neckar-Kreis (als Mitinitiator des Projekts) 
sowie bei Stiftungen. 

Die Kalkulation wurde daraufhin überprüft, ob Kosten reduziert werden können.  
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Alternativen: 

Der Beschluss zur weiteren finanziellen Unterstützung der Lern-Praxis-Werkstatt wird nicht 
gefasst. Das Projekt wäre (auch durch eine Signalwirkung an andere Förderer) in seinem 
Bestand gefährdet und müsste eingestellt werden.  
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Hierfür waren bereits 
in 2020 Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt worden. Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 
2021. Die Mittel von 25.000 € p.a. sind jeweils bei den Haushaltsplanungen 2022, 2023 und 
2024 unter dem Teilhaushalt 5 – Kinder, Jugend und Soziales, Produktgruppe 36.20 – 
Allgemeine Förderung junger Menschen –, entsprechend zu berücksichtigen und in den 
entsprechenden Jahren zur Verfügung zu stellen.  
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Selbst-Evaluation  

2 Kosten- und Finanzierungsplan 2022 ff 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt:  

1. Für die Weiterentwicklung und finanzielle Unterstützung der Lern-Praxis-Werkstatt in den 
Jahren 2022-2024 werden jeweils 25.000 €/Jahr zur Verfügung gestellt. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
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Beschlussvorlage Beschlusslauf 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren 079/21 

Geschäftszeichen: 

560/1.1 - 50 – Job Central / Herr Ripplinger 

Beteiligte Ämter: 

Amt für Bildung und Sport 
Rechnungsprüfungsamt 
Stadtkämmerei 

Datum: 

03.05.2021 

 

   
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Kinder- und Jugendbeirat Ö Vorschlag 19.05.2021 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Lern-Praxis-Werkstatt – aktueller Stand und Fortführung 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt:  

1. Für die Weiterentwicklung und finanzielle Unterstützung der Lern-Praxis-Werkstatt in den 
Jahren 2022-2024 werden jeweils 25.000 €/Jahr zur Verfügung gestellt. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Amt 14 
1 x Amt 20  
1 x Amt 40 
1 x Amt 50 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

SD Nr. 108/19 Förderung Lern-Praxis-Werkstatt 25.09.2019 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Im Folgenden werden die Entwicklungen, der aktuelle Stand und die weiteren Perspektiven 
der Lern-Praxis-Werkstatt dargestellt. 

 

1. Entstehung und Entwicklung 

Die Lern-Praxis-Werkstatt (LPW) entstand aus der Idee heraus, geflüchteten Menschen, die 
nicht in Schule, Ausbildung oder Arbeit eingebunden sind, ein niedrigschwelliges Angebot zu 
machen. Dabei sollten Möglichkeiten geschaffen werden, um fachliche und soziale 
Kompetenzen zu erwerben und (weiter) zu entwickeln. Außerdem ist die LPW als Raum 
gedacht, in dem die Teilnehmer*innen Kontakte und Netzwerke knüpfen können.  

Im Idealfall erfolgt im Anschluss ihrer Teilnahme an der LPW eine Weitervermittlung in eine 
Maßnahme der Agentur für Arbeit, ein Programm anderer Einrichtungen (wie der HWK oder 
IHK), ein Praktikum, eine Ausbildung oder eine Arbeit.  

Im Herbst Jahr 2018 betraten die ersten Geflüchteten die LPW. Seitdem ist viel passiert. In 
der LPW gibt es mittlerweile Werkstätten in den Bereichen Holz, Metall, Fahrradreparatur, 
Handarbeit, Küche/Hauswirtschaft. Außerdem existiert ein professionalisierter Bereich mit 
Seminaren zu Deutsch, EDV und Leben in Deutschland, die in einem Ansatz des integrierten 
Lernens miteinander verknüpft werden.  
 

Lockdown 2020 und Arbeiten im Corona-Modus 

Wie die meisten Einrichtungen, musste auch die Lern-Praxis-Werkstatt (LPW) wegen der 
Corona-Pandemie ihre Pforten im Frühjahr 2020 für mehrere Wochen schließen.  

Am 20. April wurde die Arbeit im „abgesicherten Modus“ wiederaufgenommen. Ziel war eine 
stufenweise Wiederaufnahme der Arbeit mit Geflüchteten unter Einhaltung der 
infektionsschützenden Maßnahmen. Hierfür mussten zunächst vorbereitende Maßnahmen, 
wie die Beschaffung von Mund Nasen Masken und Handdesinfektionsmittel und die 
Anbringung von Abstands- und Wegemarkierungen, getroffen werden.  

Parallel zu den Vorbereitungen im Werkstatt- und Beratungsbereich wurden die bisherigen 
Teilnehmer*innen telefonisch kontaktiert und die grundsätzliche Bereitschaft der Teilnahme 
sowie der aktuelle Gesundheitszustand erfragt. Eine Selbstauskunft zu Vorerkrankungen in 
schriftlicher Form wurde ausgearbeitet und von den Interessierten ausgefüllt. Wer eine 
Vorerkrankung hatte, konnte am Werkstattbetrieb nicht teilnehmen. 
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Seit dem 04. Mai 2020 nahmen einzelne Teilnehmer*innen wieder am Werkstattbetrieb der 
LPW teil. Sie arbeiteten projektbezogen (Trennwände, Hochbeete, Parkbänke, 
Kreativwerkstatt, Fahrradwerkstatt) und in festen Teams, um wechselnde Kontakte innerhalb 
der Betriebsstätte zu reduzieren. Da es mehr Interessent*innen gab, wurde ein 
Schichtsystem eingeführt. Montags und mittwochs arbeitete eine Gruppe, dienstags und 
donnerstags eine andere. Insgesamt konnten so 12 Personen pro Woche zu 
unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Angeboten teilnehmen.  

Die Holzwerkstatt stellte ca. 80 maßgeschneiderte Spuckschutzwände für das Personalamt 
der Stadt Weinheim, verschiedene Beratungsstellen sowie Schulen in Weinheim und 
Umgebung her. Es wurden Hochbeete für ein DRK-Gartenprojekt in Hirschberg hergestellt, 
ein neues Regal für die Kleiderkammer Schwetzingen gebaut sowie mehrere 
Verkehrsaufsteller, Bänke und Tische für gemeinnützige Einrichtungen, Schulen 
Kindergärten und für den Freiwilligentag der Rhein-Neckar-Region hergestellt. 

Die Fahrradwerkstatt bot Reparaturen nach Terminvereinbarung an und vergab über 40 
verkehrstüchtige Fahrräder an Bedürftige. Zudem montierte das Team aus einem ehrenamt-
lichen Helfer und einem Teilnehmer 35 Kinder- und Jugendfahrräder für die Verkehrsschu-
lung der Weinheimer Schulen. 

Die Kreativwerkstatt nähte insgesamt über 1000 Masken für das GRN-Klinikum Weinheim 
und beteiligte sich an einem Maskenprojekt für Flüchtlingslager in Griechenland – einem 
Projekt in Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und dem 
RNK. Innerhalb von vier Wochen konnte mit der Unterstützung durch ehrenamtliche Teams 
anderer Gemeinden über 1000 Masken angefertigt und in die Flüchtlingslager gesendet 
werden. 

Da sich das Sicherheits- und Hygienekonzept gut bewährt hat, konnte auch der 
Seminarbereich ab KW 20 mit denselben Teilnehmer*innen, zeitversetzt, seine Arbeit wieder 
aufnehmen. Der EDV-Kurs konnte ebenso wie Leben in Deutschland und Deutsch als 
Fremdsprache stufenweise wieder angeboten werden. Einmal pro Woche findet ein Frauen-
EDV-Kurs statt.   

Mit IDAF (Individuelles/Intensives Deutsch als Fremdsprache) konnte ein 
niederschwelliger, intensiver und individualisierter Sprachkurs getestet und ins 
Seminarangebot aufgenommen werden. Auf die individuellen Bedürfnisse der Personen 
zugeschnitten, haben diese in dieser Unterrichtsform direkten Einfluss auf die Lerninhalte 
und das Lerntempo, basierend auf ihren Vorkenntnissen, Erfahrungen, ihrer Lebenssituation 
und ihrem Alltag. IDAF zielt auch darauf ab, den Teilnehmenden Lerntechniken näher zu 
bringen, mit denen Sprache effizienter erschlossen und erlernt werden kann. Zudem soll 
Sprache auch als Teil der Kultur und nicht zuletzt auch des hiesigen Arbeitsmarktes 
verstanden und erfahren werden. 

Auch Beratungstermine und berufliches Coaching wurden wieder nach festen Terminver-
einbarungen und unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienevorkehrungen angeboten. 
2020 wurden ca. 45 Personen (Beratungsstelle und LPW-Teilnehmer*innen) gecoacht. Ne-
ben der Akquise von Praktika bzw. Arbeitsstellen, der Anfertigung von Bewerbungsunterla-
gen und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche, erfolgte ergänzend bei vielen Teil-
nehmer*innen eine Klärung des Themas Arbeitserlaubnis und einhergehend damit die kriti-
schen Fragen nach Aufenthalt und Bleibeperspektive. Dies machte eine enge Abstimmung 
mit anderen Stellen (Integrationsmanager, Beratungsstellen, Anwälten etc.) erforderlich. 
Hinzu kamen Unterstützungsbedarfe bei gesundheitlichen und finanziellen Themen, Fragen 
des alltäglichen Lebens und der individuellen Lebenssituation. Grundsätzlich wurde ein er-
höhter und individueller Beratungsbedarf beobachtet, der über das reine Berufscoaching 
hinausgeht und den Mitarbeiter*innen eine erhöhte Resilienz verlangt. 
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Die gemeinsame Mittagspause musste in veränderter Form stattfinden. Um Kontakte bei der 
Essensaus- und Geschirrrückgabe zu vermeiden, wurde zunächst auf warme Speisen ver-
zichtet. Später erfolgte die Essenausgabe koordiniert und durch feste Küchenteams. 

Allen bisher aktiven ehrenamtlichen Helfer*innen wurde und ist es weiterhin freigestellt, die 
Tätigkeiten in der LPW ruhen zu lassen bzw. wiederaufzunehmen. Bei Vorerkrankungen 
raten wir von einer Mitarbeit ausdrücklich ab. Alle ehrenamtlichen Helfer*innen wurden 
gebeten eine Erklärung zu unterschreiben, dass sie in Bezug auf Covid-19 auf eigene 
Verantwortung in der LPW tätig sind.  

Eine weitere Neuerung 2020 war die Kooperation mit dem Jobcenter Weinheim. In enger 
und guter Abstimmung mit dem Jobcenter waren seit Juli 2020 zunächst zwei 
Teilnehmer*innen dabei. Eine Anschlussperspektive ist eine vierwöchige Kompe-
tenzfeststellung bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald (HWK) in 
den Bereichen Maler, Holz, Bäcker oder Metall. Bei guter Entwicklung und zur Vertiefung der 
Kenntnisse im Fachbereich, ist eine Verlängerung der Qualifizierungsmöglichkeit um fünf 
Monate möglich. Parallel dazu bemüht sich die HWK in ihrem Netzwerk um die Vermittlung in 
einen Arbeitsplatz. 2021 sollen vier bis sechs Personen an der Maßnahme teilnehmen.  

 

Bisheriger Stand und Ausblick 2021 

Durch die Corona Pandemie wurde die geplante Weiterentwicklung der LPW 
zurückgeworfen. Viele Interessierte mussten abgewiesen beziehungsweise vertröstet 
werden.  

Es wurden neue Konzepte für verschiedene Bereiche erarbeitet und können mit der weiteren 
Öffnung der LPW schnell umgesetzt werden. Wichtig ist jetzt, im Corona-Modus die Struktur 
der LPW zu erhalten und Angebote entsprechend anzupassen. Die Mitarbeiter*innen der 
LPW sind gut vorbereitet und freuen sich auf die Öffnung und das Hochfahren des Betriebs. 

Die Zusammenarbeit im Kooperationsnetzwerk mit vielen Institutionen wird fortgeführt.1  
 

2. Evaluation oder wie wirkt die LPW? 

Nach zweieinhalbjährigem Bestehen der LPW und insgesamt 123 Personen, die seither 
daran teilgenommen haben, stellt sich die Frage: Wie wirkt die LPW? Kann sie „einlösen“, 
was sie sich vorgenommen hat? Was funktioniert gut? Wo liegen die Herausforderungen und 
wie kann mit ihnen umgegangen werden? Gibt es möglicherweise auch unerwartete 
Wirkungsweisen? 

Zur Wirkungsanalyse gehört selbstverständlich die erfolgreiche Anschlussvermittlung, die 
sich in Zahlen gut darstellen lässt. Darüber hinaus stellten wir die Frage, wie die LPW positiv 
auf diejenigen wirkt, denen der Schritt in eine Maßnahme, ein anderes Programm, in ein 
Praktikum, eine Ausbildung oder Arbeit im direkten Anschluss an die LPW nicht gelungen ist. 
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Frage, welche Entwicklungsprozesse die 
Teilnehmer*innen in der LPW durchlaufen. Damit sind nicht nur der Zuwachs an fachlichen 
Kompetenzen und verbesserte Deutschkenntnisse gemeint, sondern auch zum Beispiel die 
Erfahrung selbstwirksam zu sein und ein größeres Vertrauen in sich und die eigenen  

                                                
1 Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, Agentur für Arbeit 

Heidelberg, Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis, Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit, Institut für 
Mittelstandsforschung – Universität Mannheim, Pädagogische Hochschule Heidelberg – Transfer Together, 
Bildungszentrum Fa. Freudenberg, AG Berufsintegration Weinheim, Stabsstelle Integration Rhein-Neckar-Kreis, Stadt 
Weinheim: Integrationsbeauftragte und Koordinierungsbüro Übergang Schule-Beruf. 
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Fähigkeiten zu entwickeln. Diese Entwicklungsprozesse – und die Rahmenbedingungen, die 
sie begünstigen oder erschweren – wurden in der Evaluation genauer betrachtet. Schließlich 
wurden auch die möglichen positiven Wirkungen für das Gemeinwesen beleuchtet.  
 

Hier die stichpunktartigen Ergebnisse der Wirkungsmatrix (siehe hierzu Anlage1): 

Wirkungsebene Erzielte Wirkung  

  

Output   123 Teilnehmer*innen seit Eröffnung der LPW 

 29 Teilnehmer*innen, die im direkten Anschluss an die 
LPW erfolgreich weitervermittelt wurden.  

  

Effect  Erfolgreiche Anschlussvermittlung  

 Zugewinn an fachlichen Kenntnissen 

 Bessere Deutschkenntnisse 

 Bessere Kenntnisse über das Leben in Deutschland 

 Emotionale Stabilisierung  

 Mehr Vertrauen in sich und die eigenen Fähigkeiten 

 Verstärktes Gefühl von Selbstwirksamkeit 

 Erhöhte Motivation  

 Stärkung des Gefühls von Gemeinschaft und 
Zugehörigkeit  

 Teamarbeit 

  

Impact  Erlernen von praktischen Fähigkeiten 

 Verbessern der deutschen Sprache und von PC-
Kenntnissen 

 Unterstützung bei der (erfolgreichen) Suche nach einem 
Praktikum, einer Ausbildung oder Arbeit 

 Tagesstruktur 

 Sinnvolle Beschäftigung 

 Im Austausch mit Anderen sein und neue Kontakte 
knüpfen  

 Sich wohl, wertgeschätzt und als Mensch betrachtet zu 
fühlen  

  

Outcome   Realisierung von Projekten für das Gemeinwesen  

 Kostenersparnis (durch die Projekte der LPW für das 
Gemeinwesen und Reduzierung von Kosten bei 
erfolgreicher Vermittlung) 

 Integrativer gesellschaftlicher Effekt  
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Der LPW ist es in der Zeit ihres noch relativ kurzen Bestehens gelungen, eine Vielzahl an 
geflüchteten und zugewanderten Menschen zu betreuen und davon einen großen Anteil im 
direkten Anschluss erfolgreich zu vermitteln. Insbesondere unter erschwerten Bedingungen 
durch das Corona-Virus ist dies ein äußerst positives Ergebnis. Besonders erfreulich ist 
auch, dass mit dem wachsenden Spektrum an Angeboten relativ viele Frauen 
hinzugewonnen werden konnten. Auch für diejenigen, bei denen eine direkte 
Anschlussvermittlung nicht gelungen ist, zeigt die Teilnahme an der LPW eine Vielzahl 
positiver objektiver und subjektiv empfundener Wirkungen. Darüber hinaus hat die 
Einrichtung einen wichtigen gesellschaftlichen Nutzen. Die Absichten mit denen die LPW ins 
Leben gerufen wurde, werden nicht nur realisiert, sondern es zeigen sich auch positive 
Wirkungen, die (zumindest in diesem Ausmaß) nicht bewusst intendiert waren: dies ist zum 
Beispiel der hohe Stellenwert, den die Teilnehmer*innen dem Umstand beimessen, dass sie 
sich in der LPW wohl und geschätzt fühlen und dort ein positiveres Lebensgefühl 
zurückgewinnen, was zu ihrer emotionalen Stabilisierung beiträgt.  
 

3. Ausblick und Weiterentwicklung 2022 - 2024 

War die Zielgruppe der Lern-Praxis-Werkstatt zu Beginn insbesondere Menschen mit 
Fluchterfahrungen, die nicht in Schule und / oder Maßnahmen des BAMF bzw. der 
Arbeitsagentur sind, gehören mittlerweile auch junge Menschen ohne Fluchterfahrung zur 
Zielgruppe der LPW. Dies soll weiter ausgebaut werden. 

Verschiedene Forschungsergebnisse (etwa des Deutschen Jugendinstituts) aber auch die 
Einschätzungen von Fachkreisen der Jugendberufshilfe gehen davon aus, dass 
niederschwellige und praxisorientierte Angebote als Ergänzung zu den bekannten und 
bewährten Unterstützungsmaßnahmen im Übergang Schule - Beruf an Bedeutung 
zunehmen werden. Die Lern-Praxis-Werkstatt bietet hierfür eine geeignete Struktur. 

 

Geplant sind ab 2022 drei Standbeine und Aufgabenschwerpunkte: 

1. Angebote für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte (neben Geflüchteten auch 
Zuwanderer aus Osteuropa) - Fortführung der bisherigen Angebote 

2. Angebote für Schüler*innen mit mangelnder Praktikumsreife insbesondere in den 
Schulformen AVdual, VABO und zweijährige Berufsfachschule – deutlicher Ausbau des 
Angebots auf dem Hintergrund bisheriger Testläufe  

3. Tagesstrukturierende Angebote für „entkoppelte Jugendliche“ und Teilnehmer*innen im 
Projekt „läuft ?!“ – Aufbau eines neuen Bereichs nach bereits erfolgtem positiven Testlauf 

 

Für die nächsten Jahre sollen hierzu verstärkt Fördermittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds, Mittel des Jobcenters sowie weitere Stiftungsmittel eingeworben werden. 

Zur Förderung der Grundstruktur der LPW (Leitung und Verwaltung) und als Signal an 
Stiftungen sind Fördermittel der Stadt Weinheim und des Rhein-Neckar-Kreises für die Jahre 
2022-2024 wichtig.  

Die finanzielle Unterstützung der Stadt Weinheim hat eine wichtige Signalwirkung für eine 
positive Bewertung von Anträgen beim Rhein-Neckar-Kreis (als Mitinitiator des Projekts) 
sowie bei Stiftungen. 

Die Kalkulation wurde daraufhin überprüft, ob Kosten reduziert werden können.  
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Alternativen: 

Der Beschluss zur weiteren finanziellen Unterstützung der Lern-Praxis-Werkstatt wird nicht 
gefasst. Das Projekt wäre (auch durch eine Signalwirkung an andere Förderer) in seinem 
Bestand gefährdet und müsste eingestellt werden.  

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Hierfür waren bereits 
in 2020 Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt worden. Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 
2021. Die Mittel von 25.000 € p.a. sind jeweils bei den Haushaltsplanungen 2022, 2023 und 
2024 unter dem Teilhaushalt 5 – Kinder, Jugend und Soziales, Produktgruppe 36.20 – 
Allgemeine Förderung junger Menschen –, entsprechend zu berücksichtigen und in den 
entsprechenden Jahren zur Verfügung zu stellen.  
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Selbst-Evaluation  

2 Kosten- und Finanzierungsplan 2022 ff 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt:  

1. Für die Weiterentwicklung und finanzielle Unterstützung der Lern-Praxis-Werkstatt in den 
Jahren 2022-2024 werden jeweils 25.000 €/Jahr zur Verfügung gestellt. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
__________________________________________________________________________ 
 

Sitzung des Kinder- und Jugendbeirats vom 19. Mai 2021 

Ergebnis: Mehrheitliche Zustimmung 
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Klimaschutz, Grünflächen und technische Verwaltung 071/21 

Geschäftszeichen: 

602-Eh 

Beteiligte Ämter:   

Rechnungsprüfungsamt 

Datum: 

03.05.2021 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Ortschaftsrat Rippenweier Ö Anhörung 08.06.2021 

Ortschaftsrat Lützelsachsen Ö Anhörung 10.06.2021 

Ortschaftsrat Sulzbach Ö Anhörung 10.06.2021 

Ortschaftsrat Oberflockenbach Ö Anhörung 11.06.2021 

Ortschaftsrat Hohensachsen Ö Anhörung 15.06.2021 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Friedhofssatzung für die Stadt Weinheim 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die Friedhofssatzung.  
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
2 x Amt 60 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Der Friedhofsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.11.2020 die Friedhofssatzung 
vorberaten und dem Gemeinderat empfohlen, die Satzung zu beschließen. 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Auch im Bereich des Bestattungsrechts entwickelt sich die Rechtsprechung ständig weiter. 
Die bisherige Satzung über die Ordnung auf den Friedhöfen der Stadt Weinheim trat zum 
01.01.2010 in Kraft. Sie wurde nun grundlegend überarbeitet, in einigen Bereichen präzisiert 
und an die neue Rechtsprechung angepasst. Die neue Satzung soll eine Grundlage für 
rechtssicheres Handeln der Friedhofsverwaltung bilden und die Bürgerinnen und Bürger über 
ihre Rechte und Pflichten auf den Friedhöfen informieren. Daher wurde die Satzung 
gegenüber der Leitfassung des Deutschen Städtetags wesentlich ausführlicher gefasst. 

Die hier vorliegende Fassung wurde gegenüber der dem Friedhofsausschuss vorliegenden 
Fassung um § 22 „Verbot der Verwendung von Grabsteinen und Grabeinfassungen aus 
ausbeuterischer Kinderarbeit“ erweitert.  

 

Im Folgenden werden einzelne Vorschriften erläutert: 
 

§ 1 Geltungsbereich 

Es wird verdeutlicht, dass die Verwaltung der Friedhöfe in den Ortsteilen den 
Ortsverwaltungen obliegt. Die Unterhaltung aller Friedhöfe dagegen erfolgt zentral durch die 
Friedhofsgärtner. 

Bestattungsbezirke gibt es nicht mehr, so dass frei gewählt werden kann, auf welchem der 
Weinheimer Friedhöfe die Beisetzung erfolgen soll. 
 

§ 2 Friedhofszweck 

Auf den Friedhöfen werden die verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohner einer Stadt 
bestattet. In der Satzung wird auch denjenigen, die ursprünglich ihren Wohnsitz in Weinheim 
hatten und diesen wegen eines Aufenthalts, z. B. in ein Alten- oder Pflegeheim außerhalb 
Weinheims aufgegeben haben, das Recht eingeräumt, auch hier bestattet werden zu 
können.  
Verstorbene, die nicht in Weinheim wohnten, können ebenfalls auf Antrag bestattet werden. 
Voraussetzung dafür ist die Gewährleistung der Grabpflege, damit auf den Friedhöfen ein 
gepflegtes Erscheinungsbild bewahrt wird. Ein Auswärtigenzuschlag wird von der 
Rechtsprechung als unzulässig angesehen. 
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§ 5 Öffnungszeiten 

Eine einheitliche Öffnungszeit kann für die sechs Weinheimer Friedhöfe nicht festgelegt 
werden, da manche Friedhöfe abgeschlossen werden und andere nicht.  
Das Betreten der Friedhöfe kann untersagt werden, z. B. bei Sturm oder Glatteisgefahr 
 

§ 6 Verhalten auf dem Friedhof 

Die Pflicht zur Begleitung von Kindern unter 14 Jahren wurde aus haftungsrechtlichen 
Gründen aufgenommen, da es auf den Friedhöfen zahlreiche Gefahrenstellen, z. B. auch 
kleine Teiche gibt, die ansonsten noch umfangreicher abgesichert werden müssten. In 
diesem Zusammenhang ist auch die Vorschrift zu sehen, die Friedhofswege nicht zu 
verlassen.  
Da auf dem Friedhof leider viele Abfälle unsortiert entsorgt werden, soll die Satzung künftig 
regeln, was erlaubt ist.  
Utensilien zur Grabpflege werden oftmals hinter den Grabmalen abgelagert. Dabei handelt 
es sich teilweise um scharfkantige Gegenstände oder auch um Scherben. Sie behindern die 
Arbeit der Gärtner, z. B. wenn die angrenzende Hecke geschnitten oder Laub beseitigt 
werden muss. Dann stellen sie für die Gärtner eine Verletzungsgefahr dar. Auch können die 
eingesetzten Maschinen beschädigt werden.   
 

§ 7 Gewerbetreibende 

An die Tätigkeit der Gewerbetreibenden auf dem Friedhof sind besondere Anforderungen zu 
stellen, da sie sicherheitsrelevante Arbeiten ausführen oder während ihrer Tätigkeit die 
Verkehrssicherheit beeinträchtigen können. Werden die Arbeiten nicht fachgerecht 
ausgeführt, kann die Standsicherheit der Grabmale nachhaltig beeinträchtigt sein. 
 

§ 8 Allgemeine Bestattungsvorschriften 

Für die Friedhofsverwaltung ist es wichtig, dass das Nutzungsrecht mit Zustimmung der 
betroffenen Person verliehen wird. So ist gewährleistet, dass die Verwaltung einen aktuellen 
Ansprechpartner hat und der Grabnutzungsberechtigte seine Rechten und Pflichten kennt. 
 

§ 9 Särge, Urnen und Überurnen 

Für Särge werden bestimmte Maße festgesetzt, damit sie sowohl in die Kühlzellen als auch 
in das vorbereitete Grab passen.  
Die definierten Maße für Urnen ergeben sich zum einen aus der Größe der Kammern in der 
Urnenwand und bei Erdbestattungen durch die Größe des verwendeten Erdbohrers.  

Biologisch abbaubare Urnen können nur im Naturbestattungsfeld gefordert werden. 

Es wurde eine Frist aufgenommen, bis wann Urnen beigesetzt werden sollen, da es immer 
wieder vorkommt, dass Angehörige eine Urne erst nach einer gewissen Zeit beisetzen lassen 
wollen, weil z. B. Angehörige noch anreisen müssen. Da aber auch für Urnen die Totenruhe 
gilt, soll die Beisetzung nicht mehr als drei Monate hinausgezögert werden. 
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§ 11 Ruhezeit 

Aufgrund der Bodenbeschaffenheiten auf den Weinheimer Friedhöfen wurde die im 
Landesbestattungsgesetz Baden-Württemberg festgelegte Mindestruhezeit von 15 Jahren 
auf 20 Jahre verlängert. Die Ruhezeit von Urnen wird gleichgesetzt.  
 

§ 12 Umbettungen 

Um die Totenruhe zu gewährleisten, sollen Umbettungen nur bei besonders wichtigen 
Gründen erfolgen. Dies wird von der Rechtsprechung eng ausgelegt. 
 

§ 13 Allgemeine Regelungen zu Grabstätten 

Der Kreis der Nutzungsberechtigten ist in der Friedhofsordnung festzulegen. Die Verwaltung 
vergibt das Nutzungsrecht nur an natürliche Personen, um einen klar definierten 
Ansprechpartner zu haben. Wollen Vereine sich um die Grabpflege kümmern, so kann hierzu 
eine gesonderte vertragliche Regelung getroffen werden. 
 

§ 15 Wahlgrabstätten 

Die Regelung der Nachfolge des Grabnutzungsberechtigten in Absatz 6 soll gewährleisten, 
dass der Friedhofsverwaltung stets ein Ansprechpartner bekannt ist. Bisher sollte das 
Grabnutzungsrecht automatisch auf den/die Älteste einer Rangfolge, z. B. das älteste Kind, 
übertagen werden. Dies ist nach dem Gleichbehandlungsgesetz nicht möglich. Vielmehr 
muss nun der Nutzungsberechtigte aus dem vorhandenen Personenkreis benannt werden. 
Der Nutzungsberechtigte muss die Übernahme schriftlich bestätigen. 
 

§ 18 Sondergräber 

Die Regelungen zum muslimischen Grabfeld wurden neu in die Satzung aufgenommen. Die 
sarglose Tuchbestattung ist nur möglich, wenn die Religionszugehörigkeit dies fordert. 
 

§ 19 Anforderungen an Grabstätten 

Grababdeckende Steinplatten können nur noch bei Sargbestattungen eingeschränkt werden, 
wenn dies aus Gründen der Wasser- und Luftdurchlässigkeit erforderlich ist.  
 

§ 20 Vernachlässigung der Grabpflege 

Es kommt leider immer wieder vor, dass Gräber nicht gepflegt werden. Dies beeinträchtigt 
nicht nur das Erscheinungsbild des Friedhofs, sondern führt auch zu Beschwerden von 
Nutzungsberechtigten angrenzender Gräber. Bevor die Fläche durch die Friedhofsgärtner 
eingeebnet und eingesät wird, mahnt die Verwaltung die Grabpflege bei den betreffenden 
Nutzungsberechtigten mehrmals an, auch mit Verfügungen und Maßnahmen der 
Verwaltungsvollstreckung. 
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§ 21 Grabmale 

Bei den Bestimmungen zur Festlegung der Größe der Grabsteine gilt als Richtsatz, dass die 
Würde des Ortes nicht beeinträchtigt werden darf. 
Eine Begrenzung der Größe von Grabmalen kann aus Gründen der Verkehrssicherungs-
pflicht erfolgen, denn übergroße Grabmale können aufgrund ihres Gewichts, der 
Hebelwirkungen usw. Risiken für Friedhofsbesucher darstellen. 
 

§ 22 Verbot der Verwendung von Grabsteinen und Grabeinfassungen aus 
ausbeuterischer Kinderarbeit 

Mit Wirkung zum 11.02.2021 wurde das Bestattungsgesetz Baden-Württemberg geändert. 
Es sieht nun vor, dass in Friedhofssatzungen Anforderungen an den Nachweis für 
Grabsteine und Grabeinfassungen definiert werden können, die vorsehen, dass diese ohne 
Einsatz schlimmster Formen der Kinderarbeit hergestellt wurden. Bisher war in unserer 
Friedhofssatzung keine entsprechende Regelung enthalten, auch nicht im Satzungsentwurf 
vom November 2020, denn in den vergangenen Jahren hatte der VGH Baden-Württemberg 
einige Friedhofssatzungen für rechtswidrig erklärt, weil die darin geforderte Nachweisführung 
zur Herkunft der Steine für die klagenden Steinmetze unzumutbar sei.  

Die Gesetzesänderung implementiert nun ein abgestuftes Nachweisverfahren und 
Gütesiegel, die von anerkannten Stellen geprüft sind. Konkret sieht § 15 Bestattungsgesetz 
nun ein dreistufiges Verfahren für den Nachweis vor, dass Grabsteine nicht mit Einsatz 
schlimmster Formen von Kinderarbeit hergestellt wurden: 
Demnach gelten Grabsteine, die aus dem Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 
stammen, als frei von Kinderarbeit (Stufe 1). Bei Steinen aus anderen Herkunftsländern ist 
der Nachweis durch bewährte Gütesiegel möglich. Diese müssen nach transparenten 
Kriterien von unabhängigen Institutionen vergeben werden und geeignet sein, 
sicherzustellen, dass die Herstellung ohne Einsatz schlimmster Formen der Kinderarbeit im 
Sinne der Konvention 182 der Internationalen Arbeitsorganisation erfolgt ist. Laut der 
Gesetzesbegründung sind solche Zertifikate auf der Internetplattform „siegelklarheit.de“ 
gelistet. (Stufe 2). Für den Fall, dass ein Steinmetz ein entsprechendes Zertifikat nur unter 
unzumutbaren Belastungen oder gar nicht vorlegen kann, genügt es, wenn er schriftlich 
erklärt, dass ihm keine Anhaltspunkte dafür bekannt sind, dass die Grabsteine mit 
Kinderarbeit hergestellt wurden (Stufe 3). 

Eine Nachfrage bei örtlichen Steinmetzbetrieben ergab, dass diese heute schon nur noch 
Grabsteine mit entsprechenden Zertifikaten verkaufen und für sie die Nachweisführung kein 
Problem darstellt.  

Die Aufnahme dieser Regelung in die Satzung birgt dennoch ein gewisses Risiko, dass sie 
rechtlich angegriffen wird. Bisher gibt es noch keine Rechtsprechung zu der neuen 
Regelung. Es könnte also passieren, dass die Satzung in diesem Punkt als rechtswidrig 
angesehen wird. Sie müsste dann korrigiert und erneut veröffentlicht werden. Dennoch 
empfiehlt die Verwaltung diese Regelung aufzunehmen, damit ein Zeichen gegen die 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit gesetzt wird. 

§ 28 Trauerfeiern 

Angesichts häufig länger dauernder Trauerfeiern ist aus organisatorischer Sicht eine zeitliche 
Begrenzung notwendig, damit mit dem vorhandenen Personal die Kapelle für die nächste 
Trauerfeier hergerichtet werden kann und auch die nachfolgende Trauergemeinde sich vor 
dem Trauergottesdienst in Ruhe in der Friedhofskapelle versammeln kann.  
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Ist vorhersehbar, dass eine Trauerfeier länger dauert, kann dies bei der Terminplanung 
berücksichtigt werden. 

Eine Verpflichtung zur Nutzung der städtischen Musikanlage ausschließlich durch das 
geschulte Personal ist aufgrund der Störanfälligkeit und Komplexität der Musikanlage 
geboten. Werden die Einstellungen der Musikanlage durch nicht geschultes Personal 
verändert, kann dies zu Funktionsstörungen bei nachfolgenden Trauerfeiern führen.  

An die vorhandenen Musikanlagen sind Außenlautsprecher angeschlossen, die die Musik 
auch auf den Kapellenvorplatz übertragen. Nutzen die Bestattungsunternehmen eigene 
Anlagen, ist eine Übertragung der Musik nach draußen nicht gegeben. Daher liegt hier ein 
triftiger Grund für einen Anschluss- und Benutzungszwang vor.  

 
 

Alternativen: 

Einzelne Regelungen der hier vorgelegten Satzung können geändert werden.  
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Durch die Satzung selbst entstehen keine finanziellen Auswirkungen.  
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Friedhofssatzung vom 01.01.2010 

2 Entwurf der Friedhofssatzung für die Stadt Weinheim 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die Friedhofssatzung.  

gezeichnet gezeichnet 

Manuel Just Dr. Torsten Fetzner  
Oberbürgermeister Erster Bürgermeister  
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1

Friedhofssatzung für die Stadt Weinheim

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der
Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 19.06.2018 (GBl. S. 221) und aufgrund § 15 Bestattungsgesetz für Baden-
Württemberg vom 21.07.1970 (GBl. S. 395, ber. S. 458), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 01.04.2014 (GB. S. 93) m.W.v. 09.04.2014, hat der Gemeinderat der Stadt
Weinheim am xx 2021 folgende Friedhofssatzung beschlossen:

I. Allgemeine Vorschriften

§   1  Geltungsbereich
§   2  Friedhofszweck
§   3  Begrifflichkeiten
§   4  Schließung und Entwidmung

II. Ordnungsvorschriften

§   5 Öffnungszeiten
§   6  Verhalten auf dem Friedhof
§   7  Gewerbetreibende

III. Bestattungsvorschriften

§  8  Allgemeine Bestattungsvorschriften
§  9 Särge, Urnen und Überurnen
§ 10 Ausheben der Gräber
§ 11  Ruhezeit
§ 12  Umbettungen

IV. Grabstätten

§ 13  Allgemeine Regelungen zu Grabstätten
§ 14  Reihengrabstätten
§ 15 Wahlgrabstätten
§ 16 Besondere Vorschriften für gärtnergepflegte Grabfelder
§ 17 Besondere Vorschriften für die Gemeinschaftsgrabstätte für nicht bestattungs-

und beurkundungspflichtige Totgeburten
§ 18 Sondergräber
§ 19 Anforderungen an Grabstätten
§ 20 Vernachlässigung der Grabpflege
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V. Grabmale, Grabeinfassungen und Grababdeckungen

§ 21  Grabmale
§ 22  Verbot der Verwendung von Grabsteinen und Grabeinfassungen aus

ausbeuterischer Kinderarbeit
§ 23  Genehmigungsverfahren
§ 24  Standsicherheit
§ 25  Unterhaltung
§ 26  Entfernung von Grabmalen, Grabeinfassungen, Grababdeckungen und

sonstigen Grabausstattungen

VI. Leichenhalle und Trauerfeiern

§ 27  Benutzung der Leichenhallen
§ 28  Trauerfeiern

VII. Schlussvorschriften

§29  Alte Rechte
§30  Haftung
§31 Gebühren
§32  Ordnungswidrigkeiten
§33  Inkrafttreten

I.  Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Stadt Weinheim gelegenen
und von ihr verwalteten Friedhöfe und Friedhofsteile:
1. Hauptfriedhof
2. Friedhof Sulzbach
3. Friedhof Lützelsachsen
4. Friedhof Hohensachsen
5. Friedhof Heiligkreuz
6. Friedhof Oberflockenbach
Die Verwaltung der Friedhöfe in den Ortsteilen obliegt den Ortsverwaltungen.

§ 2
Friedhofszweck

(1) Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Weinheim.

(2) Auf den Friedhöfen werden verstorbene Weinheimer Einwohnerinnen und
Einwohner und in Weinheim verstorbene oder tot aufgefundene Personen
bestattet. Den Einwohnerinnen und Einwohnern gleichgestellt ist, wer den
Hauptwohnsitz nur wegen der Aufnahme in ein auswärtiges Altersheim,
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Pflegeheim, eine ähnliche Einrichtung oder der Aufnahme bei auswärts
wohnenden Verwandten oder Verschwägerten aufgegeben hat. Die Bestattung
anderer Personen kann auf Antrag mit Genehmigung durch die Stadt in einem
Wahlgrab erfolgen. Die Genehmigung wird insbesondere dann erteilt, wenn sich
die Grabstätte in einer Pflegeanlage befindet oder ein entsprechender
Grabpflegevertrag vorgelegt wird.

(3) Die Friedhöfe sind für das Stadtklima und für die Stadtökologie bedeutsame
Flächen, die Fauna und Flora wichtige Refugien und den
Friedhofsbesucherinnen und Besuchern einen Ort der Ruhe, Erholung, Kultur
und Begegnung bieten.

§ 3
Begrifflichkeiten

(1) Grabnutzungsberechtigte/r
Die/der Grabnutzungsberechtigte ist die Person, die das Recht hat, über die
Bestattung in der Grabstätte zu verfügen, über die Gestaltung der Grabstätte im
Rahmen der in dieser Satzung enthaltenen und auf ihr beruhenden Vorschriften
zu entscheiden und die das Recht über die Pflege und die Pflicht zur Pflege der
Grabstätte im Rahmen dieser Satzung erhalten hat.
Bei Wahlgrabstätten hat die/der Grabnutzungsberechtigte über die Beerdigung
Dritter zu entscheiden sowie auch das Recht, selbst dort bestattet zu werden.

(2) Nutzungszeit
Nutzungszeit umfasst die Zeitspanne, innerhalb derer die Grabstätte von
der/dem Grabnutzungsberechtigten genutzt werden darf.

(3) Ruhezeit
Ruhezeit ist die Zeitspanne, innerhalb derer die Grabstelle in einer Grabstätte
nicht erneut belegt werden darf.

§ 4
Schließung und Entwidmung

(1) Jeder Friedhof, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem
öffentlichem Interesse ganz oder teilweise geschlossen oder entwidmet werden.
Durch Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen;
durch Entwidmung verliert der Friedhof bzw. der Friedhofsbereich seine
Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der
Schließung, so werden über den Tag der Schließung hinaus keine
Nutzungsrechte mehr erteilt oder wieder erteilt. Die Nutzungszeit kann auf den
Ablauf der Ruhezeit beschränkt werden.

(2) Die Stadt kann bei Vorliegen der entsprechenden Gründe im Sinne von Abs. 1
die Schließung auch dann verfügen, wenn etwaige Rechte der
Nutzungsberechtigten entgegenstehen.
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(3) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im
Einvernehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter
ersatzweiser Einräumung entsprechender Rechte an anderen Grabstätten auch
Umbettungen ohne Kosten für die/den Grabnutzungsberechtigten im Einzelfall
möglich.

(4) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind
öffentlich bekanntzumachen.

II. Ordnungsvorschriften

§ 5
Öffnungszeiten

(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekanntgegebenen Zeiten für
den Besuch geöffnet.

(2) Die Stadt kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem
Anlass vorübergehend untersagen, einschränken oder erweitern.

§ 6
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jede Person hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu
verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 14 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung und unter
Verantwortung Erwachsener betreten.

(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere verboten:

Nr. 1. Flächen und Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; ausgenommen
ist das Befahren mit Fahrzeugen mit Sondergenehmigungen und
Fahrzeugen, die zur Fortbewegung aus gesundheitlichen Gründen
zwingend erforderlich sind,

Nr. 2.  der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere von Kränzen und Blumen
sowie das Anbieten von Dienstleistungen, mit Ausnahme einer
Firmenbezeichnung an unauffälliger Stelle und nicht auf der Vorderseite
eines Grabsteins,

Nr. 3.  an Sonn- oder Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung privat oder
gewerblich störende Arbeiten auszuführen,

Nr. 4. ohne Genehmigung der Stadt Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen,
außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwerten,
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Nr. 5. Druckschriften zu verteilen, sofern diese nicht für die Durchführung der
Bestattung erforderlich sind,

Nr. 6. Erdaushub, Grünabfälle, Wertstoffe und Tongefäße außerhalb der dafür
bestimmten Stellen unsortiert abzulagern,

Nr. 7. elektrische Grablichter, Batterien, Holzkreuze, behandelte Hölzer,
Hausmüll und sonstige Abfälle auf dem Friedhof zu entsorgen,

Nr. 8.  den Friedhof, seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu
beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen, Grabstätten
und Grabeinfassungen unberechtigterweise zu betreten,

Nr. 9. sich mit Spielgeräten auf Bestattungsflächen sportlich zu betätigen,

Nr. 10. die Friedhofswege zu verlassen und auf Grün- und Rasenflächen zu
lagern,

Nr. 11. Musikinstrumente zu spielen oder Tonwiedergabegeräte für Dritte hörbar
ohne vorherige Genehmigung zu betreiben mit Ausnahme bei
Bestattungen,

Nr. 12. Tiere mitzubringen, ausgenommen angeleinte Assistenzhunde sowie
Tiere zu füttern,

Nr. 13. Utensilien zur Grabpflege und Grabgestaltung hinter dem Grabmal zu
lagern.

(4) Die Friedhofsverwaltung kann in begründeten Fällen nach pflichtgemäßem
Ermessen Ausnahmen von Absatz 3 zulassen.

(5) Totengedenkfeiern und andere nicht im Zusammenhang mit einer Bestattung
stehende Veranstaltungen bedürfen einer vorherigen Genehmigung, die zehn
Werktage vorher bei der Stadt zu beantragen ist.

§ 7
Gewerbetreibende

(1) Gewerbetreibende, insbesondere Bildhauer-, Steinmetz-, Gärtner- und
Bestattungsunternehmen, bedürfen zur Ausübung ihrer gewerblichen Tätigkeit
auf den Friedhöfen einer vorheriger Zulassung. Die Zulassung, die jährlich neu
zu beantragen ist, darf nur versagt werden, wenn dem Antragstellenden die für
die Ausübung der Tätigkeit auf den Friedhöfen erforderliche fachliche Eignung
oder persönliche Zuverlässigkeit fehlt. Die Zulassung ist dem Friedhofspersonal
auf Verlangen vorzuweisen.

(2) Dienstleistungserbringer, insbesondere Steinmetze, müssen aufgrund ihrer
Ausbildung in der Lage sein, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des
Friedhofes die angemessene Gründungsart zu wählen und nach dem in der
Satzung genannten technischen Regelwerk die erforderlichen
Fundamentabmessungen zu berechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen
auch in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige
Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner
müssen sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig
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sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu
dokumentieren.

(3) Die Gewerbetreibenden müssen über eine Haftpflichtversicherung verfügen, die
die Tätigkeiten auf dem Friedhof mitversichert. Gewerbetreibende haften für alle
Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit
auf den Friedhöfen verursachen.

(4) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur während der von der Stadt
festgesetzten Zeiten durchgeführt werden.

(5) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den
Friedhöfen nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie
nicht behindern oder die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Bei Beendigung
oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze in
einem ordnungsgemäßen Zustand zu hinterlassen. Der bei gewerbsmäßigen
Arbeiten entstehende Abraum ist vom Gewerbetreibenden zum zentralen
Abraumplatz zu verbringen.
Abgeräumte Grabausstattungsgegenstände wie Grabmale, Einfassungen,
Wegeplatten und Fundamente sind grundsätzlich außerhalb des Friedhofes
fachgerecht zu entsorgen. Abgeräumte Gräber (Fundament/Bepflanzung) sind
wieder aufzufüllen und einzuebnen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in
den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden. Gewerbetreibende
dürfen nur die im Plan eingezeichneten Friedhofswege mit geeigneten
Fahrzeugen im Schritttempo befahren.

(6) Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften der
Absätze 1 und 4 verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen der Absätze 1
oder 3 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, kann die Stadt ein weiteres
Tätigwerden auf den Friedhöfen untersagen. Bei einem schwerwiegenden
Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. Dies gilt insbesondere für
Dienstleistungserbringer, insbesondere Steinmetze, die unvollständige Anzeigen
bzw. nicht korrekt dimensionierte Abmessung von sicherheitsrelevanten
Bauteilen bei der Anzeige benennen oder sich bei der Ausführung der
Fundamentierung und der Befestigung der Grabmalteile nicht an die in der
Anzeige genannten Daten halten.

III. Bestattungsvorschriften

§ 8
Allgemeine Bestattungsvorschriften

(1)  Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der
Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung bei der Friedhofsverwaltung
sind die erforderlichen Unterlagen (Todesbescheinigung, Bestattungsauftrag,
Sterbeurkunde) beizufügen. Wird eine Bestattung in einer früher erworbenen
Wahlgrabstätte beantragt, ist das Nutzungsrecht nachzuweisen. Ist die/der
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Grabnutzungsberechtigte verstorben, ist der Friedhofsverwaltung eine neue/ein
neuer Grabnutzungsberechtigte/r durch Zustimmung der betroffenen Person zu
benennen.

(2) Die Stadt setzt Ort und Zeit der Trauerfeier sowie der Bestattung fest. Wünsche
der Hinterbliebenen und Geistlichen werden nach Möglichkeit im Rahmen der
vorgesehenen Bestattungszeiten berücksichtigt.

§ 9
Särge, Urnen und Überurnen

(1) Die Särge, Sargausstattungen und sonstiges Sargzubehör für Erdbestattungen
müssen aus leicht abbaubaren Materialien beschaffen sein, die während der
Ruhezeit im Erdboden restlos verrotten. Särge müssen so festgefügt und
abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Flüssigkeit ausgeschlossen ist.

(2) Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und 0,65 m breit sein. Die
Särge für Kindesbestattungen dürfen höchstens 1,50 m lang, 0,50 m hoch im
Mittelmaß 0,50 m breit sein.
Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist bei der Anmeldung des
Bestattungsfalles in Textform bei der Stadt eine Genehmigung einzuholen. Für
den Mehraufwand beim Ausheben der Grabstätte kann ein Zuschlag zu den
Bestattungsgebühren erhoben werden.

(3) Aus religiösen Gründen kann von der Sargbestattung nach Absatz 1 eine
Ausnahme zugelassen werden.

(4) Die Urne darf einen Durchmesser von 0,18 m nicht überschreiten und höchstens
0,23 m hoch sein. Die Überurne darf einen Durchmesser von 0,20 m nicht
überschreiten und höchstens 0,30 m hoch sein. Werden größere Urnen
verwendet, ist dazu bei der Anmeldung des Beisetzungsfalles bei der Stadt in
Textform eine Genehmigung einzuholen. Die erforderlichen Vor- und
Nachbereitungen für eine Urnenbeisetzung sowie die Beisetzung einer Urne wird
durch einen Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Wird ein
besonderer Beisetzungsplatz innerhalb der Grabstätte gewünscht, so ist dies der
Friedhofsverwaltung bei der Sterbefallanmeldung anzuzeigen.

(5) Urnen für die Beisetzung im Naturbestattungsfeld müssen biologisch abbaubar
sein. Ein entsprechender Nachweis hierüber ist der Friedhofsverwaltung
vorzulegen. Bei der Beisetzung am Baum ist keine Überurne zulässig.

(6) Urnen sind innerhalb von drei Monaten in einer Grabstätte beizusetzen, sofern
kein Urnenversand nach auswärts erfolgt. In begründeten Ausnahmefällen kann
die Frist verlängert werden.
Nach Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung Urnen von Amts wegen auf
Kosten der Bestattungspflichtigen im Grabfeld für ortsrichterliche Bestattungen
beisetzen.
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§ 10
Ausheben der Gräber

(1) Die Stadt lässt die Gräber ausheben und wieder verfüllen.

(2) Vor einer Erdbestattung bzw. einer Urnenbeisetzung in einer mit einem Grabmal
oder einer Grabeinfassung ausgestatteten Grabstätte hat -soweit erforderlich-
die/der Grabnutzungsberechtigte aus Gründen der Verkehrssicherheit das
Grabmal, die Einfassung und Abdeckplatten sowie Fundamente rechtzeitig
entfernen zu lassen. Grabbepflanzung die für den Grabaushub hinderlich ist,
muss ebenfalls entfernt werden. Die dadurch entstehenden Kosten trägt der/die
Grabnutzungsberichtigte.

(3) Die Tiefe der Erdbestattungsgräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne
Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante
der Urne mindestens 0,50 m.

§ 11
Ruhezeit

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt auf den Friedhöfen 20 Jahre.
Bei Leichen bis zum vollendeten 10. Lebensjahr und bei tot geborenen Kindern
beträgt die Ruhezeit auf den Friedhöfen 10 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt auf den Friedhöfen 20 Jahre.

(3) Die Dauer der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder
gehemmt.

§ 12
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Die Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen
gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Genehmigung der Stadt sowie des
Gesundheitsamts. Die Genehmigung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes erteilt werden.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit können noch vorhandene Reste von Leichen oder
Aschen mit vorheriger Genehmigung der Stadt ausgegraben und in
Wahlgrabstätten bestattet werden.

(4) Die Umbettung erfolgt auf Antrag in Textform durch die/den
Totenfürsorgeberechtigten mit Einwilligung der/des Grabnutzungsberechtigten.

(5) Alle Umbettungen werden von der Stadt durchgeführt. Sie bestimmt den
Zeitpunkt der Umbettung.
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IV. Grabstätten

§ 13
Allgemeine Regelungen zu Grabstätten

(1) Die Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen stehen im Eigentum der Stadt.
An ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden.

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in

1. Reihengräber
1.1. Reihengräber Sarg
1.2 Reihengräber Sarg in der Pflegeanlage
1.3 Reihengräber Urne
1.4 Reihengräber Urne in der Pflegeanlage
1.5 Reihengräber Sarg für Kinder
1.6 Reihengräber Sarg und Urne für ortsfremde Personen in der Pflegeanlage
1.7 Reihengräber Urne anonym (nur auf Hauptfriedhof)
1.8  Reihengräber Urne am Baum mit integrierter Grabpflege
1.9 Reihengräber Urne für ortsrichterliche Beisetzungen

2. Wahlgräber
2.1 Wahlgräber Sarg
2.2 Wahlgräber Sarg in der Pflegeanlage
2.3 Wahlgräber Sarg für Kinder
2.4 Wahlgräber Sarg oder Urne für Kinder in der Pflegeanlage
2.5 Wahlgräber Urne
2.6 Wahlgräber Urne in der Pflegeanlage

3.  Sternchenfeld: gemeinsame namenlose Beisetzung von nicht bestattungs-
und beurkundungspflichtigen Fehlgeburten (nur Hauptfriedhof)

4. Grabfeld für muslimische Bestattungen (nur Hauptfriedhof)

5. Grabfeld für ortsrichterliche Bestattungen (nur Hauptfriedhof)

Eine Bestattung/Beisetzung in den vorgenannten Pflegeanlagen bzw. am Baum
mit integrierter Grabpflege kann nur in Verbindung mit dem Abschluss eines
Pflegevertrages zwischen der/dem Grabnutzungsberechtigen und der
Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner erworben werden.

(3) Das Nutzungsrecht an einer Grabstätte wird von der Stadt auf Antrag verliehen.
Die/der Grabnutzungsberechtigte kann nur eine natürliche Person sein. Der
Erwerb eines Nutzungsrechtes für gewerbliche Zwecke ist nicht erlaubt. Die
Verleihung des Nutzungsrechts wird erst nach Zahlung der durch die
Friedhofsgebührensatzung festgesetzten Gebühr rechtswirksam.

(4) Eine Bestattung darf nur stattfinden, wenn ein Nutzungsrecht mindestens für die
Dauer der Ruhezeit besteht oder erworben wird.
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(5) Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf
Unveränderlichkeit der Umgebung einer Grabstätte besteht nicht.

(6) Die Erschließung der Grabfelder und ihre Gestaltung wird in Belegungsplänen
festgelegt. Diese können bei der Friedhofsverwaltung zu den üblichen
Dienstzeiten eingesehen werden.

§ 14
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt werden. Das
Nutzungsrecht beginnt mit der Bestattung und endet mit Ablauf der Ruhezeit. Die
Verlängerung des Nutzungsrechtes ist nicht möglich.

(2) Es werden Reihengrabstätten für Erdbestattungen und Aschenbeisetzungen
unterschieden.

(3) Reihengräber können auch Gemeinschaftsgräber sein, die ohne namentliche
Nennung versehen werden (Anonymes Grabfeld). Deren Gestaltung, Pflege und
Instandhaltung obliegt der Stadt. Grabschmuck darf nur an den dafür
vorgesehenen Stellen abgelegt werden. Die Beisetzung erfolgt ohne
Trauergemeinde.

(4) Auf den Ablauf der Ruhezeit wird durch einen Aushang auf dem Friedhof
hingewiesen. Nach Ablauf der Ruhezeit ist die Grabstätte von der/dem
Grabnutzungsberechtigten zu räumen. § 26 Abs. 2 gilt entsprechend. Dies ist
vorab der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

§ 15
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen oder Aschen-
beisetzungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht verliehen wird. Das
Nutzungsrecht beträgt 25 Jahre, bei Kinderwahlgräbern 15 Jahre, und ist
verlängerbar. Ihre Lage wird im Benehmen mit der/dem Grabnutzungs-
berechtigten bestimmt. Zur Vorsorge kann ein Nutzungsrecht an einer
Wahlgrabstätte auch ohne Sterbefall erworben oder verlängert werden. Eine
Verlängerung kann bei einstelligen Grabstätten von 5  25 Jahre und bei Doppel-
bzw. Mehrfachgrabstätten von 3 25 Jahre eingeräumt werden.

(2) Wahlgrabstätten sind ein- oder mehrstellige Grabstätten. Bei mehreren
Grabstellen kann das Nutzungsrecht nur für die gesamte Wahlgrabstätte
gleichmäßig verliehen werden. In einer Erdwahlgrabstelle können gleichzeitig nur
zwei Erdbestattungen übereinander und bis zu sechs Urnenbeisetzungen
durchgeführt werden. In einer Urnenwahlgrabstätte, die sich nicht im
gärtnergepflegtem Grabfeld befindet, können bis zu vier Urnen beigesetzt
werden.
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(3) Ein Anspruch auf Einräumung oder erneuten Erwerb von Grabnutzungsrechten
besteht nicht. Über den Erwerb des Nutzungsrechtes wird eine Urkunde
ausgestellt.

(4) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Wahlgrabstätten kann jederzeit, an
belegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet werden.
Eine Erstattung der darüber hinaus gezahlten Verlängerungsgebühren erfolgt
nicht.

(5) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die
Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder die Grabrechte mindestens für
die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit erneut erworben worden sind. Für jedes
angefangene Jahr der Überschreitung der Nutzungszeit wird die jeweilige
Nutzungsgebühr für alle erworbenen Grabrechte erhoben. Wird ein erworbenes
Grabrecht nicht voll in Anspruch genommen, werden gezahlte Gebühren nicht
erstattet.

(6) Die/der Grabnutzungsberechtigte hat zu Lebzeiten eine Nachfolgerin/einen
Nachfolger zu bestimmen. Ist eine derartige Regelung nicht getroffen, wird einer
in der festgelegten Reihenfolge des § 21 Abs. 1 Ziffer 1 Bestattungsgesetz
Baden-Württemberg aufgeführten Person oder der Erbin/dem Erben das
Grabnutzungsrecht übertragen. Ist eine Übertragung an eine Person des
vorgenannten Personenkreises nicht möglich, kann auf schriftlichen Antrag
demjenigen das Nutzungsrecht übertragen werden, der für die Bestattung
gesorgt hat. Sind mehrere Personen einer Rangfolge vorhanden, so müssen
diese eine/n Grabnutzungsberechtigte/n benennen und unverzüglich der
Friedhofsverwaltung mitteilen. Der/die neue Grabnutzungsberechtigte hat die
Übernahme der Nutzungsrechte schriftlich zu bestätigen.

(7) Die Übertragung des Nutzungsrechts ist von der Rechtsnachfolgerin/dem
Rechtsnachfolger unverzüglich zu veranlassen.

(8) Das Nutzungsrecht kann zu Lebzeiten der/des Grabnutzungsberechtigten auf
eine Angehörige/einen Angehörigen oder auf eine Angehörige/einen
Angehörigen eines im Grab bestatteten Toten oder auf eine seitens des/der
Nutzungsberechtigten benannten Person übertragen werden. Es bedarf der
Zustimmung der Stadt.

(9) Änderungen der Anschrift der/des Grabnutzungsberechtigten sind der
Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

§ 16
Besondere Vorschriften für gärtnergepflegte Grabfelder

(1) Eine Grabstätte innerhalb eines gärtnergepflegten Grabfeldes ist eine von einer
Dienstleistungserbringerin bzw. einem Dienstleistungserbringer angelegte und
gepflegte Grabstätte. Eine solche Anlage wird für Erdbestattungen bzw.
Urnenbeisetzungen als Wahl- oder Reihengrabstätte zur Verfügung gestellt. Die
Anlage besteht aus mehreren Grabstätten.
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(2) Wird die Erdbestattung oder Urnenbeisetzung in einem gärtnergepflegten
Grabfeld bei der Stadt beantragt bzw. ein Nutzungsrecht im Voraus erworben, ist
der entsprechende Vertrag zwischen der/dem Grabnutzungsberechtigten oder
der verfügungsberechtigten Person und der Dienstleistungserbringerin bzw. dem
Dienstleistungserbringer im Sinne des § 7 vorzulegen.

(3) In einer Wahlgrabstätte für Erdbestattungen innerhalb eines gärtnergepflegten
Grabfeldes können zwei Erdbestattungen und bis zu sechs Urnenbeisetzungen
durchgeführt werden. In einer Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen in einem
gärtnergepflegten Grabfeld können bis zu zwei Urnen, an einer Familienstelle bis
zu vier Urnen beigesetzt werden. In einer Reihengrabstätte innerhalb eines
gärtnergepflegten Grabfeldes kann nur eine Erdbestattung oder eine
Urnenbeisetzung durchgeführt werden.

(4) Im Übrigen gilt § 14 entsprechend für Reihengrabstätten bzw. § 15 entsprechend
für Wahlgrabstätten.

§ 17
Besondere Vorschriften für die Gemeinschaftsgrabstätte für

nicht bestattungs- und beurkundungspflichtige Fehlgeburten

(1) Für nicht bestattungs- und beurkundungspflichtige Fehlgeburten wird eine
Gemeinschaftsgrabstätte (Sternchenfeld) zur Verfügung gestellt, wo sie
namenlos beigesetzt werden. Die ökumenische Trauerfeier mit anschließender
Beisetzung findet zweimal jährlich (Frühjahr/Herbst) zentral statt.
Die Gemeinschaftsgrabstätte besteht aus mehreren Grabstätten.

(2) Die Gemeinschaftsgrabstätte wird von der Stadt angelegt und in deren
Verantwortung unterhalten. Individuelle Bepflanzungen, Grabmale,
Einfassungen oder sonstige fundamentierte Grabausstattungen sind nicht
gestattet.

§ 18
Sondergräber

(1) Die Zuerkennung von Ehrengrabstätten kann durch die Stadt im Zusammenhang
mit der verliehenen Ehrenbürgerwürde erfolgen. Die Anlage der Grabstätten und
die Unterhaltung erfolgen durch die Stadt.

(2) Die Einrichtung von Grabstätten für bedeutende Persönlichkeiten bedarf des
Gemeinderatsbeschlusses der Stadt. Ihre Anlage und die Unterhaltung erfolgen
durch die Stadt.

(3) Gräber im Sinne des Gräbergesetzes (Kriegsopfergräber) vom 1. Juli 1965
werden von der Stadt unterhalten. Angehörigen ist lediglich das Niederlegen von
Gebinden gestattet.

(4) Auf dem Hauptfriedhof Weinheim wird für islamische Glaubensrichtungen ein
muslimisches Grabfeld für Weinheimer Bürgerinnen und Bürger angeboten. Die
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Grabausrichtung erfolgt entsprechend religiöser Vorstellung. Ewiges Ruherecht
wird bei Wahlgrabstätten im muslimischen Grabfeld im weiteren Sinne durch den
Ersterwerb des Nutzungsrechts auf 25 Jahre sowie eine Verlängerungsoption
erworben.

(5) In Fällen, in denen die Religionszugehörigkeit eine Bestattung ohne Sarg
vorsieht, können die Verstorbenen in Tüchern erdbestattet werden, sofern keine
gesundheitlichen Gefahren zu befürchten sind. Bei der eigentlichen Ausführung
der sarglosen Grablegung hat die Auftraggeberin/der Auftraggeber der
Bestattung das Bestattungspersonal, z. B. durch Angehörige, in eigener
Verantwortung zu stellen. Eine Haftung der Friedhofsträgerin ist insoweit
ausgeschlossen. Für den Transport bis zur Grabstätte sind geschlossene Särge
zu verwenden. Die zur Grablegung notwendige geschlossene und unbehandelte
Holzunterlage sowie die Abdeckbretter werden von der Auftraggeberin/dem
Auftraggeber der Bestattung gestellt.

§ 19
Anforderungen an Grabstätten

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass die
Würde des Friedhofs gewahrt wird. Die Grabstätte ist dauerhaft zu pflegen und
ist bis zum Ablauf der Nutzungszeit in verkehrssicherem Zustand zu halten.

(2) Die Gräber sind spätestens drei Monate nach der Bestattung bzw. Beisetzung
anzulegen.

(3) Aus Gründen des Naturschutzes (Erhaltung der Pflanzen- und Tiervielfalt) und
des Klimaschutzes (Vermeidung von Aufheizung, CO2-Reduktion) wird eine
gärtnerische Gestaltung der Grabflächen empfohlen. Die Bepflanzung darf
andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht
beeinträchtigen.

(4) Bei Erdbestattungsgräbern muss aus Gründen der Luft- und Wasserdurch-
lässigkeit des Bodens mindestens 1/3 der Fläche, die sich aus den Außenmaßen
ergibt, gärtnerisch gestaltet sein.

(5) Die Grabnutzungsberechtigten haben zu dulden, dass Bäume der allgemeinen
Friedhofsanlage die Grabstätte überragen.

(6) Die Verwendung von Grabschmuck aller Art, der insgesamt oder in Teilen aus
Kunststoff oder sonstigen nicht verrottbaren Materialien besteht, ist verboten.
Kleinzubehör wie z. B. kleine Figuren, Steckvasen oder Grablichter sind
zulässig, aber außerhalb des Friedhofs zu entsorgen.

(7) Es dürfen keine chemisch-synthetischen Pestizide verwendet werden.
Ausnahmen sind im Rahmen landesgesetzlicher Vorschriften möglich.

(8) Für das Ablegen von Grabschmuck stehen am Kolumbarium Süd ausschließlich
die vorgelagerten Simse sowie am Kolumbarium Nord die zentralen Ablagetische
zur Verfügung.
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(9) Für beide Kolumbarien gilt gleichermaßen: Blumenschmuck und
Dekorationsartikel dürfen nicht in irgendeiner Weise an der Wand befestigt oder
in den Pflanzflächen abgelegt werden.

(10) Die Verschlussplatten für die Urnenkammern werden beim Ersterwerb der
Nutzungsrechte einmalig durch die Stadt Weinheim zur Verfügung gestellt.
Besteht während der Nutzungszeit Bedarf an einer weiteren Verschlussplatte, so
ist diese durch die/den Nutzungsberechtigte/n zu beschaffen. Das Material, die
Beschaffenheit sowie die Abmessungen sind bei der Friedhofsverwaltung zu
erfragen.

(11) Der Einsatz von provisorischen Grabumrandungen (aus Holz oder Kunststoff
sowie Kunststein) ist auf dem Hauptfriedhof Weinheim nicht gestattet.

§ 20
Vernachlässigung der Grabpflege

Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat
die/der Grabnutzungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Stadt die
Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in
Ordnung zu bringen. Ist die/der Grabnutzungsberechtigte nicht bekannt oder
nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und
ein sechswöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht
befolgt, kann das Nutzungsrecht entzogen werden und die Grabstätte von der
Stadt auf Kosten der/des Grabnutzungsberechtigten abgeräumt, eingeebnet und
bis zum Ende der Ruhefrist gepflegt werden.

V. Grabmale, Grabeinfassungen und Grababdeckungen

§ 21
Grabmale

(1) Grabmale, Grabeinfassungen, Grababdeckungen und sonstige
Grabausstattungen müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung, Material und
Anpassung an die Umgebung der Würde des Friedhofs in seinen einzelnen
Teilen entsprechen und dürfen andere Friedhofsnutzerinnen und Friedhofsnutzer
nicht nachhaltig beeinträchtigen. Grabmale und Grabzubehör sind dauerhaft
stand- und verkehrssicher aufzustellen.

Für Grabmale gelten folgende Mindeststärken:
Stehende Grabmale
bis 0,70 m Höhe: 12 cm
bis 1,00 m Höhe: 14 cm
bis 1,40 m Höhe: 16 cm
bis 1,80 m Höhe: 18 cm
über 1,80 m Höhe: 10 % der Grabmalhöhe
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Liegende Grabmale: 10 cm

(2) Zur Wahrung eines würdigen Friedhofsbildes und aus verkehrssicherungs-
technischen Gründen sind bei den einzelnen Grabmalen die vorgegebenen
Maße zu beachten. Bei einstelligen Erdgrabstätten ist eine maximale
Ansichtsfläche von 0,80 m², bei Mehrfachgrabstätten von 1,50 m² und bei
Urnengrabstätten von 0,40 m² gestattet.

(3) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz und geschmiedetes oder
gegossenes Metall verwendet werden, für Grabeinfassungen,
Grababdeckungen und sonstige Grabausstattungen nur Natursteine. Grabmale
aus anderen Werkstoffen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die
Stadt.

§ 22
Verbot der Verwendung von Grabsteinen und Grabeinfassungen

aus ausbeuterischer Kinderarbeit

(1) Es dürfen nur Grabsteine und Grabeinfassungen aufgestellt werden, die
nachweislich ohne Einsatz schlimmster Formen der Kinderarbeit im Sinne des
Artikels 3 des Übereinkommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisation
vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur
Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290,
1291) hergestellt worden sind.

(2) Der Nachweis im Sinne des Absatzes 1 ist erbracht, wenn durch lückenlose
Dokumentation dargelegt wird, dass die Grabsteine und Grabeinfassungen
vollständig in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, weiteren
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
der Schweiz hergestellt wurden.

(3) Der Nachweis im Sinne des Absatzes 1 ist auch erbracht, wenn durch ein
bewährtes Zertifikat bestätigt wird, dass die verwendeten Steine in der
gesamten Wertschöpfungskette ohne Einsatz schlimmster Formen der
Kinderarbeit hergestellt wurden. Bewährte Zertifikate sind schriftliche
Erklärungen, die von gemeinnützigen oder anderen, von der herstellenden
Industrie und dem Handel unabhängigen Organisationen oder Einrichtungen
nach transparenten Kriterien vergeben werden und die mindestens
sicherstellen, dass die Herstellung ohne Einsatz schlimmster Formen der
Kinderarbeit regelmäßig durch sachkundige und unangemeldete Kontrollen vor
Ort überprüft wird. Als bewährt gelten Zertifikate insbesondere, wenn den
Zertifizierern auf allgemein zugänglichen und anerkannten Plattformen nach
Evaluation des Zertifizierungsprozesses und Publikation der gewonnenen
Ergebnisse Authentizität zugesprochen wird.

(4) Ist die Vorlage eines bewährten Zertifikats nicht oder nur unter unzumutbaren
Belastungen möglich, hat der betroffene Händler stattdessen eine schriftliche
Erklärung vorzulegen, in der er zusichert, dass ihm keinerlei Anhaltspunkte
dafür bekannt sind, dass die Grabsteine und Grabeinfassungen unter Einsatz
schlimmster Formen der Kinderarbeit hergestellt wurden.
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(5) Eines Nachweises im Sinne von Absatz 1 bedarf es nicht, wenn der
Letztveräußerer glaubhaft macht, dass die Grabsteine oder Grabeinfassungen
aus Naturstein oder deren Rohmaterial vor dem 1. März 2021 in das
Bundesgebiet eingeführt wurden.

§ 23
Genehmigungsverfahren

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen, Grabeinfassungen und
Grababdeckungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Stadt.

(2) Der Grabmalantrag ist auf dem von der Stadt zur Verfügung gestellten Vordruck
bei Wahlgräbern von der/dem Grabnutzungsberechtigten, bei Reihengräbern von
der /dem Verfügungsberechtigten über einen Dienstleistungserbringer mit
entsprechender Befähigung bei der jeweilig zuständigen Friedhofsverwaltung der
Stadt Weinheim einzureichen. Ein Nachweis nach § 22 ist beizufügen.

(3) Dem Antrag ist in zweifacher Ausfertigung eine Zeichnung (Vorder- und
Seitenansicht) im Maßstab 1:10 unter Angabe sämtlicher Maße, des Materials
und seiner Bearbeitung beizufügen. Sie soll das Grabmal mit Schrift und
Ornamenten maßstabsgerecht wiedergeben. In besonderen Fällen kann die
Friedhofsverwaltung Zeichnungen im Maßstab 1:1, die Vorlage eines
maßstabsgerechten Modells oder das Aufstellen einer Umrissschablone auf der
Grabstätte verlangen.

Bei Beschriftung in nicht deutscher Sprache ist dem Antrag eine beglaubigte
Übersetzung beizufügen.

(4) Die Friedhofsverwaltung kann die Genehmigung mit Bedingungen und Auflagen
verknüpfen. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn das allgemeine sittliche
Empfinden durch das Grabmal, die Grababdeckung oder sonstige
Grabausstattung oder die Inschrift, Ornament oder Symbol gestört wird oder die
Gestaltungsvorschriften nicht eingehalten werden.

(5) Die Genehmigung nach Absatz 1 erlischt, wenn der Antragsgegenstand nicht
binnen einem Jahr nach Erteilung der Genehmigung errichtet worden ist.

(6) Arbeiten nach Abs. 1 dürfen nur von einem nach jeweils anerkannten Regeln
des Handwerks befähigten Dienstleistungserbringers im Sinne des § 7 Abs. 1
oder unter Vorlage eines Befähigungsnachweises der EU-weit gültigen Kunde
und Kenntnis im Bereich des Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks
ausgeführt werden.

(7) Die Anbringung eines QR-Codes ist nur erlaubt, wenn die/der
Grabnutzungsberechtigte/Verfügungsberechtigte die Verantwortung für dessen
Inhalt übernimmt. Der QR-Code-Inhalt muss der Würde des Friedhofs
entsprechen.
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(8) Provisorische Grabmale aus naturlasierten Holztafeln oder kreuzen sind ohne
Genehmigung zulässig und dürfen nicht länger als zwei Jahre nach der
Beisetzung verwendet werden.

§ 24
Standsicherheit

(1) Jedes Grabmal muss seiner Größe entsprechend dauerhaft und standsicher
gegründet werden. Die Fundamente sind nach den neuesten Bestimmungen und
den anerkannten Regeln des Handwerks durch fachkundige Firmen zu setzen.
Maßgeblich für die bei der Errichtung der Grabmale geltenden anerkannten
Regeln der Baukunst ist die Technische Anleitung zur Standsicherheit von
Grabmalanlagen (TA-Grabmal) der Deutschen Naturstein- Akademie e.V.
(DENAK) in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz
oder sonstige Dienstleistungserbringer mit gleichwertiger Qualifikation eine
Eingangskontrolle mit der Gebrauchslast durchzuführen. Der Prüfablauf ist
nachvollziehbar zu dokumentieren.

(3) Die/der Grabnutzungsberechtigte oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat
der Friedhofsverwaltung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der
Grabmalanlage die Abnahmebescheinigung mit dem Prüfvermerk entsprechend
den Anforderungen der TA Grabmal vorzulegen.

(4) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und
anderer Anlagen nicht den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der
Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der/dem Grabnutzungs-
berechtigten eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des
Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die
Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten die/der
Grabnutzungsberechtigte veranlassen.

(5) Grabsteine sind so zu fundamentieren, dass es nur zu geringen Setzungen
kommt und diese Setzungen gegebenenfalls durch einen wirtschaftlich
vertretbaren Aufwand korrigiert werden können. Sie sind so aufzustellen, dass
sie auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken
können.

§ 25
Unterhaltung

(1) Die Grabmale, Grabeinfassungen, Grababdeckungen und sonstige
Grabausstattungen oder Teile davon sind von der/dem Grabnutzungs-
berechtigten dauernd in verkehrssicherem Zustand zu halten.

(2) Die Stadt Weinheim führt jährlich einmal die Standsicherheitsüberprüfung nach
der Frostperiode durch. Stellt die Stadt fest, dass Grabmale oder sonstiges
Grabzubehör nicht verkehrssicher sind, so fordern sie den
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Nutzungsberechtigten/Verfügungsberechtigten auf, den ordnungswidrigen
Zustand innerhalb der festgesetzten Frist durch einen nach allgemein
anerkannten Regeln des Handwerks befähigten Dienstleistungserbringer
beheben zu lassen.

Ist die Verkehrssicherheit der Grabmale, Grabeinfassungen, Grababdeckungen
und sonstiger Grabausstattungen oder Teilen davon gefährdet, ist die/der
Grabnutzungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei
Gefahr in Verzug kann die Stadt auf Kosten der/des Grabnutzungsberechtigten
Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) treffen.
Wird der Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Stadt nicht innerhalb einer
jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Stadt berechtigt,
dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder die Grabmale, die
Grabeinfassungen, Grababdeckungen und sonstige Grabausstattungen oder
Teile davon zu entfernen. Ist die/der Grabnutzungsberechtigte nicht bekannt,
genügt eine für sechs Wochen an der Grabstätte angebrachte Aufforderung zur
Herstellung der Verkehrssicherheit. Die Stadt ist nicht verpflichtet, Grabmale,
Grabeinfassungen, Grababdeckungen und sonstiger Grabausstattungen
aufzubewahren.

(3) Die/der Grabnutzungsberechtigte ist für jeden Schaden haftbar, der durch
mangelnde Standsicherheit von Grabmalen, Grabeinfassungen,
Grababdeckungen und sonstiger Grabausstattungen oder durch Abstürzen von
Teilen davon verursacht wurde.

§ 26
Entfernung von Grabmalen, Grabeinfassungen, Grababdeckungen und

sonstigen Grabausstattungen

(1) Grabmale, Grabeinfassungen und Grababdeckungen dürfen vor und nach Ablauf
des Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Stadt
entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit von Reihengräbern oder des Nutzungsrechts von
Wahlgräbern hat die/der Grabnutzungsberechtigte die Grabmale,
Grabeinfassungen, Grababdeckungen, Fundamente, Grabausstattungen und die
Bepflanzung zu entfernen und die Grabstätte einebnen zu lassen. Kommt die/der
Grabnutzungsberechtigte dieser Verpflichtung nicht innerhalb von drei Monaten
nach Ablauf des Nutzungsrechts nach, so kann die Stadt diese gegen Ersatz der
Kosten entfernen lassen. Der Stadt obliegt keine Aufbewahrungspflicht für
entfernte Grabausstattungen.

VI. Leichenhallen und Trauerfeiern

§ 27
Benutzung der Leichenhallen

1. Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur
in Begleitung eines Angehörigen des Friedhofspersonals oder mit Zustimmung
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der Stadt betreten werden.

2.  Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die
Angehörigen den Verstorbenen oder die Verstorbene nach vorheriger
Terminvereinbarung mit der Friedhofsverwaltung während der festgesetzten
Zeiten im Aufbahrungsraum sehen. Die Särge sind mindestens 30 Minuten vor
Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schließen.

3. Bei der Einlieferung in die Leichenhalle muss der Sarg am Fußende mit einem
Einlieferungsschein versehen werden, der den Namen des oder der
Verstorbenen und des Bestatters oder der Bestatterin, den Sterbe- und
Einlieferungstag sowie den Hinweis auf eine eventuelle Beschlagnahmung bzw.
auf eine ansteckende Infektionsgefahr enthält. Der Friedhofsverwaltung ist
unverzüglich ein Duplikat hiervon vorzulegen.

§ 28
Trauerfeiern

(1) Die Trauerfeiern auf dem Friedhof sollen in einer Trauerhalle oder an einem dafür
bestimmten Ort auf dem Friedhof stattfinden. Der Wunsch nach Orgelspiel,
Musikabspielen sowie Gesangsdarbietungen ist vorher mit der Stadt
abzustimmen.

(2) Die Trauerfeier in der Trauerhalle sollte nicht länger als 30 Minuten dauern.
Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadt. Ist seitens des
Auftraggebers absehbar, dass eine Trauerfeier länger dauert, so ist eine
Doppelbuchung der Trauerhalle bei Anmeldung des Sterbefalls möglich. Die
Stadt Weinheim stellt hierfür die entsprechende Gebühr in Rechnung.

(3) Ist die Trauerfeier ein christlicher Gottesdienst, ist für die Durchführung und
Ausgestaltung dieses Gottesdienstes der oder die Geistliche verantwortlich. Sie
haben sich an die dafür vorgesehene Zeit zu halten.

(4) Die Stadt Weinheim stellt eine Grundausstattung für die Ausschmückung der
Trauerhalle bereit.

(5) Auf allen Weinheimer Friedhöfen steht eine Musikanlage mit Lautsprechern und
eine Orgel zur Verfügung. Da diese Anlagen störanfällig sind, dürfen sie
ausschließlich durch von der Stadt zugelassenen Organistinnen und Organisten
bedient werden. Eigene Anlagen zur musikalischen Übertragung in und vor der
Trauerhalle dürfen nicht verwendet werden.

Anlage 2 zu Drucksache-Nr. 071/21



20

VII. Schlussvorschriften

§ 29
Alte Rechte

Für Grabstätten und Felder, die bei Inkrafttreten dieser Satzung nach den bisherigen
Vorschriften angelegt wurden, gelten die bisherigen Vorschriften weiter. Für eine
Änderung der Gestaltung bereits angelegter Grabstätten und Felder gelten die
Gestaltungsvorschriften dieser Satzung.

§ 30
Haftung

Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch die nicht satzungsgemäße Benutzung der
Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtung, durch dritte Personen oder Tiere
entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- oder Überwachungspflichten.
Ferner ist die Haftung bei Diebstahl und Grabschändung sowie für Schäden aufgrund
höherer Gewalt ausgeschlossen.

§ 31
Gebühren

Für die Benutzung der von der Stadt verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen
sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 32
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
und des § 49 Abs. 3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig:

1. den Friedhof entgegen § 5 außerhalb der Öffnungszeiten betritt;
2. sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes verhält oder die Weisung des

Friedhofspersonals nicht befolgt sowie gegen § 6 Verhalten auf dem Friedhof
verstößt;

3. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt oder gegen
die Vorschriften des § 7 Gewerbetreibende verstößt;

4. als Grabnutzungsberechtigte/r bzw. Gewerbetreibende/r Grabmale,
Grabeinfassungen und Grababdeckungen ohne Genehmigung oder abweichend
von der Genehmigung errichtet, verändert oder entfernt oder durch Dritte
errichten, verändern oder entfernen lässt;

5. Grabmale und sonstige Grabausstattung in nicht verkehrssicherem Zustand
erstellt bzw. hält.

Im Übrigen gelten die Vorschriften des Gesetztes über Ordnungswidrigkeiten.

Anlage 2 zu Drucksache-Nr. 071/21
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§ 33
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Friedhofssatzung vom 01.01.2010 außer Kraft.

Weinheim, Datum

Manuel Just
Oberbürgermeister

Anlage 2 zu Drucksache-Nr. 071/21
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Klimaschutz, Grünflächen und technische Verwaltung 089/21 

Geschäftszeichen: 

60/Eh/LKU 

Beteiligte Ämter:   

Rechnungsprüfungsamt 
Stadtkämmerei 

Datum: 

21.05.2021 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Vergabe der Stromlieferung für die Abnahmestellen der Stadt Weinheim 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Belieferung der städtischen Abnahmestellen 
mit Ökostrom an die Stadtwerke Weinheim GmbH zu vergeben. Die erforderlichen Mittel sind 
in den Jahren 2022 bis 2025 und gegebenenfalls bis 2028 bereitzustellen. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Dezernat 02 
1 x Amt 14 
1 x Amt 20 
2 x Amt 60 
1 x Vergabestelle 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

GR/101/16 Sitzung vom 13.07.2016 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Die Stromlieferung für die städtischen Abnahmestellen wurde zuletzt 2016 europaweit 
ausgeschrieben. Der Liefervertrag mit der EWR Worms AG endet am 31.12.2021. 

Das Beschaffungsmodell für die 291 städtischen Abnahmestellen mit Standardlastprofil und 
22 Abnahmestellen mit registrierter Leistungsmessung ist so aufgebaut, dass für jedes 
Lieferjahr an vier frei von der Stadt wählbaren Terminen der tagesaktuelle Strompreis an der 
Leipziger Strombörse festgeschrieben wird. So wird verhindert, dass der Zuschlag auf einen 
Strompreis erteilt werden muss, der gerade zum Zeitpunkt der Preisfixierung relativ hoch ist. 
Der Lieferpreis ergibt sich aus dem so fixierten Börsenstrompreis, den gesetzlichen 
Abgaben, Umlagen und Steuern sowie den Kosten für den Messstellenbetrieb, dem 
Ökostromaufschlag und den sonstigen Kosten des Energieversorgers für die 
Energiebereitstellung und seinen Gewinn. 

Der ausgeschriebene Stromliefervertrag hat eine Laufzeit von vier Jahren mit der Option um 
eine dreimalige Verlängerung von jeweils einem Jahr. Diese Laufzeit wurde gewählt, da die 
Umstellung der Stromlieferverträge auf einen neuen Stromlieferanten mit einigem Aufwand 
für die Verwaltung verbunden ist. 

Ausgeschrieben wurde zertifizierter Ökostrom entsprechend der Musterausschreibung des 
Umweltbundesamtes. Die Ökostromanbieter müssen neue, umweltfreundliche Kraftwerke 
wie z. B. Solar-, Biomasse- oder Windkraftanlagen fördern und damit einen echten Beitrag 
zum Ausbau regenerativer Energien leisten. Bei der Herstellung des Stroms dürfen keine 
klimaschädlichen CO2-Emissionen entstehen. Die Ökostromqualität ist vom Auftragnehmer 
nachzuweisen. 

Die Bekanntmachung für die Stromlieferung wurde am 25.03.2021 an das EU-Amtsblatt 
versendet. Auf nationaler Ebene wurde die Bekanntmachung entsprechend nach Eingang im 
EU-Amtsblatt auf der Vergabeplattform „Auftragsbörse der Metropolregion Rhein-Neckar“ 
veröffentlicht, auf der ebenfalls die Vergabeunterlagen der Ausschreibung hinterlegt wurden. 
Eine Veröffentlichung der Bekanntmachung ist als Langtext auf der Homepage der Stadt 
Weinheim erfolgt. Im Zuge der Angebotsfrist nahmen die Firmen die Möglichkeit in Anspruch, 
einige Bieterfragen zu den Vergabeunterlagen zu stellen. 

Die Submission fand am 29.04.2021 bei der Vergabestelle statt. Während einer 
angemessenen Angebotsfrist des europaweiten Offenen Vergabeverfahrens zeigten vier 
Firmen Interesse an der Ausschreibung, indem sie die Vergabeunterlagen insbesondere die 
Leistungsbeschreibung zusammen mit dem Stromliefervertrag von der Auftragsbörse der 
Metropolregion Rhein-Neckar heruntergeladen haben. Tatsächlich gaben zwei Firmen 
rechtzeitig ein elektronisches Angebot ab. 
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Das Büro EEB Enerko Energiewirtschaftliche Beratung GmbH aus Berlin wurde zur 
Unterstützung des Vergabeverfahrens als fachspezifischer Ansprechpartner für das Thema 
Stromlieferung beauftragt. Das Beratungsbüro erstellte die Leistungsbeschreibung und prüfte 
den Stromliefervertrag. Des Weiteren nahm das Büro die Prüfung und Wertung der beiden 
eingegangenen Angebote gem. §§ 56 ff. VgV vor. 

Da der Stromverbrauch der städtischen Abnahmestellen im Jahr 2020 aufgrund der 
Schließung von Einrichtungen und Homeoffice nicht repräsentativ war, wurde für die 
Ausschreibung der Stromverbrauch von 2019 mit 5,4 Mio. kWh (= 5,4 MWh) zugrunde 
gelegt. 

Abgefragt wurde für die Wertung der Betrag, den das Energieversorgungunternehmen für die 
Energiebereitstellung und seinen Gewinn berechnet. Außerdem konnten die Bieter das 
Verhältnis von Peak- und Base-Preisen selbst bestimmen, also in welchem Umfang der 
Spitzenstrompreis und der Basispreis berechnet wird. 

Nach Abschluss der Prüfung und Wertung der eingegangenen Angebote ergibt sich auf 
Grundlage der Strompreise an der Leipziger Strombörse mit Stand 29.04.2021 ohne 
Berücksichtigung von Abgaben, Umlagen und Steuern folgende Bieterreihenfolge: 

 

Jahr Bieter 1  
Stadtwerke Weinheim GmbH 
(Angebotssummen in brutto) 

Bieter 2 
 
(Angebotssummen in brutto) 

2022 350.989 € 391.096 € 

2023 342.414 € 382.863 € 

2024 328.482 € 369.115 € 

2025 320.814 € 361.854 € 

2026 319.712 € 364.340 € 

2027 321.322 € 366.350 € 

2028 321.322 € 366.890 € 

gesamt 2.305.055 € 2.602.508 € 

 

Die Steuern, Abgaben und Umlagen wurden in dieser Aufstellung vernachlässigt, da sie 
unabhängig vom Anbieter immer in gleicher Höhe (derzeit 16 ct/kW) anfallen. 

Nach der bisherigen Preisregelung ergäbe sich bei gleichem Börsenstrompreis wie oben ein 
Betrag von 351.729 €. Damit stellt der Angebotspreis von 350.989 € für 2022 eine leichte 
Verbesserung dar.  

Gegenüber der bisherigen Preisregelung ist das Angebot der Stadtwerke Weinheim GmbH 
vor allem wegen der anteilig höheren Berücksichtigung des Basisstrompreises vorteilhafter 
für die Stadt Weinheim. Zur Ermittlung des Strompreises wird beim vorliegenden Angebot der 
Basisstrompreis zu 80 % und der Spitzenstrompreis zu 20 % berücksichtigt. Im auslaufenden 
Vertrag war das Verhältnis Basisstrompreis zu Spitzenstrompreis mit 59 % zu 41 % 
festgelegt. 
 
Nach abgeschlossener Angebotsprüfung durch das Beratungsbüro EEB Enerko 
Energiewirtschaftliche Beratung GmbH ist für die Lieferung elektrischer Energie für die 
Abnahmestellen der Stadt Weinheim die Stadtwerke Weinheim GmbH der wirtschaftlichste 
Bieter. 
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Alternativen: 

Keine 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Der Stromliefervertrag für die Lieferung elektrischer Energie für die Abnahmestellen der Stadt 
Weinheim soll am 01.01.2022 beginnen. Finanzielle Auswirkungen werden im städtischen 
Haushalt als auch im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung verursacht. 

Da sich die Preise an der Leipziger Strombörse, die Abgaben, Umlagen sowie Steuern 
innerhalb der Vertragslaufzeit ändern werden und auch die Abnahmemenge variiert, kann die 
genaue Höhe der Kosten für die Stromversorgung der städtischen Abnahmestellen nicht 
berechnet werden. Auch variieren die Kosten je nach Abnahmestelle, z. B. weil es für den 
Messstellenbetrieb verbrauchsunabhängige Kosten gibt. Für die Abnahmemenge von 5,4 
MWh liegen unter Berücksichtigung der heute bestehenden Parameter die Stromkosten 
ungefähr bei 1,45 Mio. €/a. 

Die auf die einzelnen Abnahmestellen entfallenden anteiligen Beträge sind auf den 
Kostenstellen der jeweiligen Objekte für das Haushaltsjahr 2022 und die weiteren 
Haushaltsjahre 2023 bis 2025 und gegebenenfalls bis 2028 einzuplanen. 
 
 

Anlagen: 

Keine 
 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Belieferung der städtischen Abnahmestellen 
mit Ökostrom an die Stadtwerke Weinheim GmbH zu vergeben. Die erforderlichen Mittel sind 
in den Jahren 2022 bis 2025 und gegebenenfalls bis 2028 bereitzustellen. 

gezeichnet gezeichnet 

Manuel Just Dr. Torsten Fetzner  
Oberbürgermeister Erster Bürgermeister  
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Klimaschutz, Grünflächen und technische Verwaltung 090/21 

Geschäftszeichen: 

60/LKU 

Beteiligte Ämter:   

Amt für Bildung und Sport 
Rechnungsprüfungsamt 
Stadtkämmerei 

Datum: 

01.06.2021 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Vergabe von Pacht- und Rahmenverträgen zur Bewirtschaftung der Schulmensen der 
Dietrich-Bonhoeffer-Schule, des Werner-Heisenberg-Gymnasiums und der 
Zweiburgenschule 

Beschlussantrag: 

1. Der Gemeinderat beschließt, den Abschluss eines Pacht- und Rahmenvertrages für eine 
Vertragslaufzeit von 5 Jahren zur Bewirtschaftung der Schulmensa und des 
Kioskbetriebs an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) sowie zur Bewirtschaftung der 
Schulmensa am Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) an die Firma TasteNext 
gemeinnützige Unternehmergesellschaft, Mallaustraße 93-95, 68219 Mannheim zu 
vergeben (Los 1). Die Gesamtangebotssumme beträgt 723.341,39 € brutto. Für die Stadt 
Weinheim fallen bei einer Vertragslaufzeit von 5 Jahren Gesamtkosten in Höhe von 
88.950 € brutto an. 
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2. Der Gemeinderat beschließt, den Abschluss eines Pacht- und Rahmenvertrages für eine 
Vertragslaufzeit von 5 Jahren zur Bewirtschaftung der Schulmensa an der 
Zweiburgenschule an die Firma TasteNext gemeinnützige Unternehmergesellschaft, 
Mallaustraße 93-95, 68219 Mannheim zu vergeben (Los 2). Die Gesamtangebotssumme 
beträgt 854.266,60 € brutto. Für die Stadt Weinheim fallen bei einer Vertragslaufzeit von 
5 Jahren Gesamtkosten in Höhe von 105.110 € brutto an. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Dezernat 02 
1 x Amt 14 
1 x Amt 20 
1 x Amt 40 
1 x Vergabestelle 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Die Stadt Weinheim beabsichtigt, die Schulmensen und den Kioskbetrieb an der DBS, am 
WHG und an der Zweiburgenschule zum Schuljahresbeginn 2021 weiterhin zu betreiben. 

Mittagessen muss an allen Schultagen von Montag bis Freitag angeboten werden, jedoch 
freitags i. d. R. nur für Grundschulkinder, bei denen ein ergänzender Betreuungsbedarf 
besteht. Der Kiosk muss an allen Schultagen von Montag bis Freitag geöffnet sein. Einmal in 
der Woche soll es einen „Veggi-Day“ geben. An diesem Tag (nicht freitags) muss in 
Menülinie I ein veganes Gericht und in Menülinie II ein vegetarisches Gericht angeboten 
werden. Für die Speiseplanung gelten besondere Anforderungen. So dürfen sich 
Hauptgerichte frühestens alle vier Wochen wiederholen. Die Speiseplanung ist stets saisonal 
und innerhalb der Woche variabel zu gestalten, um den Essensteilnehmern einen 
abwechslungsreichen Menüplan anzubieten. Als Nachspeise gibt es entweder Obst oder 
eine Milchspeise. Es dürfen keine Produkte mit Geschmacksverstärker, künstlichen Aromen 
und Süßstoffen bzw. Zuckeralkoholen eingesetzt werden. Es werden keine Speisen, in 
denen Alkohol/Alkoholaromen als Zutat eingesetzt wird, angeboten. 

Der Einsatz von Bio-Lebensmitteln über die Warengruppen Sättigungsbeilagen, Obst und 
Gemüse ist festgelegt. Im Zeitraum von 20 Verpflegungstagen müssen mindestens 20 % 
vom monetären Wareneinsatz über die Warengruppen Sättigungsbeilagen, Obst und 
Gemüse in Bio-Qualität angeboten werden. Die Qualität der Bio-Produkte muss mindestens 
den Anforderungen aus der EU-Öko-Verordnung (EG) Nr. 834/2007 entsprechen. Dies ist 
ggf. durch einen Nachweis zu bestätigen. Das Bio-Zertifikat muss sich auf Speisen und 
Speisekomponenten beziehen. 

Frische saisonale Komponenten aus der Warengruppe Gemüse (als Rohkost/Gemüsesticks) 
und Obst, die das warme Mittagessen ergänzen, müssen mindestens 30 % des monetären 
Wareneinsatzes dieser Warengruppe in 20 Verpflegungstagen betragen. Im Winter dürfen 
dazu auch eingelagerte Karotten oder Äpfel eingerechnet werden. Grundlage der Auswahl 
dieser saisonalen Produkte ist der jeweils aktuelle Saisonkalender der Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung. 

Auch Nachhaltigkeitsaspekte wurden bei der Auswahl des Anbieters vorausgesetzt. Bei der 
Schulverpflegung wird eingefordert, dass die Speisen umweltverträglich verpackt sind, die 
Verpackungen recycelbar oder kompostierbar sind, Mehrwegbehältnisse eingesetzt werden 
und Großgebinde statt Einzelverpackungen zum Einsatz kommen (z. B. statt einzelne 
Joghurtbecher anzubieten, wird aus Großgebinden in Dessertschalen portioniert). Außerdem 
dürfen Speisen nicht in Aluminium-Schalen angeliefert werden. Einzelportionsschalen dürfen 
für die Sonderkost für Allergiker ausnahmsweise in einer Aluminium-Schale geliefert werden.  
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Die Auftragnehmerin hat Sonderkost bei Folgenden Lebensmittelunverträglichkeiten bereit zu 
stellen: Fruktose-Unverträglichkeit, Laktose-Unverträglichkeit und Gluten-Unverträglichkeit. 

Zum Betrieb der Schulverpflegung an der DBS, am WHG und an der Zweiburgenschule 
müssen Pacht- und Rahmenverträge abgeschlossen werden, die ausschreibungspflichtig 
sind. 

Zur Gewährleistung der Ausschreibungspflicht wurden infolgedessen der Abschluss von 
Pacht- und Rahmenverträgen zur Bewirtschaftung der Schulmensen sowie des Kioskbetriebs 
der genannten Weinheimer Schulen im Offenen Verfahren gem. § 15 Vergabeverordnung 
(VgV) losweise europaweit ausgeschrieben. Los 1 beinhaltet den Abschluss eines Pacht- 
und Rahmenvertrages zur Bewirtschaftung der Schulmensa und des Kioskbetriebs an der 
DBS sowie zur Bewirtschaftung der Schulmensa am WHG. Los 2 beinhaltet den Abschluss 
eines Pacht- und Rahmenvertrages zur Bewirtschaftung der Schulmensa an der 
Zweiburgenschule. 

Beide Pacht- und Rahmenverträge sollen vom 13.09.2021 bis 31.07.2024 abgeschlossen 
werden. Die Stadt hat die zweimalige Option, die beiden Pacht- und Rahmenverträge um 
jeweils ein Jahr, also bis max. 31.07.2026 zu verlängern. 

Die Bekanntmachung für die losweise Vergabe wurde am 01.04.2021 an das EU-Amtsblatt 
versendet. Auf nationaler Ebene wurde die Bekanntmachung entsprechend nach Eingang im 
EU-Amtsblatt auf der Vergabeplattform „Auftragsbörse der Metropolregion Rhein-Neckar“ 
veröffentlicht, auf der ebenfalls die Vergabeunterlagen der Ausschreibung hinterlegt wurden. 
Eine Veröffentlichung der Bekanntmachung ist als Langtext auf der Homepage der Stadt 
Weinheim erfolgt. Im Zuge der Angebotsfrist nahmen die Firmen die Möglichkeit in Anspruch, 
einige Bieterfragen zu den Vergabeunterlagen zu stellen. 

Die Submission fand am 06.05.2021 bei der Vergabestelle statt. Während einer 
angemessenen Angebotsfrist des europaweiten Offenen Vergabeverfahrens, getrennt nach 
zwei Losen, zeigten 12 Firmen Interesse an der Ausschreibung, indem sie die 
Leistungsbeschreibung zusammen mit den weiteren Vergabeunterlagen, insbesondere den 
Pacht- und Rahmenverträgen, von der Auftragsbörse der Metropolregion Rhein-Neckar 
heruntergeladen haben. Tatsächlich gaben drei Firmen rechtzeitig ein elektronisches 
Angebot für Los 1 und eine Firma rechtzeitig ein elektronisches Angebot für Los 2 ab. 

Das Büro PVP-Projekte aus Waiblingen wurde zur Unterstützung des Vergabeverfahrens als 
fachspezifischer Ansprechpartner für das Thema Abschluss von Pacht- und 
Rahmenverträgen zur Bewirtschaftung von Mensen in Schulen beauftragt. Das 
Beratungsbüro nahm insbesondere die Erstellung der Leistungsbeschreibung, der Pacht- 
und Rahmenverträge und der sonstigen Vergabeunterlagen für beide Lose vor. 

Des Weiteren nahm das Büro die Prüfung und Wertung der beiden eingegangenen Angebote 
vor. Alle Bieter konnten die Eignungskriterien und insbesondere die Qualitätsvorgaben 
erfüllen, die gemäß den Vergabeunterlagen gefordert wurden. Als einziges 
Zuschlagskriterium wurde der Preis herangezogen, um das wirtschaftlichste Angebot zu 
ermitteln. Von den Bietern wurde die Angabe des Gesamtangebotspreises (brutto) jeweils für 
Los 1 und Los 2 gefordert, der sich über die gesamte Vertragslaufzeit von 5 Jahren ergibt. 

 

Nach Abschluss der Angebotsprüfung ergibt sich, getrennt nach Losen, folgende 
Bieterreihenfolge: 
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Auftragsvergabe Los 1: Pacht- und Rahmenvertrag zur Bewirtschaftung 
der Schulmensa und des Kioskbetriebs an der DBS und zur 
Bewirtschaftung der Schulmensa am WHG 

 

Nr. Bieter Jahresangebotspreis 
(brutto) in EUR 

Gesamtangebotssumme 
(brutto) in EUR 

1 Fa. TasteNext gemeinnützige 
Unternehmergesellschaft, 
Mannheim 

144.668,28 € 723.341,40 

2 Bieter 3 170.714,34 853.571,74 

3 Bieter 2 202.537,96 1.012.873,13 

 

Nach abgeschlossener Angebotsprüfung durch das Beratungsbüro PVP-Projekte ist für die 
Bewirtschaftung der Schulmensa und des Kioskbetriebs an der DBS und zur Bewirtschaftung 
der Schulmensa am WHG die Firma TasteNext gemeinnützige Unternehmergesellschaft aus 
Mannheim mit einer Gesamtangebotssumme bei einer Vertragslaufzeit von 5 Jahren in Höhe 
von 723.341,40 € inkl. MwSt. i. H. v. 7 % bzw. einer Jahresangebotssumme in Höhe von 
144.668,28 € inkl. MwSt. i. H. v. 7 % der wirtschaftlichste Bieter. 

 

Auftragsvergabe Los 2: Pacht- und Rahmenverträge zur Bewirtschaftung 
der Schulmensa an der Zweiburgenschule 

Für Los 2 ging lediglich ein Angebot der Firma TasteNext gemeinnützige 
Unternehmergesellschaft aus Mannheim ein. 

Nach Abschluss der Prüfung des einzigen Angebotes durch das Beratungsbüro PVP-
Projekte ist für die Bewirtschaftung der Schulmensa an der Zweiburgenschule die Firma 
TasteNext gemeinnützige Unternehmergesellschaft aus Mannheim einer 
Gesamtangebotssumme in Höhe von 854.266,60 € inkl. MwSt. i. H. v. 7 % der 
wirtschaftlichste Bieter. Die Jahresangebotssummen für die jeweiligen Schuljahre können der 
unten aufgeführten Tabelle entnommen werden. 

Die Stadt bezuschusst die Mittagsverpflegung an den Schulen in Höhe von 0,50 € pro 
Schüler bzw. pro Essen. Den Rest der Kosten tragen die Eltern durch einen Einzelkauf oder 
eine Pauschale. Zur Ermittlung des Gesamtangebotspreises und des Angebotspreises pro 
Jahr wurden den Bietern prognostizierte Mengen zugrunde gelegt. Für die DBS und das 
WHG (Los 1) wurden demnach 177.900 Essen und für die Zweiburgenschule (Los 2) 
210.100 Essen als Kalkulationsgrundlage festgelegt. 

Während der Vertragslaufzeit werden nur die tatsächlich bestellten und abgerufenen Essen 
mit dem Auftragnehmer abgerechnet. 

 

Kosten für die Stadt Weinheim von Los 1 

Ausgehend von einer Auftragsvergabe an die Firma TasteNext gemeinnützige 
Unternehmergesellschaft fallen für die Stadt Weinheim zur Bewirtschaftung der Schulmensa 
und des Kioskbetriebs an der DBS und zur Bewirtschaftung der Schulmensa am WHG bzw. 
für die Eltern Kosten in folgender Höhe an. Dabei werden die Kosten, getrennt nach Schulen,  
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für ein Jahr und für 5 Jahre mit der Anzahl der Essen als prognostizierte Mengen 
aufgeschlüsselt: 

 

 Preis pro 
Essen 

(brutto in 
EUR) 

Anzahl der 
Essen für 
1 Jahr 

Kosten für 1 Jahr 

(brutto in EUR) 

Kosten für 5 
Jahre 

(brutto in EUR) 

DBS Primarstufe 4,066 14.172  57.623,35 288.116,76 

Zuschuss Stadt 

DBS Primarstufe 

0,50 14.172 7.086,00 

 

35.430,00 

Restbetrag durch 
Eltern 

DBS Primarstufe 

3,566 14.172 50.537,35 252.686,76 

DBS Sekundarstufe 4,066 14.556 59.184,70 295.923,48 

Zuschuss Stadt 

DBS Sekundarstufe 

0,50 14.556 7.278,00 36.390,00 

Restbetrag durch 
Eltern 

DBS Sekundarstufe 

3,566 14.556 51.906,70 259.533,48 

WHG Sekundarstufe 4,066 6.852 27.860,23 139.301,16 

Zuschuss Stadt 

WHG Sekundarstufe 

0,50 6.852 3.426,00 17.130,00 

Restbetrag durch 
Eltern 

WHG Sekundarstufe 

3,566 6.852 24.434,23 122.171,16 

Gesamtkosten Los 1 4,066 35.580 144.668,28 723.341,40 

Gesamtzuschuss 
Stadt 

0,50 35.580 17.790,00 88.950,00 

Gesamtrestbetrag 
durch Eltern 

3,566 35.580 126.878,28 634.391,40 

 

Demnach betragen die Gesamtkosten für die Stadt von Los 1 mit einer Vertragslaufzeit von 5 
Jahren 88.950 €. 

 

Kosten für die Stadt Weinheim von Los 2 

Ausgehend von einer Auftragsvergabe an die Firma TasteNext gemeinnützige 
Unternehmergesellschaft fallen für die Stadt Weinheim zur Bewirtschaftung der Schulmensa 
an der Zweiburgenschule in folgender Höhe an. 
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Bei Los 2 wurde von den Bietern gefordert, jedes Schuljahr einzeln zu betrachten und zu 
kalkulieren. Dabei ist ersichtlich, dass die prognostizierte Anzahl der Essen pro Schuljahr 
stetig steigt. Der Grund für diese steigende Anzahl liegt im stufenweisen Aufbau der 
verbindlichen Ganztagsgrundschule. Die Mittagsverpflegung in den weiterführenden Schulen 
stellt lediglich ein Angebot dar, sodass die Inanspruchnahme stundenplanabhängig ist. Des 
Weiteren geht die Stadt davon aus, dass in der Primarstufe des Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ), das im neu gebauten Schulzentrum angesiedelt 
ist, jedes Jahr 2.640 Essen als prognostizierte Menge anfallen. Bei Kosten pro Essen in 
Höhe von 4,066 € ergibt dies eine Angebotssumme pro Schuljahr in Höhe von 10.734,24 €. 
Diese Kosten sind zu den anfallenden Kosten für jedes Schuljahr hinzuzufügen, um so die 
Gesamtkosten, d. h. die Kosten für die Stadt und den Restbetrag der Eltern pro Schuljahr zu 
ermitteln. 

 

 Kosten pro 
Essen 

(brutto in 
EUR) 

Prognostizierte 
Anzahl der 
Essen für 
1 Jahr 

Kosten für 1 
Jahr 

(brutto in EUR) 

Kosten für 5 
Jahre 

(brutto in EUR) 

Schuljahr 2021/22 4,066 14.740 59.932,84  

Zuschuss Stadt 

Schuljahr 2021/22 

0,50 14.740 7.370,00  

Restbetrag durch 
Eltern 

Schuljahr 2021/22 

3,566 14.740 52.562,84  

Schuljahr 2022/23 4,066 29.700 120.760,20  

Zuschuss Stadt 

Schuljahr 2022/23 

0,50 29.700 14.850,00  

Restbetrag durch 
Eltern 

Schuljahr 2022/23 

3,566 29.700 105.910,20  

Schuljahr 2023/24 4,066 41.580 169.064,28  

Zuschuss Stadt 

Schuljahr 2023/24 

0,50 41.580 20.790,00  

Restbetrag durch 
Eltern 

Schuljahr 2023/24 

 

3,566 41.580 148.274,28  

 Kosten pro 
Essen 

(brutto in 
EUR) 

Prognostizierte 
Anzahl der 
Essen für 
1 Jahr 

Kosten für 1 
Jahr 

(brutto in EUR) 

Kosten für 5 
Jahre 

(brutto in EUR) 
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Schuljahr 2024/25 4,066 55.440 225.419,04  

Zuschuss Stadt 

Schuljahr 2024/25 

0,50 55.440 27.720,00  

Restbetrag durch 
Eltern 

Schuljahr 2024/25 

3,566 55.440 197.699,04  

Schuljahr 2025/26 4,066 55.440 225.419,04  

Zuschuss Stadt 

Schuljahr 2025/26 

0,50 55.440 27.720,00  

Restbetrag durch 
Eltern 

Schuljahr 2025/26 

3,566 55.440 197.699,04  

SBBZ Primarstufe 4,066 2.640 10.734,24 53.671,20 

Zuschuss Stadt 

SBBZ Primarstufe 

0,50 2.640 1.320,00 6.660,00 

Restbetrag durch 
Eltern 

SBBZ Primarstufe 

3,566 2.640 9.414,24 47.071,20 

 

 Kosten pro 
Essen 

(brutto in 
EUR) 

  Kosten für 5 
Jahre 

(brutto in EUR) 

Gesamtkosten Los 2 
Schuljahr 2021 bis 
2026 

4,066   854.266,60 

Gesamtzuschuss 
Stadt Schuljahr 2021 
bis 2026 

0,50   105.110,00 

Gesamtrestbetrag 
durch Eltern 
Schuljahr 2021 bis 
2026 

3,566   749.216,60 

 

Demnach betragen die Gesamtkosten für die Stadt von Los 2 mit einer Vertragslaufzeit von 5 
Jahren 105.110 €. 

 



Drucksache: Seite 9 von 10 

090/21 
00011303.doc 

Für die Bewirtschaftung der Schulmensa und des Kioskbetriebes an der DBS und der 
Schulmensa am WHG (Los 1) sowie für die Bewirtschaftung der Schulmensa an der 
Zweiburgenschule (Los 2) ergibt sich eine Gesamtauftragssumme in Höhe von 1.577.608 € 
brutto. Auf die Stadt Weinheim entfallen Kosten in Höhe von insgesamt 194.060 € brutto. 

Mit dem Dienstleister werden entsprechende Bewirtschaftungsverträge geschlossen. 

 
 

Alternativen: 

Keine 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Die beiden Pacht- und Rahmenverträge für Los 1 und Los 2 zur Bewirtschaftung der 
Schulmensen an der DBS, am WHG und an der Zweiburgenschule sollen ab 
Schuljahresbeginn im September 2021 für fünf Jahre vergeben werden. Die 
Gesamtauftragssumme in brutto für beide Lose beträgt 1.577.608 €. 

Für die Stadt belaufen sich die Gesamtkosten für Los 1 und Los 2 auf 194.060 € unter 
Berücksichtigung der geschätzten Mengenangaben. Die finanziellen Auswirkungen für Los 1 
und Los 2 sind getrennt voneinander zu betrachten. 

Bei der Schulverpflegung an der DBS und am WHG betragen die Gesamtkosten der Stadt 
Weinheim 88.950 €. Für das Schuljahr 2021/2022 fallen für Los 1 zunächst 17.790 € für die 
Stadt an. Dabei wird der Betrag der Eltern (3,566 € pro Essen) direkt an den Dienstleister 
gezahlt. Die Kosten in Höhe von 0,50 €, die für die Stadt pro Essen anfallen, stellt der 
Dienstleister der Stadt in Rechnung. Die Zahlung erfolgt zukünftig über ein elektronisches 
System, das vom Dienstleister zur Verfügung gestellt wird. Das bedeutet. die Eltern laden 
eine Karte auf, von der der jeweilige Betrag für ein Essen in Höhe von 3,60 € abgebucht wird. 
So ist auch der Einzug ungerader Beträge problemlos möglich. 

Bei der Schulverpflegung an der Zweiburgenschule betragen die Gesamtkosten der Stadt 
Weinheim 105.110 €. Für das Schuljahr 2021/2022 fallen für Los 2 zunächst 8.690 € (7.370 € 
und zusätzlich 1.320 € für SBBZ Primarstufe) an. Dabei werden die Gesamtkosten pro Essen 
in Höhe von 4,066 € von der Stadt direkt an den Dienstleister gezahlt. Den Ertrag von 3,566 
€ pro Essen/Schüler erhält die Stadt von den Eltern zurück. Es erfolgt eine entsprechende 
Rechnungsstellung/Monat mit einem gerundeten Betrag von 3,60 € pro Essen/Schüler. Die 
entsprechenden Erträge sind im Teilhaushalt 3, Produktgruppe 211001, Sachkonto 
34210000 eingestellt und sind für die künftigen Haushaltsjahre bis 2026 im Ergebnishaushalt 
einzuplanen. 

Die weiteren Kosten der Stadt für die einzelnen Schuljahre können der Tabellen entnommen 
werden. 

Die entsprechenden Haushaltsmittel für den Aufwand im Haushaltsjahr 2021 stehen unter 
den Produktgruppen 21001 bzw. 211006, Sachkonto 42710800 ausreichend zur Verfügung. 
Für die weiteren Haushaltsjahre 2022 bis 2026 sind die in den Tabellen genannten Beträge 
pro Schuljahr im Teilergebnishaushalt 3, Produktgruppen 21001 bzw. 211006, Sachkonto 
42710800 einzuplanen. 

Für den Abschluss der beiden Pacht- und Rahmenverträge zur Bewirtschaftung der 
Schulmensen an Weinheimer Schulen stehen damit ausreichend Mittel zur Verfügung. 
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Anlagen: 

Keine 
 
 

Beschlussantrag: 

1. Der Gemeinderat beschließt, den Abschluss eines Pacht- und Rahmenvertrages für eine 
Vertragslaufzeit von 5 Jahren zur Bewirtschaftung der Schulmensa und des 
Kioskbetriebs an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) sowie zur Bewirtschaftung der 
Schulmensa am Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) an die Firma TasteNext 
gemeinnützige Unternehmergesellschaft, Mallaustraße 93-95, 68219 Mannheim zu 
vergeben (Los 1). Die Gesamtangebotssumme beträgt 723.341,39 € brutto. Für die Stadt 
Weinheim fallen bei einer Vertragslaufzeit von 5 Jahren Gesamtkosten in Höhe von 
88.950 € brutto an. 

2. Der Gemeinderat beschließt, den Abschluss eines Pacht- und Rahmenvertrages für eine 
Vertragslaufzeit von 5 Jahren zur Bewirtschaftung der Schulmensa an der 
Zweiburgenschule an die Firma TasteNext gemeinnützige Unternehmergesellschaft, 
Mallaustraße 93-95, 68219 Mannheim zu vergeben (Los 2). Die Gesamtangebotssumme 
beträgt 854.266,60 € brutto. Für die Stadt Weinheim fallen bei einer Vertragslaufzeit von 
5 Jahren Gesamtkosten in Höhe von 105.110 € brutto an. 

gezeichnet 

Dr. Torsten Fetzner  
Erster Bürgermeister  
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Vermessung, Bodenordnung und Geoinformation 091/21 

Geschäftszeichen: 

62 - me 

Beteiligte Ämter:   

 

Datum: 

31.05.2021 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Nachbestellung weiterer Mitglieder des gemeinsamen Gutachterausschusses Nördlicher 
Rhein-Neckar-Kreis nach § 2 Gutachterausschussverordnung Baden-Württemberg 

Beschlussantrag: 

1. Der Gemeinderat bestellt für die laufende Amtszeit bis 31.12.2024 des gemeinsamen 
Gutachterausschusses Nördlicher Rhein-Neckar-Kreis als weitere ehrenamtliche 
Gutachter: 
 
        Kristina Wulf 
        Holger Überrein 
 

2. Der Gemeinderat bestellt für die laufende Amtszeit bis 31.12.2024 des gemeinsamen 
Gutachterausschusses Nördlicher Rhein-Neckar-Kreis einen weiteren ehrenamtlichen 
Gutachter auf Vorschlag der GAL Fraktion. Der Name wird spätestens in der Sitzung 
bekannt gegeben. 

 
 



Drucksache: Seite 2 von 3 

091/21 
00011309.doc 

Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1x Amt 62 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses 
mit Geschäftsstelle in Weinheim mit den benachbarten Gemeinden im nördlichen Rhein-
Neckar-Kreis, BV 117/19 

Benennung der Gutachter der Stadt Weinheim für den gemeinsamen Gutachterausschuss 
Nördlicher Rhein-Neckar-Kreis, BV 131/20 

Bestellung der Mitglieder des gemeinsamen Gutachterausschusses Nördlicher Rhein-
Neckar-Kreis nach § 2 Gutachterausschussverordnung Baden-Württemberg, BV 160/20“ 

 
 

Beratungsgegenstand: 

Ende letzten Jahres wurden die Gutachter des gemeinsamen Gutachterausschusses 
Nördlicher Rhein-Neckar-Kreis bestellt. Nach § 3 Abs. 1 der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung über die Bildung des gemeinsamen Gutachterausschusses hat die Stadt 
Weinheim das Recht, insgesamt 8 Gutachter in den Ausschuss zu entsenden. Es lagen 
folgende Vorschläge für die Bestellung vor. 

           Constantin Görtz (Vorschlag SPD) 
           Ernst Ihrig (Vorschlag LINKE) 
           Matthias Meske (Vorschlag Verwaltung als Vorsitzender) 
           Daniel Messelhäußer (Vorschlag FW) 
           Patrick Neff (Vorschlag CDU) 
           Andrea Reister (Vorschlag FDP) 
           Susanne Tröscher (Vorschlag GAL) 
           Katarina Wulf (Vorschlag Verwaltung) 

Die anderen beteiligten Gemeinden hatten gestaffelt nach Gemeindegröße ihre Gutachter 
ebenfalls benannt. Den Städten Ladenburg und Schriesheim stehen dabei nach öffentlich-
rechtlicher Vereinbarung jeweils 5 Gutachter zu. Beide Städte hatten zunächst nur jeweils 4 
Gutachter gemeldet. 

Am 02.12.2020 hat der Gemeinderat der Stadt Weinheim die ehrenamtlichen Gutachter, die 
stellvertretenden Vorsitzenden und den Vorsitzenden in geheimer Wahl bestellt. 

Aufgrund eines erst nach der Sitzung aufgefallenen Übertragungsfehlers fehlte Frau Kristina 
Wulf auf der Wahlliste und wurde dadurch nicht bestellt. Frau Susanne Tröscher erhielt bei 
der Abstimmung keine Mehrheit und wurde ebenfalls nicht bestellt. Die Stadt Weinheim ist 
also momentan lediglich mit 6 von möglichen 8 Gutachtern im Ausschuss vertreten. 

Mittlerweile hat die Stadt Ladenburg mit Herrn Holger Überrein ihren letzten Gutachter 
nachgemeldet. Die Stadt Schriesheim hat auf die Besetzung ihres noch möglichen Platzes 
verzichtet. Die GAL-Fraktion wurde um die Benennung eines neuen Vorschlags gebeten. 
Dieser soll spätestens in der Sitzung bekannt gegeben werden. 

Die nachbestellten Gutachter werden nach § 2 Gutachterausschussverordnung nur für den 
Rest der Amtsperiode also bis zum 31.12.2024 bestellt. 
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Alternativen: 

Der Gutachterausschuss ist auch ohne die vorgeschlagenen Nachbestellungen arbeitsfähig. 
Der Gemeinderat kann also auf die Besetzung eines oder beider Plätze für die Stadt 
Weinheim verzichten. Gerade in Anbetracht der Ableitung der Bodenrichtwerte für die 
anstehende Grundsteuerreform ist jedoch eine möglichst breite Expertise im Ausschuss 
wichtig. Zur Bestellung des Gutachters der Stadt Ladenburg gibt es keine Alternative. Nach § 
3 Abs. 6 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat die Stadt Ladenburg ein Recht darauf, 
dass die von ihr vorgeschlagenen Gutachter auch vom Gemeinderat der Stadt Weinheim 
bestellt werden. 
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Durch die reine Bestellung der Gutachter entstehen keine Kosten. Wenn die Gutachter im 
Ausschuss tätig werden (z.B. Teilnahme an Sitzungen oder Ortsterminen), erhalten sie dafür 
Entschädigung nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz. In welcher 
Besetzung der Gutachterausschuss jeweils zusammentritt, bestimmt nach § 5 
Gutachterausschussverordnung der Vorsitzende. 
 
 

Anlagen: 

Keine 
 
 

Beschlussantrag: 

1. Der Gemeinderat bestellt für die laufende Amtszeit bis 31.12.2024 des gemeinsamen 
Gutachterausschusses Nördlicher Rhein-Neckar-Kreis als weitere ehrenamtliche 
Gutachter: 
 
        Kristina Wulf 
        Holger Überrein 
 

2. Der Gemeinderat bestellt für die laufende Amtszeit bis 31.12.2024 des gemeinsamen 
Gutachterausschusses Nördlicher Rhein-Neckar-Kreis einen weiteren ehrenamtlichen 
Gutachter auf Vorschlag der GAL Fraktion. Der Name wird spätestens in der Sitzung 
bekannt gegeben. 

gezeichnet gezeichnet 

Manuel Just Dr. Torsten Fetzner  
Oberbürgermeister Erster Bürgermeister  
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Referat des Oberbürgermeisters 092/21 

Geschäftszeichen: 

I 01 - DBK 

Beteiligte Ämter:   

 

Datum: 

12.05.2021 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Änderung der Besetzung beratender Ausschüsse. 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die neue Besetzung beratender Ausschüsse gemäß der 
Anlagen 1 bis 3. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Akte 004/62 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Nach dem Wegzug von Herrn Lasse Collmann ist dessen Position als Vertreter der Kirchen 
und Glaubensgemeinschaften im Internationalen Ausschuss neu zu besetzen.  

Außerdem sind die Positionen von Frau Leonie Sindel im Ausschuss für soziale 
Angelegenheiten und im Ausschuss für Sport und Freizeit, nach deren Wegzug neu zu 
besetzen.  

Die zu beschließenden Besetzungen der Gremien sind in den Anlagen 1 bis 3 dargestellt. 
Die Änderungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben. 

Die Wahl soll nach den Grundsätzen der Wahl der beschließenden Ausschüsse erfolgen (§ 
40 GemO). 

Die Änderung der Besetzung der beratenden Ausschüsse ist mit einstimmiger 
Beschlussfassung möglich. (Einigung) 

Wird keine Einigung erzielt, findet eine Wahl statt, für die Mitglieder aus den Reihen des 
Gemeinderats aufgrund von Wahlvorschlägen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
unter Bindung an die Wahlvorschläge. Die sachkundigen Einwohner werden gemäß § 37 
Abs. 7 GemO in Einzelwahl gewählt. 

Die Reihenfolge der Stellvertretung ergibt sich aus der Benennung auf dem Wahlvorschlag. 

 
 

Alternativen: 

Ablehnung der beantragten Änderungen 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Keine 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Ausschuss für soziale Angelegenheiten 

2 Ausschuss für Sport und Freizeit 

3 Mitgliederverzeichnis Internationaler Ausschuss 
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Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die neue Besetzung beratender Ausschüsse gemäß der 
Anlagen 1 bis 3. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
 
 



AUSSCHUSS FÜR SOZIALE ANGELEGENHEITEN

Mitglieder Stellvertretung

GAL

1. StR Stefano Bauer StR Dr. Hubert Bayer
2. StRin Tamy Fraas StRin Frieda Fiedler
3. StR Dr. Andreas Marg StR Mathias Meder

StR Wolfgang Benn
StRin Elisabeth Kramer
StR Hans-Ulrich Sckerl

Freie Wähler

1. StR Dr. Klaus Ditzen StRin Christian Mayer
2. StR Oliver Kümmerle StR Doris Falter
3. StRin Christina Eitenmüller StR Dr. Günter Bäro

StRin Monika Springer
StR Kurt Jäger

CDU

1. StR Dr. Thomas Gölz StR Heiko Fändrich
2. StR Mirko Winz StRin Carola Meyer
3. StRin Inge Oberle StR Dr. Thomas Ott

SPD

1. StRin Stella Kirgiane-Efremidou StR Andreas Kränzle
2. StRin Eleni Efremidou-Hartmann StR Prof. Dr. Rudolf Large

DIE LINKE

1. StR Dr. Carsten Labudda StR Matthias Hördt

FDP

1. StR Dr. Wolfgang Wetzel StR Karl Bär

Bitte wenden

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 092/21



Fortsetzung Mitglieder Ausschuss für Soziale Angelegenheiten:

Mitglieder Stellvertretung

1 Senior/in (über 60) auf Vorschlag des Stadtseniorenrats
Sonja Kühn Hans Georg Junginger

1 Mensch mit Behinderung auf Vorschlag der Behindertenverbände
Karlheinz Gloning Brigitte Landris

1 Vertreter/in der örtlichen gemeinnützigen Hilfsdienste
Bettina Latsch Johann Schwalbenhofer

1 Ausländer/in auf Vorschlag des Koordinierungskreises für Ausländerfragen
Rafael Espinar Cano Hüseyin Özici

6 sonstige in der Sozialarbeit erfahrene Personen auf Vorschlag der im
Gemeinderat vertretenen Fraktionen
1. Wiebke Kuhn Doris Jochim
2. Katrin Rauschenbusch Nadja Weiß
3. Marion Hördt Klaus Hafner
4.  Norbert Preininger Jürgen Häuser
5.  Mareike Merseburger Wolfgang Labudda
6.  Erwin Teichmann Sönke Jungclaus

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 092/21



AUSSCHUSS FÜR SPORT UND FREIZEIT
Mitglieder Stellvertretung

GAL
1. StR Mathias Meder StR Stefano Bauer
2. StR Wolfgang Benn StRin Elisabeth Kramer
3. Andreas Freund Letizia Stalf

StRin Frieda Fiedler
StRin Tamy Fraas
StR Dr. Hubert Bayer
StR Dr. Andreas Marg
StR Uli Sckerl

Freie Wähler
1. StR Oliver Kümmerle StR Dr. Klaus Ditzen
2. StR Kurt Jäger StR Dr. Günter Bäro
3. Hendrik Lund Hans-Jörg Klump

StRin Christina Eitenmüller
StRin Doris Falter
StRin Monika Springer
StR Christian Mayer

CDU
1. StRin Carola Meyer StR Helge Eidt
2. StR Mirko Winz StR Heiko Fändrich
3. Yvonne Maser Lena Meyer

SPD
1. StR Andreas Kränzle StRin Eleni Efremidou-Hartmann
2. StR Daniel Schwöbel
3. Stefanie Stiller

FDP
1. Jens Hartmann Sönke Jungclaus

Anlage 2 zu Drucksache-Nr. 092/21



Internationaler Ausschuss
Mitglieder:

a) Oberbürgermeister

b) 13 Stadträte/innen

Mitglieder: Stellvertretung:

GAL
1. StRin Tamy Fraas StR Stefano Bauer
2.  StR Hans-Ulrich Sckerl StRin Frieda Fiedler
3. StR Wolfgang Benn StR Dr. Andreas Marg

Freie Wähler
1. StR Oliver Kümmerle StR Christian Mayer
2. StR Dr. Günter Bäro StRin Doris Falter
3.  StRin Monika Springer StR Dr. Klaus Ditzen

CDU
1. StR Dr. Thomas Gölz StRin Carola Meyer
2. StRin Inge Oberle StR Miko Winz
3. StR Dr. Thomas Ott StR Heiko Fändrich

SPD
1. StRin Stella Kirgiane-Efremidou StRin Eleni Efremidou-Hartmann
2. StR Prof. Dr. Rudolf Large StR Andreas Kränzle

DIE LINKE
1. StR Dr. Carsten Labudda StR Matthias Hördt

FDP
1. StR Dr. Wolfgang Wetzel StR Karl Bär

Bitte wenden

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 092/21



Fortsetzung Mitglieder Internationaler Ausschuss:

Mitglieder: Stellvertretung:

c) 7 Ausländer/innen auf Vorschlag des Oberbürgermeisters
1. Ishak Ünal Mustafa Özkan
2. Celal Öksüz Suayip Karaca
3. Ender Mor Yusuf Erdogan
4. Selahattin Ön Hakan Uludag
5. Maria Guerrero Crispula Caballero del Pozo
6. Emmanuel Georgiadis Lazaros Efremidis
7. Michele Vetere Salvatore Azzolina

d) 2 Vertreter/innen der Kirchen und Glaubensgemeinschaften
1. Rolf Luchtenberg Detlev Schilling
2. Cristina de Silió Gabriele Knapp

e) ein/e Vertreter/in des Arbeitskreises Asyl
1.  Gert Kautt Elfi Rentrop

f) ein/e Vertreter/in der Wohlfahrtsverbände
1. Uta Peppel-Eisenhauer Hanne Gartner

g) ein/e Vertreter/in von Integration Central
1. Agathe Huller-Haastert Britta Müller

Anlage 3 zu Drucksache-Nr. 092/21
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Referat des Oberbürgermeisters 093/21 

Geschäftszeichen: 

I 01 - DBK 

Beteiligte Ämter:   

Rechnungsprüfungsamt 
Stabsstelle Recht 
Stadtkämmerei 

Datum: 

26.05.2021 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 16.06.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat genehmigt die Annahme der in der Anlage aufgeführten Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 78 Absatz 4 Gemeindeordnung. 

 
 



Drucksache: Seite 2 von 2 

093/21 
00011324.doc 

Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Amt 20 
2 x Amt 40 
1 x Amt 60 
1 x Kulturbüro 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Bei der Stadt Weinheim sind Angebote für Geldspenden im Wert von 6.625,00 € 
eingegangen. 

Die Spenden wurden unter Vorbehalt angenommen. 

 
 

Alternativen: 

Ablehnung der Spenden 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

siehe Beratungsgegenstand 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Spendenliste - vertraulich - 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat genehmigt die Annahme der in der Anlage aufgeführten Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 78 Absatz 4 Gemeindeordnung. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
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